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Gesetz 
zur Änderung des Versorgungswerksgesetzes NRW 

und des Abgeordnetengesetzes des Landes 
 Nordrhein-Westfalen

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz zur Änderung des Versorgungswerksgesetzes 
NRW und des Abgeordnetengesetzes des Landes 

Nordrhein-Westfalen

Vom 19. Dezember 2019

Artikel 1
Änderung des Versorgungswerksgesetzes NRW

Das Versorgungswerksgesetz NRW vom 16. September 
2014 (GV. NRW. S. 544) wird wie folgt geändert:

1.  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

  „Gesetz des Landes Nordrhein-Westfalen über das 
Versorgungswerk der Mitglieder der Landtage von 
Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Baden-Würt-
temberg (Versorgungswerksgesetz NRW – VLTG 
NRW)“

2.  § 1 wird wie folgt gefasst: 

 „§ 1
 Name und Mitgliedschaft

  Das Versorgungswerk der Mitglieder des Landtags 
Nordrhein-Westfalen und des Landtags Brandenburg 
trägt ab dem 1. Dezember 2019 den Namen „Versor-
gungswerk der Mitglieder der Landtage von Nord-
rhein-Westfalen, Brandenburg und Baden-Württem-
berg (Versorgungswerk der Landtage – VLT)“. Die 
Mitglieder des Landtags Nordrhein-Westfalen, des 
Landtags Brandenburg und des Landtags von Baden-
Württemberg sind Mitglieder im Versorgungswerk der 
Landtage.“

3.  In § 2 werden die Absätze 1 und 2 wie folgt gefasst:

  „(1) Das Versorgungswerk der Landtage ist eine Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts mit Sitz in Düssel-
dorf. Das Versorgungswerk erbringt seine Leistungen 
ausschließlich aus eigenen Mitteln. Die Kosten der 
Verwaltung trägt das Land, soweit der Landtag Nord-
rhein-Westfalen nach Maßgabe des § 4 zur Kostentra-
gung verpfl ichtet ist. Soweit die Angelegenheiten des 
Versorgungswerks nicht gesetzlich bestimmt sind, 
werden sie durch die Satzung geregelt. Die Satzung 
wird vom Versorgungswerk im Ministerialblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen veröffentlicht.

  (2) Die Rechte und Pfl ichten der nordrhein-westfäli-
schen Mitglieder des Versorgungs-werks werden durch 
dieses Gesetz, das Abgeordnetengesetz des Landes 
Nordrhein-Westfalen vom 5. April 2005 (GV. NRW. 
S.  252), den Vertrag zwischen dem Landtag Nord-
rhein-Westfalen, dem Landtag Brandenburg und dem 
Landtag von Baden-Württemberg über das Versor-
gungswerk der Mitglieder der Landtage von Nord-
rhein-Westfalen, Brandenburg und Baden-Württem-
berg sowie im Übrigen durch die Satzung des Versor-
gungswerks in der jeweils geltenden Fassung 
geregelt.“

4.  § 3 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Absätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

   „(1) Das Versorgungswerk unterliegt den versiche-
rungsaufsichtsrechtlichen Vorschriften des Landes 
Nordrhein-Westfalen. Die Versicherungsaufsicht 
und die Körperschaftsaufsicht über das Versor-
gungswerk führt das für das Versicherungswesen 
zuständige Ministerium des Landes Nordrhein-
Westfalen im Benehmen mit den für die Versiche-
rungsaufsicht zuständigen Ministerien der Länder 
Brandenburg und Baden-Württemberg. Insbeson-
dere vor der Erteilung von Genehmigungen ist das 
Benehmen mit den Versicherungsaufsichtsbehör-
den der Länder Brandenburg und Baden-Würt-

temberg herzustellen. Es gelten die Vorschriften 
der Versicherungsaufsichtsverordnung vom 29. Fe-
bruar 2016 (GV. NRW. S. 149) in der jeweils gelten-
den Fassung.

   (2) Das Verwaltungsverfahren des Versorgungs-
werks richtet sich nach dem Verwaltungsverfah-
rensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen. Auf 
die Vollstreckung von Verwaltungsakten des Versor-
gungswerks in den Ländern Brandenburg und Ba-
den-Württemberg fi nden die in den jeweiligen 
Ländern geltenden Verwaltungsvollstreckungsge-
setze Anwendung.“

b)  Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

  „Das Versorgungswerk ist befugt, den Präsidentinnen 
bzw. Präsidenten der Landtage von Nordrhein-West-
falen, Brandenburg und Baden-Württemberg Aus-
künfte über seine Mitglieder und sonstigen Leistungs-
berechtigten zu erteilen, soweit diese für die Gewäh-
rung von Leistungen nach den jeweiligen 
Abgeordnetengesetzen erforderlich sind.“

5.  § 4 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Absätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

   „(1) Die Verwaltungskosten des Versorgungswerks 
werden nach §  3 des brandenburgischen Gesetzes 
über das Versorgungswerk der Mitglieder des 
Landtags Nordrhein-Westfalen und des Landtags 
Brandenburg vom 19. Juni 2013 sowie nach §   11 
des baden-württembergischen Abgeordnetengeset-
zes vom 12. September 1978 anteilig vom Landtag 
Brandenburg und vom Landtag von Baden-Würt-
temberg getragen. Vorbehaltlich der Übergangsre-
gelung in Artikel 8 Absatz  5 des Vertrages zwi-
schen dem Landtag Nordrhein-Westfalen, dem 
Landtag Brandenburg und dem Landtag von Ba-
den-Württemberg über das Versorgungswerk der 
Mitglieder der Landtage von Nordrhein-Westfalen, 
Brandenburg und Baden-Württemberg ist für den 
zu leistenden Anteil an den Gesamtkosten das Ver-
hältnis der gesetzlichen Mitgliederzahlen des 
Landtags Nordrhein-Westfalen, des Landtags 
Brandenburg und des Landtags von Baden-Würt-
temberg maßgeblich. Solange Anwartschaften auf 
Leistungen bestehen oder Renten aus dem Versor-
gungswerk gezahlt werden, ist im Falle einer Kün-
digung oder Beendigung des Vertrages nach § 6 bei 
der Umlegung der Verwaltungskosten für den kün-
digenden Landtag die Zahl der Mitglieder des Ver-
sorgungswerks aus dem entsprechenden Land 
maßgeblich, sobald diese Zahl niedriger ist als die 
Zahl der gesetzlichen Mitglieder des Landtags. Die 
anteilige Kostentragungspfl icht gilt nicht für Auf-
wandsentschädigungen und Reisekosten der Mit-
glieder des Versorgungswerks.

   (2) Das von den Mitgliedern des Versorgungswerks 
eingebrachte Vermögen wird gemeinsam verwaltet. 
Die bis zum 1. Dezember 2019 erworbenen An-
sprüche der Mitglieder des Versorgungswerks der 
Mitglieder des Landtags Nordrhein-Westfalen und 
des Landtags Brandenburg bleiben unberührt.“ 

 b)  Folgende Absätze 3 und 4 werden angefügt:

   „(3) Abweichend von § 2 Absatz 1 Satz 2 kann das 
Land zur Sicherstellung der versicherungsauf-
sichtsrechtlichen Mindestquote für die Verlust-
rücklage

  1.  sich nach Maßgabe des Landeshaushalts an 
einem Zuschuss beteiligen sowie

  2.  nach Maßgabe des jeweiligen Haushaltsgesetzes 
Garantien und sonstige Gewährleistungen zur 
Risikoentlastung übernehmen. 

   Die Höhe der Beteiligung an einem Zuschuss 
gemäß Nummer  1 oder einer Garantie oder Ge-
währleistung gemäß Nummer  2 bestimmt sich 
nach dem Verhältnis der gesetzlichen Mitglieder-
zahl des Landtags Nordrhein-Westfalen zur ge-
setzlichen Mitgliederzahl des Landtags Branden-
burg.

   (4) Abweichend von § 2 Absatz 1 Satz 2 kann das 
Land nach Maßgabe des Landeshaushalts einen 
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einmaligen Zuschuss zu den Anwartschaften der 
Mitglieder des Versorgungswerks aus Nordrhein-
Westfalen gewähren. Die Höhe des Zuschusses 
wird auf die Summe von jeweils 50 Prozent der 
Rohüberschüsse des Versorgungswerks aus den 
Jahren 2013 bis 2019 begrenzt. Soweit in den Jah-
ren 2013 bis 2019 Zuführungen zur Rückstellung 
für satzungsgemäße Überschussbeteiligungen er-
folgten, wird die Summe dieser Zuführungen auf 
den Zahlbetrag angerechnet. Eine Auszahlung von 
Teilbeträgen ist möglich.“

6.  § 5 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

  „§ 5
  Organe und Dienstverhältnisse“

b)  Die Absätze 2 und 3 werden wie folgt gefasst:

  „(2) In der Vertreterversammlung müssen sowohl die 
nordrhein-westfälischen als auch die brandenburgi-
schen als auch die baden-württembergischen Abge-
ordneten angemessen vertreten sein. Maßgeblich ist 
jeweils das Verhältnis der gesetzlichen Mitgliederzah-
len der Landtage von Nordrhein-Westfalen, Branden-
burg und Baden-Württemberg. Die nordrhein-westfä-
lischen Mitglieder des Versorgungswerks wählen je-
weils zu Beginn der Wahlperiode die auf sie 
entfallenden Vertreterinnen und Vertreter und deren 
Stellvertreterinnen und Stellvertreter in die Vertreter-
versammlung. Die Vertreterversammlung wählt die 
Mitglieder des Vorstands. Dabei steht den nordrhein-
westfälischen Mitgliedern das Vorschlagsrecht für die 
auf sie entfallenden Mitglieder des Vorstands zu. Die 
Amtsdauer der nordrhein-westfälischen Mitglieder 
der Vertreterversammlung und des Vorstands endet je-
weils mit Ablauf der Wahlperiode des Landtags Nord-
rhein-Westfalen. Diese führen ihre Ämter bis zur Wahl 
ihrer Nachfolger weiter.

  (3) Näheres zu den Organen des Versorgungswerks 
wird durch den Vertrag zwischen dem Landtag Nord-
rhein-Westfalen, dem Landtag Brandenburg und dem 
Landtag von Baden-Württemberg über das Versor-
gungswerk der Mitglieder der Landtage von Nord-
rhein-Westfalen, Brandenburg und Baden-Württem-
berg sowie durch die Satzung des Versorgungswerks 
geregelt. Für eine Übergangszeit bis zur Neuwahl der 
Vertreterinnen und Vertreter aus Nordrhein-Westfalen 
nach dem Ende der 17. Wahlperiode des Landtags 
Nordrhein-Westfalen können der Vertrag und die Sat-
zung abweichende Regelungen vorsehen, soweit diese 
wegen der bis zu diesem Zeitpunkt noch laufenden 
Amtsperioden der nordrhein-westfälischen Organmit-
glieder erforderlich sind.“

c)  Folgender Absatz 4 wird angefügt:

  „(4) Das Versorgungswerk besitzt das Recht, Beamtin-
nen und Beamte zu haben. Oberste Dienstbehörde ist 
der Vorstand. Oberste Aufsichtsbehörde im Sinne des 
§ 136 des Landesbeamtengesetzes ist das für das Ver-
sicherungswesen zuständige Ministerium des Landes 
Nordrhein-Westfalen.“

7.  § 6 wird wie folgt gefasst:

 „§ 6
 Kündigung

  (1) Der Vertrag zwischen dem Landtag Nordrhein-
Westfalen, dem Landtag Brandenburg und dem Land-
tag von Baden-Württemberg über das Versorgungs-
werk der Landtage von Nordrhein-Westfalen, Bran-
denburg und Baden-Württemberg kann von jedem der 
vertragsschließenden Landtage zum Ablauf seiner auf 
den Ausspruch der Kündigung folgenden nächsten 
Wahlperiode gekündigt werden. Der Vertrag besteht 
zwischen den anderen beiden Landtagen fort. Bei 
Kündigung durch zwei Landtage wird der Vertrag mit 
dem Wirksamwerden der zweiten Kündigung beendet.

  (2) Im Fall einer Kündigung oder Beendigung des Ver-
trages fi ndet eine Vermögensauseinandersetzung nicht 
statt. Die von den Mitgliedern des Versorgungswerks 
eingebrachten Beiträge verbleiben im Vermögen des 
Versorgungswerks; die zum Zeitpunkt des Wirksam-
werdens einer Kündigung oder der Beendigung des 

Vertrages erworbenen Anwartschaften sowie Ansprü-
che wegen der Nichterfüllung der Wartezeit für eine 
Altersrente bleiben bestehen, soweit sie nicht durch 
Maßnahmen zur Deckung von Fehlbeträgen oder zum 
Ausgleich von Bilanzverlusten gemindert werden.“

8.  § 7 wird wie folgt gefasst:

 „§ 7
 Beitritt anderer Landtage

  Die Satzung kann vorsehen, dass andere Landespar-
lamente der Bundesrepublik Deutschland dem Versor-
gungswerk beitreten können. Der Beitritt bedarf der 
Zustimmung des Landtags Nordrhein-Westfalen, des 
Landtags Brandenburg und des Landtags von Baden-
Württemberg.“

Artikel 2
Änderung des Abgeordnetengesetzes des Landes 

Nordrhein-Westfalen

Das Abgeordnetengesetz des Landes Nordrhein-Westfa-
len (GV. NRW. S.  252), das zuletzt durch Artikel 12 des 
Gesetzes vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. S.  244) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  Dem § 1 wird folgender Satz angefügt:

  „Während der Dauer der Mitgliedschaft im Landtag 
darf dem Nachnamen der Zusatz „Mitglied des 
Landtags“ oder „MdL“ hinzugefügt werden.“

2.  § 5 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)   In Satz 1 wird die Angabe „8612“ durch die An-
gabe „9.330,22“ ersetzt.

 b)   In Satz 2 wird die Angabe „2114“ durch die An-
gabe „2.290,29“ ersetzt.

3.  § 9 wird wie folgt geändert:

 a)  Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

   „Das Übergangsgeld besteht aus einem Grundbe-
trag und einem Aufstockungsbetrag.“ 

 b)  Die Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) Der Grundbetrag wird in Höhe von 50 Pro-
zent der Abgeordnetenbezüge nach §  5 Absatz  1 
für drei Monate gewährt.“

 c)   In Absatz 3 wird das Wort „Übergangsgeld“ durch 
das Wort „Grundbetrag“ ersetzt.

4.  § 10 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Zur Vorsorge für das Alter und zur Unterstüt-
zung des überlebenden Ehegatten, des Lebens-
partners bzw. der Lebenspartnerin und der Wai-
sen ist für die Abgeordneten des Landtags Nord-
rhein-Westfalen ein Versorgungswerk am Sitz des 
Landtags errichtet. Die Rechtsverhältnisse des 
Versorgungswerks werden durch das Versorgungs-
werksgesetz NRW vom 16. September 2014 (GV. 
NRW. S. 544) sowie durch die Satzung des Versor-
gungswerks in den jeweils geltenden Fassungen 
geregelt.“

 b)  Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

   „(5) Jedes Mitglied hat nach dem Ausscheiden aus 
dem Landtag Anspruch auf eine lebenslange Al-
tersrente, sobald es das 67. Lebensjahr vollendet 
hat, sofern es zu diesem Zeitpunkt mindestens 30 
Monate Beiträge in der gemäß Absatz  4 Satz  1 
festgelegten Höhe in das Versorgungswerk gezahlt 
hat und davon mindestens 12 Monate Pfl ichtbei-
träge als Mitglied des Landtags erbracht wurden. 
Ein Rentenbeginn mit Vollendung des 62. Lebens-
jahres ist möglich unter Inkaufnahme von Ab-
schlägen. Für Mitgliedschaften, die bis zum 31. 
Dezember 2011 begonnen haben, wird die Alters-
rente frühestens vom vollendeten 60. Lebensjahr 
an gewährt, sofern die sonstigen Voraussetzungen 
nach Satz 1 erfüllt sind.“
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5.  § 11 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

  „(3) Renten aus dem Versorgungswerk, soweit sie auf 
Pfl ichtbeiträgen beruhen, und Ansprüche auf Alters-
entschädigung und Hinterbliebenenversorgung nach 
dem Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglie-
der des Landtags Nordrhein-Westfalen vom 24. April 
1979, zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Januar 
2004, verringern den Anspruch auf Altersentschädi-
gung nach Absatz  1 entsprechend. Renten aus dem 
Versorgungswerk, soweit sie auf Pfl ichtbeiträgen be-
ruhen, werden unter Berücksichtigung des Freibetra-
ges nach § 97 Absatz 2 des Sechsten Buches Sozial-
gesetzbuch in dem dort festgelegten Umfang auf die 
Hinterbliebenenversorgung nach Absatz 2 angerech-
net. Ansprüche nach dem Europaabgeordnetengesetz 
und nach dem Abgeordnetengesetz des Bundes oder 
eines anderen Landes und Versorgungsbezüge aus ei-
nem Amtsverhältnis oder einer Verwendung im öf-
fentlichen Dienst vermindern den Anspruch nach 
Absatz  1 und 2 um den Betrag, um den die Versor-
gungsbezüge zusammen mit den Ansprüchen nach 
Absatz 1 und 2 den Höchstbetrag von 36 Prozent der 
Abgeordnetenbezüge nach § 5 Absatz 1 übersteigen.“

6.  § 12 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

  „Bezugsberechtigt sind nacheinander der überle-
bende Ehegatte bzw. die überlebende Ehegattin, der 
überlebende eingetragene Lebenspartner bzw. die 
überlebende eingetragene Lebenspartnerin und die 
Abkömmlinge sowie die Eltern bzw. die Geschwister, 
wenn sie mit dem bzw. der Verstorbenen zur Zeit sei-
nes bzw. ihres Todes in häuslicher Gemeinschaft ge-
lebt haben.“

7.  § 15 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

   „Aus den ermittelten Daten errechnet sich der 
Betrag zur Anpassung der Abgeordnetenbezüge 
nach § 5 Absatz 1 Satz 1.“

 b)  Folgender Absatz 5 wird angefügt:

   „(5) Die monatlichen Bezüge nach §  5 Absatz  1 
Satz  2 steigen jährlich zum 1. Juli um 3,5 Pro-
zent.“

8.   In § 16a Absatz 6 Nummer 3 werden die Wörter „in-
nerhalb des ersten Halbjahres“ durch die Wörter „bis 
zum 31. Juli“ ersetzt.

9.   In § 17 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „§ 16 Ab-
satz  2 Satz  4“ durch die Angabe „§  16 Absatz  2 
Satz 3“ ersetzt.

10.  § 18 Absatz 2 Satz 3 wird aufgehoben.

11.  In § 29 wird die Absatzbezeichnung „(1)“ gestrichen.

12.  § 31 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

  „(2) An die Stelle der steuerpfl ichtigen Entschädi-
gung nach § 5 Absatz 1 des Gesetzes über die Rechts-
verhältnisse der Mitglieder des Landtags Nordrhein-
Westfalen vom 24. April 1979  (GV. NRW. S. 238), zu-
letzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 27. 
Januar 2004 (GV. NRW. S. 30), tritt ein Bemessungs-
satz von 60,09 Prozent der Abgeordnetenbezüge nach 
§ 5 Absatz 1 Satz 1. Für die Zusatzbezüge nach § 5 
Absatz 2 für Präsidenten und Präsidentinnen beträgt 
der Bemessungssatz 60,09 Prozent, für Vizepräsiden-
ten und -präsidentinnen 30,05 Prozent der Abgeord-
netenbezüge nach § 5 Absatz 1 Satz 1.“

13.  Nach § 34 wird folgender § 35 eingefügt:

 „§ 35
 Datenschutz

  Der Präsident bzw. die Präsidentin des Landtags 
darf personenbezogene Daten verarbeiten, soweit 
dies für die Gewährung von Leistungen und die Er-
füllung von Verpfl ichtungen nach diesem Gesetz er-
forderlich ist. Dies gilt auch für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die in §§ 10 und 32 
genannten Körperschaften des öffentlichen Rechts. 
Für Ansprüche nach § 13 gilt § 84 des Landesbeam-
tengesetzes sinngemäß.“

14.  Der bisherige § 35 wird aufgehoben.

Artikel 3
Inkrafttreten

Artikel 2 Nummer  7 und 12 treten mit Ablauf des 30. 
Juni 2020 in Kraft.

Im Übrigen tritt dieses Gesetz mit Wirkung vom 1. De-
zember 2019 in Kraft.

Düsseldorf, den 19. Dezember 2019

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L.S.) Armin  L a s c h e t

Der Minister der Finanzen

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

– GV. NRW. 2019 S. 992

201013

Verordnung zur Änderung der
Qualifi zierungsverordnung

Vom 17. Dezember 2019

Auf Grund des § 7 Absätze 2 und 3 des Landesbeamten-
gesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642) 
verordnet das Ministerium des Innern im Einvernehmen 
mit dem Ministerium der Finanzen:

Artikel 1

Die Qualifi zierungsverordnung vom 4. November 2014 
(GV. NRW. S. 730) wird wie folgt geändert: 

1.  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 „Verordnung über die berufl iche Entwicklung durch 
 Qualifi zierung innerhalb der Laufbahngruppe 2 
 des allgemeinen Verwaltungsdienstes 
 im Land Nordrhein-Westfalen (Qualifi zierungs  

verordnung – QualiVO LG2 allg Verw)“.

2.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)   Die Angabe zur Überschrift von Teil  2 wird wie 
folgt gefasst:

  „Teil 2
  Regelungen der berufl ichen Entwicklung“.

 b)   Die Angabe zur Überschrift von Teil  2 Kapitel 1 
wird wie folgt gefasst:

  „Kapitel 1
  Berufl iche Entwicklung durch modulare 
  Qualifi zierung in die Laufbahngruppe 2, 
  Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes 
  des allgemeinen Verwaltungsdienstes“.

 c)   Die Angabe zur Überschrift von Teil  2 Kapitel 2 
wird wie folgt gefasst:

  „Kapitel 2
  Berufl iche Entwicklung durch ein Masterstudium 
  in die Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe 
  des zweiten Einstiegsamtes des allgemeinen 
  Verwaltungsdienstes“.

 d)  Die Angabe zu § 12 wird wie folgt gefasst:

  „§ 12 Inkrafttreten, Übergangsregelung“
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3.  § 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) Diese Verordnung regelt die berufl iche Ent-
wicklung aus der Laufbahngruppe 2, Ämter-
gruppe des ersten Einstiegsamtes des allgemeinen 
Verwaltungsdienstes in die Ämtergruppe des 
zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 
des allgemeinen Verwaltungsdienstes durch mo-
dulare Qualifi zierung oder Qualifi zierung durch 
ein Masterstudium.“

 b)   In Absatz  3 wird das Wort „Aufstiegsverfahren“ 
durch die Wörter „Verfahren für die berufl iche 
Entwicklung“ ersetzt.

4.  § 2 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

  „(1) Ziel der modularen Qualifi zierung und der Qua-
lifi zierung durch ein Masterstudium ist es, die für die 
zukünftige Amtsausübung der Ämtergruppe der 
Laufbahngruppe 2, ab dem zweiten Einstiegsamt des 
allgemeinen Verwaltungsdienstes erforderlichen 
Kenntnisse und Fähigkeiten zu vermitteln. Die zuge-
lassenen Beamtinnen und Beamten sollen die in der 
bisherigen Ausbildung und in der berufl ichen Praxis 
erworbenen fachlichen und persönlichen Kompeten-
zen weiterentwickeln, damit sie den Anforderungs-
profi len für die Ämtergruppe der Laufbahngruppe 2, 
ab dem zweiten Einstiegsamt des allgemeinen Ver-
waltungsdienstes und den Aufgaben einer Führungs-
kraft in der Verwaltung gerecht werden können.“

5.  § 4 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „eines Auf-
stiegs“ durch die Wörter „einer berufl ichen Ent-
wicklung“ ersetzt.

 b)   In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „den höhe-
ren allgemeinen Verwaltungsdienst“ durch die 
Wörter „die Ämtergruppe der Laufbahngruppe 2, 
ab dem zweiten Einstiegsamt des allgemeinen 
Verwaltungsdienstes“ ersetzt.

6.  Die Überschrift von Teil 2 wird wie folgt gefasst:

 „Teil 2
 Regelungen der berufl ichen Entwicklung“.

7.   Die Überschrift von Kapitel 1 des Teils 2 wird wie 
folgt gefasst:

 „Kapitel 1
 Berufl iche Entwicklung durch modulare 
 Qualifi zierung in die Laufbahngruppe 2, 
 Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes des 
 allgemeinen Verwaltungsdienstes“.

8.  § 5 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

  „(3) Eine vergleichbare, absolvierte modulare Quali-
fi zierung für die berufl iche Entwicklung aus der 
Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe des ersten Einstie-
gamtes der Finanzverwaltung und der Justiz gilt als 
erfolgreiche Qualifi zierung im Sinne dieser Verord-
nung.“

9.   In § 6 Absatz 2 Nummer 2 werden die Wörter „zum 
Aufstieg“ durch die Wörter „zur berufl ichen Ent-
wicklung“ ersetzt.

10.   In §  7 Absatz  2 Satz  1 wird das Wort „achtzehn“ 
durch das Wort „vierundzwanzig“ ersetzt.

11.   Die Überschrift von Kapitel 2 des Teils 2 wird wie 
folgt gefasst:

 „Kapitel 2
 Berufl iche Entwicklung durch ein Masterstudium 
 in die Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe des zweiten 
 Einstiegsamtes des allgemeinen 
 Verwaltungsdienstes“.

12.   In § 10 Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „den hö-
heren allgemeinen Verwaltungsdienst“ durch die 
Wörter „die Ämtergruppe der Laufbahngruppe 2, ab 
dem zweiten Einstiegsamt des allgemeinen Verwal-
tungsdienstes“ ersetzt.

13.  § 12 wird wie folgt gefasst:

 „§ 12
Inkrafttreten, Übergangsregelung

  (1) Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft.

  (2) Auszubildende oder Prüfl inge, die sich am [ein-
setzen: Tag des Inkrafttretens der Verordnung zur 
Änderung der Qualifi zierungsverordnung] in der 
Ausbildung oder Prüfung befi nden, beenden diese 
nach der bis dahin geltenden Fassung.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

„Düsseldorf, den 17. Dezember 2019“.

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

 
Der Minister der Finanzen

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

– GV. NRW. 2019 S. 994

2060

Gesetz
zur Stärkung der Rechte von im Polizeigewahrsam 

festgehaltenen Personen

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz 
zur Stärkung der Rechte von im Polizeigewahrsam 

 festgehaltenen Personen

Vom 19. Dezember 2019

Artikel 1
Änderung des Polizeigesetzes des Landes 

Nordrhein-Westfalen

Das Polizeigesetz des Landes Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juli 2003 (GV. 
NRW. S.  441), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 18.  Dezember  2018 (GV. NRW. S.  741, ber. 
2019 S. 23) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsangabe wird wie folgt geändert:

  Nach „§  37 Behandlung festgehaltener Personen“ 
wird die Angabe „§  37a Fixierung festgehaltener 
Personen“ eingefügt.

2.  In § 7 werden nach den Wörtern „Freiheit der Person 
(Artikel 2 Abs.  2 des Grundgesetzes),“ die Wörter 
„Versammlungsfreiheit (Artikel 8 des Grundgeset-
zes),“ eingefügt. 

3.  In §  15b Satz  5 wird die Angabe „Abs.  6 und 7“ 
durch die Angabe „Absatz 2 und 3“ ersetzt. 

4. § 15c wird wie folgt geändert: 

 a) Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

  „Dies gilt nicht, wenn die Aufzeichnungen

  1. zur Gefahrenabwehr,

  2.  zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungs-
widrigkeiten oder 

  3.   auf Verlangen der betroffenen Person für die 
Überprüfung der Rechtmäßigkeit von aufge-
zeichneten polizeilichen Maßnahmen 

  benötigt werden.“ 
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 b)  Absatz 9 wird aufgehoben.

5. § 19 Absatz 2 Satz 2 wird aufgehoben.

6. § 20c wird wie folgt geändert: 

 a)   In Absatz 8 Satz 7 werden die Wörter „oder sechs 
Monate nach Erteilung der gerichtlichen Zustim-
mung nach § 33 Absatz 4 Satz 7“ gestrichen. 

 b)  Absatz 12 wird Absatz 10.

7.  In §  23 Absatz  3 Satz  2 wird das Wort „und“ nach 
der Angabe „24a“ gestrichen.

8. § 31 wird wie folgt geändert: 

 a) Absatz 3 Satz 1 wird aufgehoben. 

 b) Absatz 5 wird aufgehoben.

9. § 33 wird wie folgt geändert: 

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Nummer 8 wird der Punkt am Ende durch 
ein Komma ersetzt.

  bb) Folgende Nummer 9 wird angefügt: 

     „9. des § 31 die Personen, gegen die nach Ab-
schluss der Rasterfahndung weitere Maßnah-
men durchgeführt wurden.“

 b)  In Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe „Satz 1“ ge-
strichen.

10.  In § 33b Absatz 2 wird die Angabe „8“ durch die An-
gabe „9“ ersetzt.

11.  In §  34b Absatz  3 Nummer  2 Buchstabe a werden 
nach der Angabe „Satz  1“ die Angabe „Alternative 
1“ eingefügt und die Angabe „Nummer 1“ durch die 
Wörter „Satz 1 Alternative 2“ ersetzt.

12. Dem § 37 werden folgende Absätze 4 und 5 angefügt:

  „(4) Aufgaben im Polizeigewahrsam können zur Un-
terstützung der Polizeivollzugsbeamtinnen und Poli-
zeivollzugsbeamten auch durch Bedienstete der Poli-
zei, die nicht Polizeivollzugsbeamtinnen oder Poli-
zeivollzugsbeamte sind, wahrgenommen werden. Das 
Innenministerium wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung den Umfang der diesen Bediensteten zuste-
henden polizeilichen Befugnisse zu bestimmen sowie 
weitere Regelungen für den Vollzug der Freiheitsent-
ziehung im Polizeigewahrsam zu treffen.

  (5) Ein Vollzug der Freiheitsentziehung in Einrich-
tungen des Justizvollzugs fi ndet nicht statt. Die Vor-
schriften über die Amtshilfe nach dem Verwaltungs-
verfahrensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
bleiben unberührt.“

13. Nach § 37 wird folgender § 37a eingefügt: 

 „§ 37a Fixierung festgehaltener Personen

  Für die Fesselung (§  62) sämtlicher Gliedmaßen an 
die in polizeilichen Gewahrsamseinrichtungen dafür 
vorgesehenen Fixierungsstellen (Fixierung), die ab-
sehbar von nicht nur kurzfristiger Dauer ist, gelten 
§ 69 Absatz 7 und § 70 Absatz 4 des Strafvollzugsge-
setzes Nordrhein-Westfalen vom 13. Januar 2015 
(GV. NRW. S. 76), das zuletzt durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 2. Juli 2019 (GV. NRW. S.  339) geändert 
worden ist, entsprechend. Eine Fixierung nach Satz 1 
bedarf der vorherigen ärztlichen Stellungnahme und 
richterlichen Anordnung. Bei Gefahr im Verzug darf 
die in der Gewahrsamseinrichtung Aufsicht führende 
Polizeivollzugsbeamtin oder der Aufsicht führende 
Polizeivollzugsbeamte die Anordnung vorläufi g tref-
fen. Die richterliche Entscheidung und ärztliche 
Stellungnahme sind unverzüglich nachzuholen; im 
Übrigen gilt §  70 Absatz  5 Satz  4 und 5 des Straf-
vollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen entsprechend. 
Für die Anordnung ist das Amtsgericht zuständig, in 
dessen Bezirk sich die Gewahrsamseinrichtung be-
fi ndet. Das Verfahren richtet sich nach den Vorschrif-
ten des 7. Buches (Verfahren in Freiheitsentziehungs-
sachen) des Gesetzes über das Verfahren in Familien-
sachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit. Bei Fixierungen nach Satz  1 ist 
stets eine durchgängige persönliche Beobachtung zu 
gewährleisten.“

Artikel 2
Änderung des Ordnungsbehördengesetzes

In § 24 Absatz 1 Nummer 12 des Ordnungsbehördenge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 
1980 (GV. NRW. S. 528), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 741, ber. 
2019  S.  23) geändert worden ist, werden nach der An-
gabe „Nr.  4,“ die Wörter „§  36, §  37 mit Ausnahme der 
Absätze 4 und 5,“ eingefügt und die Angabe „§§ 36 bis 
46“ wird durch die Angabe „§§ 38 bis 46“ ersetzt.

Artikel 3
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L.S.) Armin  L a s c h e t

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

– GV. NRW. 2019 S. 995

2121
7831
788

Zweite Verordnung zur Änderung von Zuständig-
keitsverordnungen im Bereich

des Verbraucherschutzes
Vom 17. Dezember 2019

Auf Grund des § 5 Absatz 3 Satz 1 des Landesorganisati-
onsgesetzes vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S. 421), der zu-
letzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 9. Mai 2000 (GV. 
NRW. S. 462) geändert worden ist, insoweit nach Anhö-
rung des fachlich zuständigen Ausschusses des Landtags, 
sowie des § 36 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602) verordnet die Lan-
desregierung:

2121

Artikel 1
Änderung der Verordnung über Zuständigkeiten im 

 Arzneimittelwesen und nach dem Medizinproduktegesetz

§ 3a der Verordnung über Zuständigkeiten im Arzneimit-
telwesen und nach dem Medizinproduktegesetz vom 11. 
Dezember 1990 (GV. NRW. S. 659), die zuletzt durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 27. November 2018 (GV. NRW. 
S. 629) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe d wird die Angabe 
„3a“ durch die Angabe „3b“ ersetzt.

2. In Absatz 2 werden die Wörter „nach § 97 des Arznei-
mittelgesetzes, des §  32 des Betäubungsmittelgesetzes 
und der auf Grund dieser Gesetze erlassenen Rechtsver-
ordnungen“ gestrichen. 

7831

Artikel 2
Änderung der Verordnung über Zuständigkeiten 

auf den Gebieten der Tiergesundheit, 
Tierseuchenbekämpfung und Beseitigung tierischer 

Nebenprodukte sowie zur Übertragung 
von Ermächtigungen zum 

Erlass von Tierseuchenverordnungen

Die Verordnung über Zuständigkeiten auf den Gebieten 
der Tiergesundheit, Tierseuchenbekämpfung und Beseiti-
gung tierischer Nebenprodukte sowie zur Übertragung 
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von Ermächtigungen zum Erlass von Tierseuchenverord-
nungen vom 27. Februar 1996 (GV. NRW. S. 104), die zu-
letzt durch Artikel 4 der Verordnung vom 27. November 
2018 (GV. NRW. S.  629) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

1.  § 10 wird wie folgt gefasst:

 „§ 10 
 Schweinepest-Verordnung

  Zuständige Behörde im Sinne der Schweinepest-Ver-
ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. 
Dezember 2018 (BGBl.  I S.  2594) in der jeweils gel-
tenden Fassung ist

 1.  für die

  a)   Genehmigung von Impfungen für wissen-
schaftliche Versuche und Impfstoffprüfungen 
nach § 2 Absatz 2,

  b)   Anordnung der Notimpfung nach §  13 Ab-
satz 1 Satz 1,

  c)  Erstellung eines Impfplans nach §  13 Absatz  1 
Satz 2,

  d)   Anordnung der Durchführung von Notimpfun-
gen nach § 14b Satz 1,

  e)   Erstellung eines Notimpfplans nach §  14b 
Satz 2, 

  f)   Genehmigung von Ausnahmen nach § 14c Ab-
satz 3,

  g)   Unterrichtung des Bundesministeriums nach 
§  6 Absatz  1 Satz  2, §  8 Absatz  3, §  11b Ab-
satz 2 Nummer 2 und § 14f Absatz 7, 

  h)   Vorlage von Tilgungsplänen und Übermittlung 
von Untersuchungsergebnissen nach § 14k das 
Ministerium,

 2.   für die Festlegung einer Kontrollzone und die An-
ordnung von Maßnahmen nach § 4 Absatz 5

  das Landesamt,

 3.   für den Vollzug von Anordnungen, die das Landes-
amt gemäß Nummer 2 trifft,

  die Kreisordnungsbehörde,

 4.   für das Anbringen von Schildern nach §  11 Ab-
satz 2 Nummer 1, § 11a Absatz 2 Nummer 1, § 14a 
Absatz 3 und § 14d Absatz 3 Nummern 1 und 2

  die örtliche Ordnungsbehörde.“

2.  § 20a wird aufgehoben.

788

Artikel 3
Änderung der Zuständigkeitsverordnung 
Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen

Die Zuständigkeitsverordnung Verbraucherschutz Nord-
rhein-Westfalen vom 3. Februar 2015 (GV. NRW. S. 293), 
die zuletzt durch Artikel 6 der Verordnung vom 27. No-
vember 2018 (GV. NRW. S. 629) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

 a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  Nummer 8 wird wie folgt gefasst:

     „8. im Sinne des Artikels 18 Absatz 1 bis 6 der 
Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 15. März 2017 
über amtliche Kontrollen und andere amtliche 
Tätigkeiten zur Gewährleistung der Anwen-
dung des Lebens- und Futtermittelrechts und 
der Vorschriften über Tiergesundheit und Tier-
schutz, Pfl anzengesundheit und Pfl anzen-
schutzmittel, zur Änderung der Verordnungen 
(EG) Nr.  999/2001, (EG) Nr.  396/2005, (EG) 
Nr.  1069/2009, (EG) Nr.  1107/2009, (EU) 
Nr.  1151/2012, (EU) Nr.  652/2014, (EU) 
2016/429 und (EU) 2016/2031 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates, der Verord-
nungen (EG) Nr.  1/2005 und (EG) 

Nr. 1099/2009 des Rates sowie der Richtlinien 
98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 
2008/119/EG und 2008/120/EG des Rates und 
zur Aufhebung der Verordnungen (EG) 
Nr. 854/2004 und (EG) Nr. 882/2004 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates, der Richt-
linien 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/
EWG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG und 
97/78/EG des Rates und des Beschlusses 
92/438/EWG des Rates (Verordnung über amt-
liche Kontrollen) (ABl. L 95 vom 7.4.2017, S. 1) 
in Verbindung mit der Durchführungsverord-
nung (EU) 2019/627 der Kommission vom 15. 
März 2019 zur Festlegung einheitlicher prak-
tischer Modalitäten für die Durchführung der 
amtlichen Kontrollen in Bezug auf für den 
menschlichen Verzehr bestimmte Erzeugnisse 
tierischen Ursprungs gemäß der Verordnung 
(EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments 
und des Rates und zur Änderung der Verord-
nung (EG) Nr.  2074/2005 der Kommission in 
Bezug auf amtliche Kontrollen (ABl. L 131 
vom 17.5.2019, S. 51) und der Delegierten Ver-
ordnung (EU) 2019/624 der Kommission vom 
8. Februar 2019 mit besonderen Bestimmun-
gen für die Durchführung amtlicher Kontrol-
len der Fleischerzeugung sowie von Erzeu-
gungs- und Umsetzgebieten für lebende Mu-
scheln gemäß der Verordnung (EU) 2017/625 
des Europäischen Parlaments und des Rates 
(ABl. L 131 vom 17.5.2019, S.  1), des Artikels 
18 Absatz  10 in Verbindung mit Artikel 30 
sowie des Artikels 148 der Verordnung (EU) 
2017/625, jeweils in der jeweils geltenden Fas-
sung,“

  bb)   In Nummer 13 werden die Wörter „Anhangs I 
Abschnitt III Kapitel IV Teil B Nummer 6 bis 
8 der Verordnung (EG) Nr.  854/2004“ durch 
die Wörter „Artikels 13 Absatz  3 in Verbin-
dung mit Anhang 2 Kapitel 2 Nummer  8 der 
Delegierten Verordnung (EU) 2019/624“ er-
setzt.

  cc)   In Nummer  14 wird das Komma am Ende 
durch das Wort „und“ ersetzt.

  dd)   Nach Nummer  14 wird folgende Nummer  15 
eingefügt:

     „15. für die Überwachung der Rückverfolg-
barkeit, außer bei Großhandelsbetrieben und 
Verteilzentren, gemäß § 16 des Seefi schereige-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 6. Juli 1998 (BGBl.  I S.  1791) in Verbin-
dung mit § 18 der Seefi schereiverordnung vom 
18. Juli 1989 (BGBl.  I S. 1485), jeweils in der 
jeweils geltenden Fassung,“

 b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Nummer  9 wird das Komma am Ende 
durch das Wort „und“ ersetzt.

  bb)   Nach Nummer  9 wird folgende Nummer  10 
eingefügt:

     „10. § 18 Absatz 2 Nummer 4 Buchstabe b des 
Seefi schereigesetzes und §  22 Absatz  2 Num-
mern 16 bis 20 der Seefi schereiverordnung,“

2.  § 2 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  Nummer 2 wird wie folgt geändert:

    aaa)  Buchstabe a wird aufgehoben.

    bbb)   In Buchstabe c werden die Wörter „An-
hang I Abschnitt III Kapitel IV Buch-
stabe B der Verordnung (EG) 
Nr.  854/2004“ durch die Wörter „An-
hang II Kapitel 2 Nummern 1 bis 6 der 
Verordnung (EU) 2019/624“ ersetzt.

    ccc)   In Buchstabe d werden die Wörter „Arti-
kel 3 Absatz 1 bis 5 der Verordnung (EG) 
Nr. 854/2004“ durch die Wörter „Artikel 
148 der Verordnung (EU) 2017/625“ er-
setzt.
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    ddd)   In Buchstabe g werden die Wörter „Arti-
kel 3 Absatz  4 der Verordnung (EG) 
Nr.  882/2004 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 29. April 2004 
über amtliche Kontrollen zur Überprü-
fung der Einhaltung des Lebensmittel- 
und Futtermittelrechts sowie der Be-
stimmungen über Tiergesundheit und 
Tierschutz (ABl. L 165 vom 30.4.2004, 
S. 1, L 191 vom 28.5.2004, S. 1), die zu-
letzt durch Verordnung (EU) 
Nr. 652/2014 (ABl. L 189 vom 27.6.2014, 
S.  1) geändert worden ist“ durch die 
Wörter „Artikel 9 Absatz  6 der Verord-
nung (EU) 2017/625“ ersetzt.

  bb)   Der Nummer  3 wird folgender Buchstabe g 
angefügt:

     „g) für die Überwachung der Rückverfolgbar-
keit gemäß §  16 des Seefi schereigesetzes in 
Verbindung mit §  18 der Seefi schereiverord-
nung bei Großhandelsbetrieben und Verteil-
zentren,“

  cc)  Nummer 6 wird wie folgt geändert:

    aaa)   Nach Buchstabe a wird folgender Buch-
stabe b eingefügt:

      „b) für die Bestätigung der Registrie-
rung nach § 22 Absatz 4 Satz 1 des Ta-
bakerzeugnisgesetzes für Betreiber von 
Tabakerzeugnissen, elektronischen Ziga-
retten und Nachfüllbehältern im grenz-
überschreitenden Fernabsatz, die ihren 
Sitz im Ausland haben,“

    bbb)   Der bisherige Buchstabe b wird Buch-
stabe c.

    ccc)   Der bisherige Buchstabe c wird Buch-
stabe d und der Punkt am Ende wird 
durch ein Komma ersetzt.

  dd)  Folgende Nummer 7 wird angefügt:

     „7. in den in Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben a 
bis f der Verordnung (EU) 2017/625 aufgeführ-
ten Bereichen zur Benennung von Grenzkont-
rollstellen und Wiederbenennung bestehender 
Grenzkontrolleinheiten sowie der Aufhebung 
und Aussetzung der Benennung von Grenz-
kontrollstellen gemäß Artikel 59 Absatz 1 und 
der Artikel 61 bis 63 der Verordnung (EU) 
2017/625.“

 b)   In Absatz  4 Nummer  6 werden die Wörter „und 
§ 22 Absatz 2 Nummern 14 bis 18 der Seefi scherei-
verordnung vom 18. Juli 1989 (BGBl. I S. 1485) in 
der jeweils geltenden Fassung“ durch die Wörter „, 
§  18 Absatz  2 Nummer  4 Buchstabe b des Seefi -
schereigesetzes und § 22 Absatz 2 Nummern 16 bis 
20 der Seefi schereiverordnung“ ersetzt.

3.  § 4 wird wie folgt geändert:

 a)   Nach Nummer  6 wird folgende Nummer  7 einge-
fügt:

   „7. die Benennung amtlicher Laboratorien gemäß 
Artikel 37 Absatz  1 und 2 der Verordnung (EU) 
2017/625,“

 b)   Die bisherigen Nummern 7 und 8 werden die 
Nummern 8 und 9.

Artikel 4
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 17. Dezember 2019

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L.S.) Armin  L a s c h e t

Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz

Ursula  H e i n e n - E s s e r

– GV. NRW. 2019 S. 996

2125

Siebte Verordnung zur Änderung der Verordnung
zur Errichtung integrierter Untersuchungs-

anstalten für Bereiche des Verbraucherschutzes
Vom 9. Dezember 2019

Auf Grund des § 3 Absatz 1 Satz 1, § 5 Satz 1 des Geset-
zes zur Bildung integrierter Untersuchungsanstalten für 
Bereiche des Verbraucherschutzes vom 11. Dezember 
2007 (GV. NRW. S.  662) verordnet das Ministerium für 
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz:

Artikel 1

Die Verordnung zur Errichtung integrierter Untersu-
chungsanstalten für Bereiche des Verbraucherschutzes 
vom 20. Dezember 2007 (GV. NRW. S.  740), die zuletzt 
durch Verordnung vom 16. November 2016 (GV. NRW. 
S. 993) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  § 8 wird wie folgt geändert:

 a)  Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

   „In diese werden mit Wirkung zum 1. Januar 2020 
die kommunalen Untersuchungsämter der Stadt 
Düsseldorf und des Kreises Mettmann mit ihren 
Aufgaben integriert.“

 b)  Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

  aa)   In Satz 2 wird nach dem Wort „Duisburg,“ das 
Wort „Düsseldorf,“ eingefügt und die Wörter 
„der Kreis“ werden durch die Wörter „die 
Kreise Mettmann und“ ersetzt.

  bb)  Folgender Satz wird angefügt:

     „Darüber hinaus gehören zu diesem Einzugs-
bereich ab dem 1. Januar 2021 die Kreise 
Kleve und Viersen und ab dem 1. Januar 2022 
die Stadt Mönchengladbach und der Rhein-
Kreis Neuss.“

2.   In §  9 wird nach dem Wort „Duisburg,“ das Wort 
„Düsseldorf,“ eingefügt und die Wörter „der Kreis“ 
werden durch die Wörter „die Kreise Mettmann und“ 
ersetzt.

3.   In § 10 Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „neun“ durch 
das Wort „elf“ ersetzt.

4.   In § 12 wird die Angabe „270 000“ durch die Angabe 
„330 000“ ersetzt.

5.  In §  14 Absatz  1 Satz  1 und Absatz  2 wird jeweils 
nach der Angabe „§ 8 Absatz 1“ die Angabe „Satz 1“ 
eingefügt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.

Düsseldorf, den 9. Dezember 2019

Die Ministerin für
Umwelt, Landwirtschaft,

Natur- und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Ursula  H e i n e n - E s s e r

– GV. NRW. 2019 S. 998
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21260

Gesetz zur Änderung des 
Landeskrebsregistergesetzes

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz zur Änderung des
Landeskrebsregistergesetzes

Vom 19. Dezember 2019

Artikel 1

Das Landeskrebsregistergesetz vom 2. Februar 2016 (GV. 
NRW. S. 94) wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  Nach der Angabe zu §  19 wird folgende Angabe 
eingefügt:

  „§ 20 Recht auf Berichtigung“.

 b)  Die bisherigen Angaben zu den §§ 20 und 21 wer-
den die Angaben zu den §§ 21 und 22.

 c)  Die bisherige Angabe zu § 22 wird die Angabe zu 
§ 23 und wie folgt gefasst:

   „§ 23 Allgemeine Auskünfte, Auskünfte für For-
schungsvorhaben und zur Gesundheitsberichter-
stattung“.

 d)  Die bisherigen Angaben zu den §§ 23 bis 29 wer-
den die Angaben zu den §§ 24 bis 30.

2. § 1 wird wie folgt geändert: 

 a)  In Absatz  2 werden die Wörter „jeweils gelten-
den“ durch die Wörter „im Bundesanzeiger zu-
letzt veröffentlichten“ ersetzt.

 b)  In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „For-
schung“ die Wörter „und Gesundheitsberichter-
stattung“ eingefügt. 

3. § 2 wird wie folgt geändert:

 a) Absatz 8 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Nummer 2 wird das Wort „und“ durch ein 
Komma ersetzt.

  bb)  In Nummer 3 wird der Punkt am Ende durch 
das Wort „und“ ersetzt.

  cc) Folgende Nummer 4 wird angefügt: 

     „4. der Tag, der Monat und das Jahr des To-
des.“

 b)  In Absatz  11 werden nach dem Wort „Sozialge-
setzbuch“ die Wörter „in der jeweils geltenden 
Fassung“ eingefügt und die Wörter „des §  2 Ab-
satz 1 Satz 1 des Datenschutzgesetzes Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 9. Juni 2000 (GV. NRW. S.  542), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. 
NRW.S. 338) geändert worden ist“ werden durch 
die Wörter „des § 5 Absatz 1 des Datenschutzge-
setzes Nordrhein-Westfalen vom 17. Mai 2018 (GV. 
NRW. S. 244, ber. S. 278 und S. 404) in der jeweils 
geltenden Fassung“ ersetzt. 

4. § 3 wird wie folgt geändert:

 a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa) Nummer 11 wird wie folgt gefasst:

   „11.  leitet die Kryptogramme nach §  2 Ab-
satz  15 über die Kontrollnummernstelle 
an die Datenvalidierungs- und -speicher-
stelle und alle sonstigen Daten direkt an 
die Datenvalidierungs- und -speicher-
stelle weiter,“

  bb)  In Nummer  17 wird die Angabe „22“ durch 
die Angabe „23“ ersetzt.

 b) Absatz 3 wird aufgehoben.

 c)  Absatz 4 wird Absatz 3 und in Satz 1 werden die 
Wörter „zusammen mit den sonstigen Daten“ ge-
strichen.

 d) Die Absätze 5 und 6 werden die Absätze 4 und 5. 

 e)  Absatz  7 wird Absatz  6 und in Satz  3 wird die 
Angabe „22 und 23“ durch die Angabe „23 und 
24“ ersetzt.

 f)  Absatz  8 wird Absatz  7 und in Satz  2 wird die 
Angabe „23“ durch die Angabe „24“ ersetzt.

5. § 6 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz  4 Satz  3 werden die Wörter „für die 
Dauer von fünf Jahren“ gestrichen.

 b) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 eingefügt:

   „(5) Die Amtsdauer des Beirats beginnt mit der 
konstituierenden Sitzung und beträgt fünf Jahre. 
Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, so wird für 
den Rest seiner Amtszeit eine Nachfolge berufen. 
Nach Ablauf der Amtsdauer bleiben die Mitglie-
der bis zur konstituierenden Sitzung eines neuen 
Beirats im Amt.“

 c) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6.

6. § 7 wird wie folgt geändert:

 a)  In Nummer 4 wird die Angabe „5“ durch die An-
gabe „15“ ersetzt.

 b)  In Nummer  5 werden die Wörter „§  22 Absatz  2 
und §  23“ durch die Wörter „§  23 Absatz  2 und 
§ 24“ ersetzt.

7. § 8 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz  2 Nummer  4 werden die Wörter „§  22 
Absatz  2 und §  23“ durch die Wörter „§  23 Ab-
satz 2 und § 24“ ersetzt.

 b)  In Absatz  3 Satz  2 werden die Wörter „für die 
Dauer von fünf Jahren“ gestrichen.

 c) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt:

   „(4) Die Amtsdauer des Fachausschusses beginnt 
mit der konstituierenden Sitzung und beträgt 
fünf Jahre. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, so 
wird für den Rest seiner Amtszeit eine Nachfolge 
berufen. Nach Ablauf der Amtsdauer bleiben die 
Mitglieder bis zur konstituierenden Sitzung eines 
neuen Fachausschusses im Amt.“

 d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5.

8.  In §  10 Absatz  1 Nummer  4 wird die Angabe „23“ 
durch die Angabe „24“ ersetzt.

9. Dem § 15 wird folgender Absatz 4 angefügt:

  „(4) Wird von der behandelnden Person die Durch-
führung erforderlicher diagnostischer oder therapeu-
tischer Leistungen durch eine andere Person gemäß 
§ 12 Absatz 1 im Wege einer Überweisung veranlasst, 
sind, sofern die Ausführung des Überweisungsauf-
trags eine eigene Meldepfl icht nach § 12 Absatz 2 zur 
Folge haben kann, der den Überweisungsauftrag aus-
führenden Person die Daten nach § 2 Absatz 4 Num-
mer 1 bis 5 und Absatz 7 Nummer 5 und 6 mitzutei-
len.“

10. § 16 wird wie folgt geändert:

 a)  Im Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Sozi-
algesetzbuch“ die Wörter „in der jeweils gelten-
den Fassung“ eingefügt.

 b)  Im Absatz 2 Satz 1 werden jeweils nach dem Wort 
„Sozialgesetzbuch“ die Wörter „in der jeweils 
geltenden Fassung“ eingefügt.

 c)  Im Absatz  4 werden nach dem Wort „Sozialge-
setzbuch“ die Wörter „in der jeweils geltenden 
Fassung“ eingefügt.

11. § 17 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz  1 werden die Wörter „mindestens ein-
mal jährlich“ durch das Wort „regelmäßig“ er-
setzt.

 b)  In Absatz  2 Satz  1 werden die Wörter „mindes-
tens einmal jährlich“ durch das Wort „regelmä-
ßig“ ersetzt.
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12.  §  18 Absatz  1 Satz  1 Nummer  1 wird wie folgt ge-
fasst:

 „1.  mindestens zweimal jährlich im März und im 
September aus dem Landeskrebsregister Daten-
sätze solcher Personen, die 

 a)  innerhalb Nordrhein-Westfalens ärztlich behan-
delt werden oder wurden und die im sonstigen 
Bundesgebiet ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt haben oder hatten, an das epidemiolo-
gische und das klinische Krebsregister, zu deren 
Einzugsbereich der Wohnsitz oder Ort des ge-
wöhnlichen Aufenthalts gehört oder

 b)  innerhalb Nordrhein-Westfalens ihren Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt haben oder hatten 
und die im sonstigen Bundesgebiet ärztlich be-
handelt werden oder wurden, an das epidemiolo-
gische und das klinische Krebsregister, zu deren 
Einzugsbereich der Ort der Behandlung gehört,

  sofern diese Register im Geltungsbereich des Grund-
gesetzes geführt werden,“

13. § 19 wird wie folgt geändert: 

 a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

   „Die Auskunftserteilung erfolgt durch Übersen-
dung einer Zusammenfassung der unverschlüssel-
ten Daten, die verständlich ist und insbesondere 
keine Abkürzungen enthält.“

 b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz 1 werden nach dem Wort „schriftlich“ 
die Wörter „oder elektronisch“ eingefügt.

  bb) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

     „Bestehen an der Identität der antragstellen-
den Person Zweifel, kann das Landeskrebs-
register zusätzliche Informationen zur Bestä-
tigung der Identität nachfordern.“

 c)  In Absatz  4 werden nach dem Wort „Auskunft“ 
die Wörter „schriftlich oder in einem gängigen 
Format elektronisch“ eingefügt.

14. Nach § 19 wird folgender § 20 eingefügt:

 „§ 20
 Recht auf Berichtigung

  Stellt eine Person fest, dass die über sie gespeicher-
ten Daten unrichtig sind, hat sie einen entsprechen-
den Anspruch auf Berichtigung. Der Antrag auf Be-
richtigung ist an die meldepfl ichtige Person gemäß 
§ 12 zu richten. Diese ist verpfl ichtet, die beantragte 
Berichtigung zu prüfen. Die berichtigten Daten sind 
von der meldepfl ichtigen Person an das Landes-
krebsregister zu übermitteln. Die Frist des § 15 Ab-
satz 1 Satz 2 gilt für die Übermittlung der berichtig-
ten Daten entsprechend. Das Landeskrebsregister er-
setzt die jeweils zu berichtigenden Bestandteile des 
Datensatzes innerhalb von sechs Wochen nach Ein-
gang.“

15. Der bisherige § 20 wird § 21.

16.  Der bisherige § 21 wird § 22 und in Satz 2 wird die 
Angabe „22 und 23“ durch die Angabe „23 und 24“ 
ersetzt.

17. Der bisherige § 22 wird § 23 und wie folgt gefasst:

 „§ 23
 Allgemeine Auskünfte, Auskünfte für Forschungs-
 vorhaben und zur Gesundheitsberichterstattung

  (1) Auf Antrag kann das Landeskrebsregister Drit-
ten gespeicherte Daten für Forschungsvorhaben und 
zur Gesundheitsberichterstattung zur Verfügung 
stellen. Rückschlüsse auf betroffene Personen in den 
übermittelten Daten müssen ausgeschlossen sein. Von 
Satz  2 kann nur abgewichen werden, wenn an der 
wissenschaftlichen Untersuchung der zu übermit-
telnden Daten ein öffentliches Interesse besteht und 
geeignete Garantien für die Rechtsgüter der betrof-
fenen Personen vorgesehen werden. Solche Garan-
tien können in einer so zeitnah wie möglich erfolgen-
den Anonymisierung der personenbezogenen Daten, 
in Vorkehrungen gegen ihre unbefugte Kenntnis-

nahme durch Dritte oder in ihrer räumlich und orga-
nisatorisch von den sonstigen Fachaufgaben getrenn-
ten Verarbeitung bestehen. Der Antrag ist, insbeson-
dere zu Zweck, Umfang und Dauer der Nutzung der 
Daten, zu begründen. Das Landeskrebsregister darf 
nur jene Daten zur Verfügung stellen, für die die an-
tragstellende Person glaubhaft macht, dass sie in un-
mittelbarem Zusammenhang mit dem berechtigten, 
insbesondere wissenschaftlichen Interesse der An-
tragstellung stehen und die auf anderem Wege nicht 
oder nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand zu 
erlangen sind. Es darf Erkenntnisse, die aus Abglei-
chen von pseudonymisierten Einzelfalldaten als Teil 
externer Kohorten mit eigenen Daten insbesondere 
bei Mortalitätsevaluation resultieren, der antragstel-
lenden Person in pseudonymisierter Form zur Verfü-
gung stellen.

  (2) Über den Antrag entscheidet die Geschäftsstelle 
unter Berücksichtigung der von Beirat und wissen-
schaftlichen Fachausschuss abgegebenen Empfeh-
lungen. Sie kann vor einer Entscheidung weitere Er-
klärungen und Verpfl ichtungen der antragstellenden 
Person verlangen. Die antragstellende Person hat 
sich schriftlich gegenüber dem Krebsregister zu ver-
pfl ichten, die Daten unverzüglich nach Erreichen des 
dem Antrag zu Grunde liegenden Zwecks des For-
schungsvorhabens zu löschen und die Löschung dem 
Krebsregister anzuzeigen. Eine Weitergabe der Daten 
durch die antragstellende Person über den geneh-
migten Antrag nach Absatz 1 hinaus ist nicht gestat-
tet. Umfang der Nutzung und Veröffentlichungs-
rechte sind vertraglich zu regeln. 

  (3) Auf Antrag Dritter kann die Datenauswertungs-
stelle zur Beantwortung von Forschungsanfragen, 
Anfragen zur Gesundheitsberichterstattung und zur 
Erteilung allgemeiner Auskünfte eigene Auswertun-
gen vornehmen. Rückschlüsse auf betroffene Perso-
nen müssen in den Auswertungen ausgeschlossen 
sein. Auswertungen dürfen die Arzneimittel, Wirk-
stoffe und Verfahren, mit denen die Personen, deren 
Daten für die Auswertung genutzt wurden, behan-
delt wurden, angeben.

  (4) An internationale Organisationen, die im Rah-
men der internationalen Krebsregistrierung tätig 
sind, insbesondere an die International Agency for 
Research on Cancer (IARC) oder vergleichbare Insti-
tutionen kann das Landeskrebsregister Datensätze 
entsprechend Absatz  1 bis 3 ohne Antrag übermit-
teln.“

18. Der bisherige § 23 wird § 24 und wie folgt geändert: 

 a)  In Absatz 2 Nummer 2 wird die Angabe „24 und 
25“ durch die Angabe „25 und 26“ ersetzt.

 b) Nach Absatz 6 wird folgender Absatz 7 eingefügt: 

   „(7) Im Einvernehmen mit Fachausschuss und 
Beirat kann das Landeskrebsregister Klartextda-
ten für Forschungszwecke auch dann zur Verfü-
gung stellen, wenn die antragstellende Person 
diesem die ihr gegenüber erteilte Einwilligung 
der betroffenen Personen in eine Weitergabe ihrer 
Identitätsdaten, medizinischen Daten sowie mel-
dungsbezogenen Daten in geeigneter Form elekt-
ronisch übermittelt.“

 c) Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 8.

19.  Der bisherige § 24 wird § 25 und Absatz 1 wird wie 
folgt geändert: 

 a)  In Nummer 2 wird die Angabe „23“ durch die An-
gabe „24“ ersetzt.

 b)  In Nummer  3 werden die Wörter „§  22 Absatz  2 
oder § 23“ durch die Angabe „§§ 23 oder 24“ er-
setzt.

 c)  In Nummer 4 und 5 wird jeweils die Angabe „23“ 
durch die Angabe „24“ ersetzt.

20.  Der bisherige § 25 wird § 26 und in Absatz 1 Satz 1 
wird die Angabe „24“ durch die Angabe „25“ ersetzt.

21. Der bisherige § 26 wird § 27 und wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 Nummer 4 werden nach den Wörtern 
„Übermittlung von“ das Wort „Identitätsdaten,“ 
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und nach dem Wort „Qualitätssicherung“ die 
Wörter „und der Evaluierung“ eingefügt.

 b)  In Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 wird die Angabe „22 
und 23“ durch die Angabe „23 und 24“ ersetzt.

22. Die bisherigen §§ 27 und 28 werden die §§ 28 und 29.

23.  Der bisherige §  29 wird §  30 und in Absatz  2 wird 
die Angabe „24“ durch die Angabe „25“ ersetzt.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 19. Dezember 2019

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L.S.) Armin  L a s c h e t

Der Minister der Finanzen

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

Der Minister für Arbeit, Gesundheit
und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Der Minister der Justiz

Peter  B i e s e n b a c h

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft

Isabel  P f e i f f e r - P o e n s g e n

– GV. NRW. 2019 S. 999
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Gesetz 
zur Errichtung einer Stiftung 

„Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen“

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz zur Errichtung einer Stiftung 
„Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen“

Vom 19. Dezember 2019

Artikel 1
Gesetz zur Errichtung einer Stiftung 

„Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen“

§ 1
Errichtung und Rechtsform

Das Land Nordrhein-Westfalen errichtet unter dem 
Namen „Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen“ 
eine rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts, die 
ihren Sitz in Düsseldorf hat.

§ 2
Stiftungszweck

(1) Zweck der Stiftung ist es, die Geschichte des Landes 
Nordrhein-Westfalen, seine Vergangenheit, seine Entste-
hung und seine Entwicklung darzustellen und anschau-
lich werden zu lassen. Der Stiftungszweck wird insbe-
sondere durch die Leitgedanken „Demokratie, Vielfalt, 

Wandel“ verwirklicht. Der Einbindung des Landes in die 
gewachsene bundesstaatliche Ordnung und in europäi-
sche und sonstige internationale Beziehungen ist ebenso 
wie der kommunalen Selbstverwaltung Aufmerksamkeit 
zu schenken.

(2) Der Erfüllung dieses Zwecks dienen insbesondere:

1.  Einrichtung, Unterhaltung und Weiterentwicklung 
einer ständigen Ausstellung,

2.  Wechselausstellungen, museumspädagogische Vermitt-
lung, Vorträge, Seminare, Filmvorführungen und sons-
tige Veranstaltungen,

3.  Einrichtung und Unterhaltung eines Informations-
zentrums, einer Mediathek, einer Bibliothek und einer 
Dokumentationsstelle,

4.  Einrichtung und Unterhaltung eines Forschungsinsti-
tuts für Landesgeschichte,

5. Forschung und Veröffentlichungen,

6.  Schaffung einer Sammlung zur nordrhein-westfäli-
schen Geschichte,

7.  Zusammenarbeit mit deutschen und internationalen 
Museen und sonstigen Einrichtungen mit fachlichem 
Bezug,

8.  Errichtung, Erwerb und Unterhaltung von Gebäuden 
und weiteren Einrichtungen der Stiftung.

Die Stiftung kann nach Maßgabe der Satzung ihren 
Zweck auch an weiteren Standorten erfüllen.

§ 3
Gemeinnützigkeit und Mittelverwendung

(1) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar 
einen gemeinnützigen Zweck im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

(2) Sie verfolgt keinen eigenwirtschaftlichen Zweck. 

(3) Mittel der Stiftung dürfen nur für den gesetzmäßigen 
Zweck verwendet werden. Die Stiftung ist sparsam und 
wirtschaftlich zu verwalten. Die Verwaltung dient der 
dauernden und nachhaltigen Erfüllung des Stiftungs-
zwecks.

§ 4
Unterstützung durch das Landesarchiv

Die Stiftung wird bei der Erfüllung des Stiftungszwecks 
durch das Landesarchiv unterstützt.

§ 5
Stiftungsvermögen

(1) Die Stiftung erhält zur Erfüllung des Stiftungs-
zwecks einen jährlichen Zuschuss des Landes nach Maß-
gabe des jeweiligen Landeshaushalts. Zustiftungen kön-
nen durch die Landschaftsverbände Rheinland und 
Westfalen-Lippe erfolgen.

(2) Die Stiftung ist berechtigt, Zuwendungen von dritter 
Seite anzunehmen. Die Annahme der Zuwendung darf 
nur erfolgen, wenn dadurch die Erfüllung des Stiftungs-
zwecks nicht beeinträchtigt wird.

(3) Das Stiftungsvermögen und seine Erträgnisse sowie 
die Zuwendungen Dritter, die nicht ausdrücklich zur Er-
höhung des Stiftungsvermögens bestimmt sind, sind nur 
zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu verwenden.

(4) Sofern vom Land mit Blick auf die zukünftige Stif-
tung Vermögensgegenstände erworben worden sind, 
gehen sie mit deren Errichtung auf diese über.

§ 6
Satzung

(1) Die Stiftung erhält eine Satzung, die vom Kurato-
rium (§  8) mit einer Mehrheit der Stimmen von zwei 
Dritteln beschlossen wird. Satz  1 gilt für Änderungen 
der Satzung entsprechend.
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§ 7
Organe

Organe der Stiftung sind

1. das Kuratorium,

2. das Präsidium oder die Präsidentin/der Präsident,

3. der Wissenschaftliche Beirat,

4. der Arbeitskreis gesellschaftlicher Gruppen.

§ 8
Kuratorium

(1) Dem Kuratorium gehören an

1. die Mitglieder des Präsidiums des Landtags,

2.  je eine Abgeordnete oder ein Abgeordneter der im 
Landtag Nordrhein-Westfalen vertretenen Fraktionen,

3. fünf Mitglieder der Landesregierung,

4.  je ein Mitglied der Landschaftsverbände Rheinland 
und Westfalen-Lippe.

(2) Die Mitglieder nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 wer-
den vom Landtag für die Dauer der Wahlperiode ge-
wählt. Für jedes Mitglied ist für den Fall der Verhinde-
rung ein stellvertretendes Mitglied zu wählen. Ist auch 
dieses verhindert, kann das Stimmrecht auf ein anderes 
Mitglied des Kuratoriums übertragen werden; gleiches 
gilt in Bezug auf die Mitglieder nach Satz 1 Nummer 1. 
Scheidet ein Mitglied oder ein stellvertretendes Mitglied 
nach Satz  1 Nummer  2 aus dem Landtag aus, wird ein 
neues Mitglied oder stellvertretendes Mitglied gewählt. 
Die Mitgliedschaft im Kuratorium nach Nummern 1 und 
2 endet mit den Wahlen des neuen Präsidiums des Land-
tags und der neuen Abgeordneten in das Kuratorium.

(3) Die Mitglieder nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 wer-
den von der Landesregierung bestellt und können jeder-
zeit von dieser abberufen werden. Im Fall der Abberu-
fung oder eines sonstigen Ausscheidens eines Mitglieds 
ist ein neues Mitglied zu benennen. Sätze 1 und 2 gelten 
entsprechend für stellvertretende Mitglieder. Ist ein stell-
vertretendes Mitglied verhindert, gilt Absatz  2 Satz  3 
Halbsatz 1 entsprechend.

(4) Das Kuratorium ist für alle Angelegenheiten der 
Stiftung, die grundsätzlicher Art sind, zuständig. Hierzu 
gehören insbesondere

1. der Erlass und die Änderung der Satzung,

2.  die Berufung der Mitglieder des Präsidiums oder der 
Präsidentin/des Präsidenten (§ 9),

3.  die Berufung der Mitglieder des Wissenschaftlichen 
Beirats (§  10) und des Arbeitskreises gesellschaftli-
cher Gruppen (§ 11),

4.  die Abberufung der Mitglieder des Präsidiums, des 
Wissenschaftlichen Beirats und des Arbeitskreises 
gesellschaftlicher Gruppen,

5. die Grundzüge der Programmgestaltung,

6.  die Ernennung der Beamtinnen und Beamten sowie 
die der obersten Dienstbehörde zugewiesenen 
dienstrechtlichen Entscheidungen,

7.  die Feststellung des jährlichen Wirtschaftsplans und 
des Jahresabschlusses,

8.  die Aufsicht über die Geschäftsführung des Präsidi-
ums oder der Präsidentin/des Präsidenten,

9.  der Kauf, die Veräußerung und Belastung von 
Grundstücken oder sonstiger Vermögenswerte sowie 
die Übernahme von Bürgschaften und diesen ähnli-
chen Rechtsgeschäften, wenn der Geschäftswert der 
beabsichtigten Maßnahme zusammen mit vorhande-
nen Belastungen insgesamt dreißig vom Hundert des 
Stiftungsvermögens übersteigt,

10.  die Annahme von Zuwendungen ab einer Höhe von 
50.000 €.

(5) Die Beschlüsse nach Absatz 4 Satz 2 Nummern 1, 2, 
3, 4, 5 und 6 bedürfen der Mehrheit der Stimmen von 
zwei Dritteln.

(6) Der Präsident des Landtags beruft die konstituie-
rende Sitzung des Kuratoriums frühestens einen Monat 
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes ein und leitet sie bis 
zur Wahl des vorsitzenden Mitglieds. Das Kuratorium 
wählt aus seiner Mitte mit einer Mehrheit der Stimmen 
von zwei Dritteln ein vorsitzendes Mitglied und ein stell-
vertretendes vorsitzendes Mitglied für die Dauer von 
fünf Jahren. Das vorsitzende Mitglied vertritt das Kura-
torium. Das Kuratorium kann das vorsitzende Mitglied 
und das stellvertretende vorsitzende Mitglied aus wichti-
gem Grund mit einer Mehrheit der Stimmen von zwei 
Dritteln abberufen.

(7) Soweit das Gesetz oder die Satzung nicht etwas an-
deres bestimmt, bedürfen Beschlüsse des Kuratoriums 
der Mehrheit der Stimmen. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet die Stimme des vorsitzenden Mitglieds des Ku-
ratoriums.

(8) An den Sitzungen des Kuratoriums nehmen die Mit-
glieder des Präsidiums oder die Präsidentin/der Präsi-
dent (§  9) sowie das vorsitzende Mitglied des Wissen-
schaftlichen Beirats (§ 10) und des Arbeitskreises gesell-
schaftlicher Gruppen (§ 11) mit beratender Stimme teil, 
soweit das Kuratorium im Einzelfall nicht etwas anderes 
beschließt. Das Kuratorium kann Vertreter der Stadt 
Düsseldorf und dritte Personen zu den Sitzungen einla-
den.

(9) Das Kuratorium gibt sich eine Geschäftsordnung. 

(10) Das Nähere regelt die Satzung.

§ 9

Präsidium oder Präsidentin/Präsident

(1) Unbeschadet der Rechte des Kuratoriums werden die 
Geschäfte der Stiftung zunächst von einem Präsidium, 
nach dem Ende der Amtszeit des Präsidiums gemäß Ab-
satz 2 von einer Präsidentin oder einem Präsidenten ge-
führt.

(2) Das Kuratorium beruft mit einer Mehrheit der Stim-
men von zwei Dritteln nach der Errichtung der Stiftung 
bis zum 31. Dezember 2022 die Mitglieder des Präsidi-
ums. Die erneute Berufung eines Präsidiums für eine 
Dauer von höchstens zwei Jahren ist zulässig. Das Präsi-
dium kann aus bis zu drei Mitgliedern bestehen. Das Ku-
ratorium kann ein vorsitzendes Mitglied des Präsidiums 
bestimmen; in diesem Fall vertritt das vorsitzende Mit-
glied das Präsidium.

(3) Die Präsidentin oder der Präsident wird vom Kura-
torium mit einer Mehrheit der Stimmen von zwei Drit-
teln für die Dauer von fünf Jahren berufen. Die Satzung 
kann eine längere Amtszeit bestimmen. Die Wiederberu-
fung ist zulässig. Der Wissenschaftliche Beirat und der 
Arbeitskreis gesellschaftlicher Gruppen sind vor der Be-
rufung der Präsidentin oder des Präsidenten anzuhören.

(4) Unbeschadet der dem Kuratorium zustehenden Ent-
scheidungsbefugnisse ist das Präsidium oder die Präsi-
dentin/der Präsident die gesetzliche Vertretung der Stif-
tung in Rechts- und Verwaltungsgeschäften. Ergänzend 
gilt § 26 Absatz 2 BGB entsprechend.

(5) Das Präsidium oder die Präsidentin/der Präsident 
führt die laufenden Geschäfte der Stiftung. Dem Organ 
obliegt die Erledigung aller Aufgaben, soweit nicht das 
Kuratorium zuständig ist; das Organ bereitet die Be-
schlüsse des Kuratoriums vor und führt diese in Verant-
wortung ihm gegenüber durch.

(6) Weicht das Präsidium oder die Präsidentin/der Präsi-
dent vom Wirtschaftsplan ab, bedarf es der Genehmi-
gung des Kuratoriums.

(7) Das Präsidium oder die Präsidentin/der Präsident 
hat das Kuratorium über alle wichtigen Stiftungsangele-
genheiten zu unterrichten.

(8) Das Kuratorium kann die Mitglieder des Präsidiums 
oder die Präsidentin/den Präsidenten aus wichtigem 
Grund mit einer Mehrheit der Stimmen von zwei Drit-
teln abberufen.

(9) Das Nähere regelt die Satzung.
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§ 10
Wissenschaftlicher Beirat

(1) Dem Wissenschaftlichen Beirat gehören bis zu fünf-
zehn Sachverständige an. Sie werden vom Kuratorium 
mit einer Mehrheit der Stimmen von zwei Dritteln für 
fünf Jahre berufen. Die Wiederberufung ist zulässig. 

(2) Der Wissenschaftliche Beirat berät das Kuratorium 
und das Präsidium oder die Präsidentin/den Präsiden-
ten. Er soll dazu beitragen, dass die Stiftung die Ge-
schichte des Landes Nordrhein-Westfalen, seine Vergan-
genheit, seine Entstehung und seine Entwicklung wis-
senschaftlich fundiert und anschaulich darstellt.

(3) Das Kuratorium kann die Mitglieder des Wissen-
schaftlichen Beirats aus wichtigem Grund mit einer 
Mehrheit der Stimmen von zwei Dritteln abberufen.

(4) Das Nähere regelt die Satzung.

§ 11
Arbeitskreis gesellschaftlicher Gruppen

(1) Der Arbeitskreis gesellschaftlicher Gruppen besteht 
aus bis zu fünfzehn Vertretern gesellschaftlicher Grup-
pen. 

(2) Der Arbeitskreis gesellschaftlicher Gruppen berät 
das Kuratorium und das Präsidium oder die Präsidentin/
den Präsidenten im Rahmen der Erfüllung des Stiftungs-
zwecks.

(3) Das Kuratorium bestimmt, welche gesellschaftlichen 
Gruppen zur Entsendung eines Vertreters in den Arbeits-
kreis gesellschaftlicher Gruppen berechtigt sind. Es be-
ruft mit einer Mehrheit der Stimmen von zwei Dritteln 
die Mitglieder des Arbeitskreises gesellschaftlicher 
Gruppen und die stellvertretenden Mitglieder auf Vor-
schlag der entsendungsberechtigten Stelle für die Dauer 
von fünf Jahren. Die Wiederberufung ist zulässig. 

(4) Die entsendungsberechtigten Stellen können dem 
Kuratorium die Abberufung ihrer in den Arbeitskreis ge-
sellschaftlicher Gruppen entsandten Mitglieder vor-
schlagen. Das Kuratorium kann die Mitglieder des Ar-
beitskreises gesellschaftlicher Gruppen aus wichtigem 
Grund mit einer Mehrheit der Stimmen von zwei Drit-
teln abberufen. 

(5) Scheidet ein Mitglied oder ein stellvertretendes Mit-
glied aus dem Arbeitskreis gesellschaftlicher Gruppen 
aus, kann die entsendungsberechtigte Stelle dem Kura-
torium ein neues Mitglied oder ein neues stellvertreten-
des Mitglied vorschlagen.

(6) Das Nähere regelt die Satzung.

§ 12
Ehrenamtliche Tätigkeit

Die Mitglieder des Kuratoriums, des Präsidiums, des 
Wissenschaftlichen Beirats und des Arbeitskreises ge-
sellschaftlicher Gruppen üben ihre Tätigkeit ehrenamt-
lich aus. Die Mitglieder des Präsidiums erhalten eine 
Aufwandentschädigung in angemessener Höhe, die das 
Kuratorium festlegt. Die Erstattung von Reisekosten und 
sonstigen Auslagen richtet sich nach den für die unmit-
telbare Landesverwaltung geltenden Bestimmungen.

§ 13
Haftung der Stiftungsorgane

Soweit das Gesetz oder die Satzung nicht etwas anderes 
bestimmt, sind ehrenamtlich tätige Organmitglieder nur 
bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung ihrer 
Obliegenheiten der Stiftung zum Schadensersatz ver-
pfl ichtet. Sind für den entstehenden Schaden mehrere 
Organmitglieder nebeneinander verantwortlich, so haf-
ten sie als Gesamtschuldner.

§ 14
Aufsicht, Haushalt, Rechnungsprüfung

(1) Die Stiftung unterliegt der Rechtsaufsicht des für 
Kultur zuständigen Ministeriums.

(2) Für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen 
sowie für die Rechnungslegung der Stiftung gelten die 
für die unmittelbare Landesverwaltung geltenden Be-
stimmungen. Die Haushalts- und Wirtschaftsführung der 
Stiftung unterliegen der Prüfung durch den Landesrech-
nungshof.

§ 15
Berichterstattung

Die Stiftung legt alle zwei Jahre einen öffentlich zugäng-
lichen Bericht über ihre bisherige Tätigkeit und ihre Vor-
haben vor.

§ 16
Dienstverhältnisse

(1) Die Stiftung besitzt das Recht, Beamtinnen und 
Beamte zu haben. Oberste Dienstbehörde ist das Kurato-
rium. Dienstvorgesetzte Stelle ist während seiner Amts-
dauer das Präsidium, danach die Präsidentin oder der 
Präsident; diese Stelle ist auch dienstvorgesetzte Stelle 
im Sinne von § 80 des Landesdisziplinargesetzes vom 16. 
November 2004, das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 20. November 2018 (GV. NRW. S. 592) geändert wor-
den ist.

(2) Soweit die Stiftung Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer beschäftigt, sind auf deren Arbeitsverhältnisse 
die für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des 
Landes jeweils geltenden Tarifverträge und sonstigen 
Bestimmungen anzuwenden. Satz  1 gilt für Auszubil-
dende entsprechend.

§ 17
Eintritt, Gebühren

(1) Der Eintritt in das „Haus der Geschichte Nordrhein-
Westfalen“ ist frei.

(2) Die Stiftung kann Gebühren für die Benutzung von 
Stiftungseinrichtungen und für besondere Veranstaltun-
gen erheben. 

(3) Das Nähere regelt eine Satzung.

§ 18
Dienstsiegel

Die Stiftung führt ein Dienstsiegel mit der Umschrift 
„Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen“.

Artikel 2
Änderung des Landesbesoldungsgesetzes

In der Gliederungseinheit „Besoldungsgruppe B 5“ der 
Anlage 2 (Landesbesoldungsordnung B) des Landesbe-
soldungsgesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S.  310, 
ber. S. 642), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
12. Juli 2019 (GV. NRW. S. 378) geändert worden ist, wer-
den nach den Wörtern „Polizeipräsidentin, Polizeipräsi-
dent – in einem Polizeibereich mit mehr als 300000 Ein-
wohnern und mit mehr als 3500 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern – “ die Wörter „Präsidentin, Präsident des 
Hauses der Geschichte Nordrhein-Westfalen“ eingefügt.

Artikel 3
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 19. Dezember 2019

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L.S.) Armin  L a s c h e t

Der Minister der Finanzen

Lutz L i e n e n k ä m p e r
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Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft

Isabel  P f e i f f e r - P o e n s g e n 

– GV. NRW. 2019 S. 1001

26

Gesetz
zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des

Asylbewerberleistungsgesetzes

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des
Asylbewerberleistungsgesetzes

Vom 19. Dezember 2019

Artikel 1

§  1 des Gesetzes zur Ausführung des Asylbewerberleis-
tungsgesetzes vom 29.  November  1994 (GV. NRW. 
S.  1087), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
12. Juli 2019 (GV. NRW. S. 363) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

1. Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

   „Für die in den Aufnahmeeinrichtungen des Lan-
des untergebrachten Leistungsberechtigten nach 
§  1 des Asylbewerberleistungsgesetzes ist die Be-
zirksregierung zuständig, in deren Bezirk die Auf-
nahmeeinrichtung liegt.“

 b)  In Satz  3 wird die Angabe „§  3 Absatz  1 Satz  9“ 
durch die Angabe „§ 3a Absatz 3“ ersetzt.

2. Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

  „Die Landschaftsverbände nehmen in den Fällen des 
§  2 des Asylbewerberleistungsgesetzes die Aufgaben 
wahr, für die sie bei unmittelbarer Anwendung des 
Teils 2 des Neunten Buchs Sozialgesetzbuch – Rehabi-
litation und Teilhabe von Menschen mit Behinderun-
gen – vom 23. Dezember 2016 (BGBl.  I S.  3234), das 
zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 8. Juli 2019 
(BGBl. I S. 1025) geändert worden ist, und des Zwölf-
ten Buchs Sozialgesetzbuch – Sozialhilfe – (Artikel 1 
des Gesetzes vom 27. Dezember 2003, BGBl. I S. 3022, 
3023), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. 
Juli 2019 (BGBl.  I S.  1029) geändert worden ist, in 
Verbindung mit dem Ausführungsgesetz zum Neunten 
Buch Sozialgesetzbuch für das Land Nordrhein-West-
falen vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 414, ber. S. 460) 
und dem Landesausführungsgesetz zum Sozialgesetz-
buch Zwölftes Buch (SGB XII) – Sozialhilfe – für das 
Land Nordrhein-Westfalen vom 16. Dezember 2004 
(GV. NRW. S. 816), das zuletzt durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 414, ber. S. 460) 
geändert worden ist, zuständig sind.“

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Satzes 2 am Tage 
nach der Verkündung in Kraft. Artikel 1 Nummer 2 tritt 
am 1. Januar 2020 in Kraft. 

Düsseldorf, den 19. Dezember 2019

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L.S.) Armin  L a s c h e t

Der Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration

Dr. Joachim  S t a m p 

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n 

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung

Ina  S c h a r r e n b a c h

– GV. NRW. 2019 S. 1004

321

Gesetz
zur Reform des Hinterlegungsgesetzes 

Nordrhein-Westfalen

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz
zur Reform des Hinterlegungsgesetzes 

Nordrhein-Westfalen

Vom 19. Dezember 2019

Artikel 1
Änderung des Hinterlegungsgesetzes 

Nordrhein-Westfalen

Das Hinterlegungsgesetz Nordrhein-Westfalen vom 16. 
März 2010 (GV. NRW. S. 192), das zuletzt durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 20. Mai 2014 (GV. NRW. S. 311) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt gefasst:

„Inhaltsü bersicht

 Teil 1
 Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Anwendungsbereich

§ 2 Hinterlegungsbehö rden

§ 3 Hinterlegungsgeschä fte als Justizverwaltungs-
angelegenheiten

§ 4 Abgabe an eine andere Hinterlegungsstelle

§ 5 Einsichtsrecht

§ 6 Überprüfung von Entscheidungen

§ 7 Beteiligte

§ 8 Elektronische Akte, elektronisches Dokument

 Teil 2
 Begrü ndung des Hinterlegungsverhä ltnisses

§ 9 Hinterlegungsfä hige Gegenstä nde

§ 10  Annahme zur Hinterlegung, 
Hinterlegungsverhä ltnis 

§ 11 Hinterlegungsantrag 

§ 12 Vollziehung der Hinterlegung 

 Teil 3
 Verwaltung der Hinterlegungsmasse

§ 13 Zahlungsmittel

§ 14 Verzinsung, Verzinsung in Altfällen

§ 15 Wertpapiere, Urkunden, Kostbarkeiten 

§ 16  Besorgung von Wertpapiergeschä ften wä hrend 
der Hinterlegung

§ 17 Benachrichtigung des Gläubigers

§ 18 Sonstige Benachrichtigungen 
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 Teil 4
 Herausgabe

§ 19 Beendigung des Hinterlegungsverhä ltnisses 

§ 20  Antrag auf Herausgabe, Nachweis der 
Berechtigung

§ 21 Frist zur Klage

§ 22 Genehmigung der Herausgabe 

§ 23  Vollziehung der Herausgabe, Haftung nach der 
Herausgabe 

 Teil 5
 Erlö schen des Anspruchs auf Herausgabe

§ 24 Einunddreißigjä hrige Frist 

§ 25 Dreißigjä hrige Frist 

§ 26 Erneuter Fristbeginn 

§ 27 Verfall der Hinterlegungsmasse 

Teil 6

Kosten und Übergangsbestimmung

§ 28 Gebühren und Auslagen

§ 29 Inkrafttreten, Übergangsregelung“.

2. Dem § 1 wird folgender § 1 vorangestellt: 

 „§ 1
 Anwendungsbereich

  Dieses Gesetz gilt für Hinterlegungsverfahren bei 
den Justizbehörden des Landes.“

3. Der bisherige § 1 wird § 2 und wie folgt geändert: 

 a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

  „§ 2
  Hinterlegungsbehörden“

 b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

   „(1) Die Hinterlegungsgeschäfte werden von den 
Amtsgerichten als Hinterlegungsstellen und der 
Zentralen Zahlstelle Justiz als Hinterlegungs-
kasse wahrgenommen.“

 c) Die Absätze 2 und 3 werden aufgehoben. 

 d) Absatz 4 wird Absatz 2. 

4. Der bisherige § 2 wird § 3 und wie folgt gefasst: 

 „§ 3
 Hinterlegungsgeschäfte als 
 Justizverwaltungsangelegenheiten

  Hinterlegungsgeschäfte werden als Aufgaben der 
Justizverwaltung von Beamten mit der Befähigung 
für die Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt, ge-
mäß §  5 Absatz  2 des Landesbeamtengesetzes vom 
14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642) in der je-
weils geltenden Fassung wahrgenommen.“

5. Die bisherigen §§ 3 bis 5 werden die §§ 4 bis 6.

6.  Nach dem neuen § 6 werden die folgenden §§ 7 und 8 
eingefügt: 

 „§ 7
 Beteiligte

 (1) Am Hinterlegungsverfahren ist beteiligt, 

 1.  wer die Annahme zur Hinterlegung nach § 11 be-
antragt (Hinterleger), 

 2.  wer vom Hinterleger in dem Antrag nach §  11 
oder später schriftlich als möglicher Empfänger 
bezeichnet wird, oder

 3.  wer in dem Antrag nach § 20 als Empfänger be-
zeichnet wird.

  (2) Beteiligt sind ferner Behörden, Notare und Ge-
richte, die ein Ersuchen an die Hinterlegungsstelle 
richten.

 § 8
 Elektronische Akte, elektronisches Dokument

  (1) Schriftlich einzureichende Anträge, Erklärungen, 
Nachweise und Erklärungen Dritter sowie zu Proto-
koll abzugebende Erklärungen können auch als elek-
tronisches Dokument übermittelt werden. Für das 
elektronische Dokument gelten § 130a der Zivilpro-
zessordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 5. Dezember 2005 (BGBl.  I S.  3202, 2006 I 
S.  431; 2007 I S.  1781), die zuletzt durch Artikel  5 
Absatz  26 des Gesetzes vom 21. Juni 2019 (BGBl.  I 
S.  846) geändert worden ist, die Elektronischer-
Rechtsverkehrs-Verordnung vom 24. November 2017 
(BGBl.  I   S.  3803) in der jeweils geltenden Fassung 
sowie §  298 der Zivilprozessordnung entsprechend. 
Für das gerichtliche elektronische Dokument gelten 
die §§  130b und 298 der Zivilprozessordnung ent-
sprechend. 

  (2) Die Hinterlegungsakten können elektronisch ge-
führt werden. §  298a Absatz  2 der Zivilprozessord-
nung gilt entsprechend. Das für Justiz zuständige 
Ministerium bestimmt für das Hinterlegungsverfah-
ren durch Rechtsverordnung den Zeitpunkt, von dem 
an elektronische Hinterlegungsakten geführt werden 
können sowie die geltenden organisatorisch-techni-
schen Rahmenbedingungen für die Bildung, Führung 
und Aufbewahrung der elektronischen Hinterle-
gungsakten. Die Zulassung der elektronischen Hin-
terlegungsakten kann auf einzelne Gerichte oder 
Hinterlegungsverfahren beschränkt werden. Wird 
von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, kann in 
der Rechtsverordnung bestimmt werden, dass durch 
Verwaltungsvorschrift, die öffentlich bekannt zu ma-
chen ist, geregelt wird, in welchem Hinterlegungs-
verfahren die Akten zu führen sind.“ 

7. Die Überschrift des Teils 2 wird wie folgt gefasst:

 „Teil 2
 Begründung des Hinterlegungsverhältnisses“.

8.  Die bisherigen §§ 6 bis 9 werden die §§ 9 bis 12 und 
wie folgt gefasst: 

 „§ 9
 Hinterlegungsfähige Gegenstände

 (1) Nach diesem Gesetz können hinterlegt werden

 1.  Geld in Form gesetzlicher oder gesetzlich zugelas-
sener Zahlungsmittel (Geldhinterlegung) oder

 2.  Wertpapierguthaben, Wertpapiere oder sonstige 
Urkunden, Geldzeichen und Kostbarkeiten (Wert-
hinterlegung).

  (2) Geld in fremden Währungen kann nur in Form 
von Geldzeichen hinterlegt werden.

 § 10
 Annahme zur Hinterlegung, 

Hinterlegungsverhältnis

  (1) Das Hinterlegungsverhältnis kommt zustande, 
sobald die Hinterlegungsstelle die Annahme des Ge-
genstandes angeordnet hat und dessen Hinterlegung 
nach § 12 vollzogen ist.

  (2) Die Hinterlegungsstelle ordnet die Annahme zur 
Hinterlegung an

 1. auf einen Antrag gemäß § 11 oder

 2.  auf Ersuchen der zuständigen Behörde oder eines 
Gerichts.

  (3) Der Hinterleger ist von dem Erlass der Annah-
meanordnung zu benachrichtigen, sofern nicht be-
reits eingezahlt oder eingeliefert worden ist. 

  (4) Wird die Hinterlegung nicht binnen einer bei der 
Benachrichtigung nach Absatz  3 von der Hinterle-
gungsstelle zu bestimmenden Frist nach § 12 vollzo-
gen, so wird die Annahmeanordnung gegenstandslos. 
Hierauf ist in der Benachrichtigung nach Absatz  3 
hinzuweisen.
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 § 11
 Hinterlegungsantrag

  Der Antrag auf Hinterlegung ist schriftlich oder zu 
Protokoll der Geschäftsstelle zu stellen. 

 (2) Der Antrag hat zu enthalten

 1.  bei natürlichen Personen Vor- und Familienna-
men, die Anschrift des Hinterlegers und die ent-
sprechenden Angaben – soweit bekannt – für die 
möglichen Empfänger; bei der Antragstellung 
durch einen Vertreter sind die vorgenannten An-
gaben zusätzlich für diesen zu erheben,

 2.  bei juristischen Personen, Handels- und Partner-
schaftsgesellschaften die Firma oder den Namen, 
die Anschrift und die gesetzlichen Vertreter sowie 
gegebenenfalls die Registernummer und den Sitz 
des Amtsgerichts der Eintragung,

 3.  bei der Hinterlegung von Geld oder Geldzeichen 
den Betrag in Ziffern und Buchstaben sowie die 
Währung,

 4.  bei der Hinterlegung von Wertpapieren und Wert-
papierguthaben

  a)  Zinssatz, Gattung, Jahrgang, Reihe, Buchstabe, 
Nummer, Nennbetrag und etwa sonst vorhan-
dene Unterscheidungsmerkmale sowie

  b)  Angaben über die zu den hinterlegten Wertpa-
pieren gehörenden Erneuerungs-, Zins- oder 
Gewinnanteilscheine,

 5.  bei der Hinterlegung von sonstigen Urkunden die 
genaue Bezeichnung und einen Wertbetrag sowie

 6.  bei der Hinterlegung von Kostbarkeiten deren ge-
naue Beschreibung sowie den Wert.

  (3) Der Hinterleger hat die Tatsachen, welche die 
Hinterlegung rechtfertigen, im Antrag darzulegen. 
Ist die Hinterlegung durch eine Behörde oder ein Ge-
richt angeordnet oder zugelassen worden, so ist dem 
Antrag eine Abschrift der Entscheidung beizufügen.

  (4) Wird das Recht des Gläubigers zum Empfang des 
hinterlegten Gegenstandes von der Bewirkung einer 
Gegenleistung abhängig gemacht, ist die Gegenleis-
tung anzugeben.

  (5) Erfolgt die Hinterlegung, weil ein unbekannter 
Gläubiger durch ein Aufgebotsverfahren ausge-
schlossen werden soll, ist dem Annahmeantrag ein 
Nachweis über die Einleitung des Aufgebotsverfah-
rens beizufügen.

 § 12
 Vollziehung der Hinterlegung

 Die Hinterlegung wird vollzogen:

 1.  bei Geldsummen durch Gutschrift auf einem von 
der Hinterlegungsstelle bezeichneten Konto bei 
der Hinterlegungskasse oder in Eilfällen durch 
Barzahlung bei einer zuständigen Zahlstelle, 

 2.  bei Wertpapierguthaben durch Buchung auf ei-
nem von der Hinterlegungsstelle bezeichneten 
Depotkonto und

 3.  bei anderen Gegenständen oder Urkunden durch 
Übergabe an die Hinterlegungskasse.“

9. Der bisherige § 10 wird aufgehoben. 

10. Der bisherige § 11 wird § 13. 

11. Der bisherige § 12 wird § 14 und wie folgt gefasst: 

 „§ 14
 Verzinsung, Verzinsung in Altfällen

 (1) Hinterlegtes Geld wird nicht verzinst.

  (2) Zinsansprüche, die bis zum Ablauf des 14. März 
2014 nach dem bis dahin geltenden Recht entstande-
nen sind, bleiben unberührt. 

  (3) Berechnung und Auszahlung der Zinsen erfolgen 
nur auf Antrag des Empfangsberechtigten. Der An-
trag ist spätestens drei Monate nachdem der Emp-
fangsberechtigte von dem Erlass der Herausgabean-

ordnung benachrichtigt worden ist oder in sonstiger 
Weise vom Erlass der Herausgabeanordnung erfah-
ren hat, bei der Hinterlegungsstelle, die das Hinterle-
gungsverfahren führt, schriftlich oder zu Protokoll 
der Geschäftsstelle zu stellen.“ 

12. § 12a wird aufgehoben. 

13. Der bisherige § 13 wird § 15 und wie folgt geändert:

 a)  Dem Absatz  1 wird folgender Absatz  1 vorange-
stellt: 

   „(1) Hinterlegungsfähige Gegenstände werden 
von der Hinterlegungskasse nach Maßgabe etwai-
ger Anordnungen der Hinterlegungsstelle ver-
wahrt und verwaltet. Wertpapierguthaben und 
Wertpapiere können auch von dem vom für Justiz 
zuständigen Ministerium bestimmten Kreditinsti-
tut zur Verwaltung und Verwahrung überlassen 
werden.“ 

 b)  Die bisherigen Absätze 1 und 2 werden die Ab-
sätze 2 und 3.  

14.  Der bisherige § 14 wird § 16 und in Absatz 1 werden 
die Wörter „einem geeigneten Kreditinstitut“ durch 
die Wörter „dem Kreditinstitut nach §  15 Absatz  1 
Satz 2“ ersetzt.

15. Die Überschrift des Teils 4 wird gestrichen.

16.  Der bisherige § 15 wird § 17 und dem Absatz 1 wird 
folgender Satz angefügt: 

  „Für die Anzeige der Hinterlegungsstelle gilt §  374 
Absatz 2 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches, das 
zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 31. Januar 
2019 (BGBl.  I S.  54) geändert worden ist, entspre-
chend.“

17.  Die bisherigen §§ 16 bis 20 werden durch folgenden 
§ 18 ersetzt: 

 „§ 18
 Sonstige Benachrichtigungen

 (1) Die Hinterlegungsstelle benachrichtigt von

 1.  der Hinterlegung eines Sparbuchs den Aussteller 
des Sparbuchs,

 2.  einer Hinterlegung für unbekannte Erben das zu-
ständige Nachlassgericht, wenn aus den Hinterle-
gungsakten nicht ersichtlich ist, dass dem Nac     h-
lassgericht die Hinterlegung bereits  bekannt ist,

 3.  der Hinterlegung für Minderjährige das zustän-
dige Familiengericht, wenn die Hinterlegung 
nicht im Zusammenhang mit einem Rechtstreit 
steht oder auf Anordnung des Familiengerichts 
beruht, 

 4.  der Hinterlegung für Betreute oder im Rahmen 
eines Betreuungsverfahrens das zuständige Be-
treuungsgericht, wenn die Hinterlegung nicht auf 
Anordnung des Betreuungsgerichts beruht, und

 5.  der Hinterlegung einer Sicherheit nach den Vor-
schriften der Strafprozessordnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl.  I 
S.  1074, 1319) in der jeweils geltenden Fassung 
die zuständige Staatsanwaltschaft. 

  (2) In den Fällen der Hinterlegung des Bargebots im 
Versteigerungsverfahren nach § 49 Absatz 4 des Ge-
setzes über die Zwangsversteigerung und die 
Zwangsverwaltung in der im Bundesgesetzblatt Teil 
III, Gliederungsnummer 310-14, veröffentlichten be-
reinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel  9 des 
Gesetzes vom 24. Mai 2016 (BGBl.  I S.  1217) geän-
dert worden ist, benachrichtigt die Hinterlegungs-
kasse das zuständige Vollstreckungsgericht von der 
Vollziehung der Hinterlegung des Bargebots. 

  (3) In den Benachrichtigungen nach Absatz 1 und Ab-
satz  2 werden die Namen, die Firma sowie die An-
schrift der Beteiligten und im Fall des Absatzes 1 
Nummer 2 zusätzlich den Namen, die letzte Anschrift 
und das Sterbedatum des Erblassers mitgeteilt.“

18. Teil 5 wird Teil 4. 

19. § 21 wird § 19 und wie folgt gefasst:
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 „§ 19 
 Beendigung des Hinterlegungsverhältnisses

  (1) Das Hinterlegungsverhältnis endet, sobald die 
Hinterlegungsstelle die Herausgabe des Gegenstan-
des angeordnet hat und dessen Herausgabe nach § 23 
Absatz 1 vollzogen ist. 

  (2) Die Hinterlegungsstelle ordnet die Herausgabe an

 1.  auf Antrag der Person, die ihre                Berechtigung zum 
Empfang der Hinterlegungsmasse nachweist, oder

 2.  auf Ersuchen der zuständigen Behörde oder eines 
Gerichts.

  (3) Ergeben sich in den Fä llen des Absatzes 2 Num-
mer  2 Bedenken gegen die Berechtigung des 
Empfä ngers, die die ersuchende Stelle nicht 
berü cksichtigt hat, sind ihr diese mitzuteilen. Hä lt 
die ersuchende Stelle ihr Ersuchen gleichwohl auf-
recht, ist ihm stattzugeben. 

  (4) Kann die Herausgabeanordnung nicht ausgeführt 
werden, weil der Empfänger die Annahme verweigert 
hat oder weil die Sendung als unzustellbar zurück-
kommt, hat die Hinterlegungsstelle eine neue An-
nahmeanordnung zu erlassen. 

  (5) Die Hinterlegungsstelle kann die Herausgabean-
ordnung aufheben, wenn nach ihrem Erlass Um-
stände bekannt werden, die ihrer Ausführung entge-
genstehen.“  

20. § 22 wird § 20 und wie folgt gefasst: 

 „§ 20
 Antrag auf Herausgabe, Nachweis der Berechtigung

  (1) Der Antrag auf Herausgabe ist schriftlich oder zu 
Protokoll der Geschäftsstelle zu stellen, dabei ist die 
Berechtigung zum Empfang des hinterlegten Gegen-
standes nachzuweisen. Befi ndet sich der Nachweis 
der Empfangsberechtigung bei den Hinterlegungsak-
ten, genügt die Bezugnahme auf diese Akten. Für die 
Herausgabe hinterlegten Geldes ist grundsätzlich ein 
Konto bei einem Kreditinstitut, für die Herausgabe 
eines Wertpapierguthabens ein Depotkonto anzuge-
ben. 

  (2) Der Nachweis der Berechtigung zum Empfang 
des hinterlegten Gegenstandes gilt insbesondere als 
geführt, wenn 

 1.  die übrigen Beteiligten die Herausgabe an den 
Empfänger bewilligt haben oder

 2.  die Berechtigung des Empfängers durch rechts-
kräftige Entscheidung mit Wirkung gegen die Be-
teiligten oder gegen das Land festgestellt ist.

  Aus einem nachher entstandenen Grund kann auch 
in diesen Fällen die Berechtigung beanstandet wer-
den.

  (3) Die für den Nachweis der Empfangsberechtigung 
wesentlichen Erklärungen der Beteiligten sind 
schriftlich abzugeben oder zu Protokoll der Ge-
schäftsstelle zu erklären. Die Hinterlegungsstelle 
kann verlangen, dass die Echtheit der Unterschrift 
durch eine zur Führung eines öffentlichen Siegels be-
rechtigte Person bescheinigt wird. Die Bescheinigung 
ist zu unterschreiben und mit einem Siegel oder 
Stempel zu versehen. Die Hinterlegungsstelle kann 
auch verlangen, dass die Unterschrift öffentlich be-
glaubigt wird. Das gleiche gilt, wenn eine Voll-
machtsurkunde eingereicht wird.“ 

21. Die §§ 23 und § 24 werden aufgehoben. 

22.  § 25 wird § 21 und in Absatz 3 Satz 3 wird die An-
gabe „5“ durch die Angabe „6“ ersetzt.

23. Nach § 21 wird folgender § 22 eingefügt:

 „§ 22
 Genehmigung der Herausgabe

 Die Herausgabe bedarf 

 1.  der Genehmigung der Aufsichtsbehö rde der Stif-
tung, wenn Gegenstä nde, die zu dem Vermö gen ei-
ner Stiftung gehö ren, auf Grund stiftungsrechtli-

cher Vorschriften oder Anordnungen hinterlegt 
sind, und

 2.  der Genehmigung der Fideikommissbehö rde, 
wenn Gegenstä nde, die zu einem Familienfi dei-
kommiss gehö ren oder gehö rt haben, auf Grund 
fi deikommissrechtlicher Vorschriften oder Anord-
nungen hinterlegt sind; Entsprechendes gilt fü r 
Lehen, Stammgü ter und sonstige gebundene 
Vermö gen sowie Hausgü ter und Hausvermö gen.“

24. § 26 wird § 23 und wie folgt gefasst: 

 „§ 23
 Vollziehung der Herausgabe, Haftung nach der Her-

ausgabe

  (1) Die Herausgabe des hinterlegten Gegenstandes 
wird vollzogen

 1.  bei Geldsummen durch Gutschrift des Betrags 
auf einem Konto des Empfängers oder durch Aus-
zahlung der Hinterlegungskasse, 

 2.  bei Wertpapierguthaben durch Übertragung auf 
ein Depotkonto des Empfängers oder

 3. im Übrigen durch Übergabe. 

  (2) Das Land ist in den Fällen des Absatzes 1 Num-
mer 3 nicht zur Herausgabe an einer anderen Stelle 
als der verpfl ichtet, bei der die Verwahrung erfolgt. 

  (3) Nach der Herausgabe kann das Land nur auf-
grund der Vorschriften über die Haftung für Amts-
pfl ichtverletzungen der Justizbeamten in Anspruch 
genommen werden.“

25.  Teil 6 wird Teil 5. 

26. Die §§ 27 und 28 werden die §§ 24 und 25.

27.  §  29 wird §  26 und im Wortlaut wird die Angabe 
„§ 28“ durch die Angabe „§ 25“ ersetzt.

28. § 30 wird § 27. 

29. Teil 7 wird aufgehoben. 

30.  Teils 8 wird Teil 6 und die Überschrift wird wie folgt 
gefasst:

 „Teil 6
 Kosten und Übergangsbestimmung“

31. § 33 wird § 28 und wie folgt gefasst:

 „§ 28
 Gebühren und Auslagen

  In Hinterlegungssachen werden Kosten (Gebühren 
und Auslagen) nach den Bestimmungen des Teils 4 
Kapitel 2 und 4 des Justizgesetzes Nordrhein-West-
falen vom 26. Januar 2010 (GV. NRW. S. 30) in der je-
weils geltenden Fassung erhoben.“

32. Die §§ 34 bis 36 werden aufgehoben.

33. Die Überschrift des Teils 9 wird gestrichen.

34. § 37 wird § 29 und wie folgt geändert:

 a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

  „§ 29
  Inkrafttreten, Übergangsregelung“.

 b) Absatz 2 wird aufgehoben. 

 c)  Absatz 3 wird Absatz 2 und folgender Satz wird 
angefügt: 

   „Für die Gebühren und Auslagen in Hinterle-
gungsverfahren nach § 9 Nummer 2, die vor dem 
1. Juni 2020 nach § 12 Nummer 2 oder 3 vollzogen 
sind, ist dieses Gesetz in der am Tag des Vollzugs 
geltenden Fassung anzuwenden.“

35. Die Anlage wird aufgehoben. 

Artikel 2
Änderung des Justizgesetzes Nordrhein-Westfalen

Das Justizgesetz Nordrhein-Westfalen vom 26. Januar 
2010 (GV. NRW. S. 30), das zuletzt durch Gesetz vom 12. 
Juli 2019 (GV. NRW. S.  364) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:
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1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a) Die Angabe zu § 125 wird wie folgt gefasst:

  „§ 125  Anwendung des Justizbeitreibungsgeset-
zes“.

 b)  Nach der Angabe zu § 129 werden die folgenden 
Angaben eingefügt:

  „Kapitel 4:
  Kosten in Hinterlegungssachen

  § 129a  Gebühren und Auslagen

  § 129b Festsetzung der Rahmengebühren

  § 129c  Auslagen

  § 129d Berechnung der Kosten“.

2. § 123 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz  1 werden die Wörter „der Justizbeitrei-
bungsordnung“ durch die Wörter „des Justizbei-
treibungsgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 27. Juni 2017 (BGBl.  I S.  1926) in der 
jeweils geltenden Fassung“ ersetzt.

 b)  In Absatz  4 Satz  1 wird das Wort „Justizministe-
rium“ durch die Wörter „für Justiz zuständige Mi-
nisterium“ ersetzt.

3. § 125 wird wie folgt geändert:

 a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 „§ 125
 Anwendung des Justizbeitreibungsgesetzes“.

 b)  Im Wortlaut werden die Wörter „Die Justizbeitrei-
bungsordnung“ durch die Wörter „Das Justizbei-
treibungsgesetz“ ersetzt.

4. Nach § 129 wird folgendes Kapitel 4 eingefügt:

 „Kapitel 4:
 Kosten in Hinterlegungssachen

 § 129a
 Gebühren und Auslagen

  In Hinterlegungssachen werden Kosten (Gebühren 
und Auslagen) nach den Bestimmungen dieses Kapi-
tels erhoben. Ergänzend gilt das Gebührenverzeichnis 
(Anlage zu § 124).

 § 129b
 Festsetzung der Rahmengebühren

  Bei den Rahmengebühren nach den Nummern 8 und 9 
des Gebührenverzeichnisses setzt die Hinterlegungs-
stelle, bei den Rahmengebühren nach den Nummern 
11 und 12 des Gebührenverzeichnisses die Stelle, die 
über die Beschwerde zu entscheiden hat, die Höhe der 
Gebühr nach billigem Ermessen fest. Die die Gebühr 
festzusetzende Stelle hat dabei insbesondere die Be-
deutung der Angelegenheit für die Beteiligten, Um-
fang und Schwierigkeit der Amtshandlung sowie den 
Wert des hinterlegenden Gegenstandes und die Dauer 
der Hinterlegung zu berücksichtigen. 

 § 129c
 Auslagen

 Als Auslagen werden erhoben:

 1.  die Auslagen nach den Nummern 2000 und 2002 
des Kostenverzeichnisses gemäß Anlage zu § 4 Ab-
satz  1 des Justizverwaltungskostengesetzes sowie 
nach den Nummern 9001 bis 9006, 9008, 9009 und 
9012 bis 9014 des Kostenverzeichnisses gemäß An-
lage 1 zu § 3 Absatz 2 des Gerichtskostengesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Feb-
ruar 2014 (BGBl. I S. 154) in der jeweils geltenden 
Fassung in Verbindung mit Teil 2, Vorbemerkung 2 
der Anlage zu § 4 Absatz 1 des Justizverwaltungs-
kostengesetzes,

 2.  die Beträge, die bei der Umwechslung von Zah-
lungsmitteln nach § 13 Absatz 2 Satz 2 des Hinter-
legungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 16. 

März 2010 (GV. NRW. S. 192) in der jeweils gelten-
den Fassung oder bei der Besorgung von Geschäf-
ten nach §  16 des Hinterlegungsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen an Banken oder an andere Stellen 
zu zahlen sind, und

 3.  die Dokumentenpauschale nach der Nummer 9000 
des Kostenverzeichnisses gemäß Anlage 1 zu §  3 
Absatz  2 des Gerichtskostengesetzes für Kopien 
und Ausdrucke, die anzufertigen sind, weil ein An-
trag auf Annahme nicht in der erforderlichen An-
zahl von Stücken vorgelegt worden ist.

 § 129d
 Berechnung der Kosten

  (1) Die Kosten werden bei der Hinterlegungsstelle an-
gesetzt.

  (2) Zuständig für Entscheidungen nach § 22 des Jus-
tizverwaltungskostengesetzes ist das Amtsgericht, bei 
dem die Hinterlegungsstelle eingerichtet ist. Das Glei-
che gilt für Einwendungen gegen Maßnahmen nach 
Absatz 3 Nummer 2 und 3.

  (3) Zur Zahlung der Kosten sind auch die empfangs-
berechtigte Person, an die oder für deren Rechnung 
die Herausgabe verfügt wurde, sowie diejenige oder 
derjenige verpfl ichtet, in deren oder dessen Interesse 
eine Behörde um die Hinterlegung ersucht hat. Die 
Kosten können der Masse entnommen werden, soweit 
es sich um Geld handelt, das in das Eigentum des 
Landes übergegangen ist. Die Herausgabe hinterleg-
ter Sachen kann von der Zahlung der Kosten abhän-
gig gemacht werden. Die Verjährung des Kostenan-
spruchs hindert die Vorgehensweise nach den Sätzen 2 
und 3 nicht. 

  (4) Absatz 3 ist auf Kosten, die für das Verfahren über 
Beschwerden erhoben werden, nur anzuwenden, so-
weit diejenige Person, der die Kosten des Verfahrens 
auferlegt worden sind, empfangsberechtigt ist.

  (5) Kosten sind nicht zu erheben oder sind, falls sie 
erhoben wurden, zu erstatten, wenn die Hinterlegung 
aufgrund des §  116 Absatz  1 Nummer  4 oder des 
§  116a der Strafprozessordnung erfolgt oder bereits 
erfolgt ist, um eine beschuldigte Person von der Un-
tersuchungshaft zu verschonen, und die beschuldigte 
Person rechtskräftig außer Verfolgung gesetzt oder 
freigesprochen oder das Verfahren gegen sie einge-
stellt wird. Ist der Verfall der Sicherheit rechtskräftig 
ausgesprochen worden, so werden bereits erhobene 
Kosten nicht erstattet.

  (6) Ist bei Vormundschaften sowie bei Betreuungen, 
bei Pfl egschaften für Minderjährige und in den Fällen 
des §  1667 des Bürgerlichen Gesetzbuchs aufgrund 
gesetzlicher Verpfl ichtungen oder Anordnung des Be-
treuungs- oder Familiengerichts hinterlegt, gilt Teil 3, 
Hauptabschnitt 1, Vorbemerkung 3.1 Absatz 2 in Ver-
bindung mit Teil  1, Hauptabschnitt  1, Vorbemerkung 
1.1 Absatz 1 des Kostenverzeichnisses gemäß Anlage 1 
zu § 3 Absatz 2 des Gerichts- und Notarkostengeset-
zes entsprechend.“

5.  Der Anlage 2 werden die folgenden Nummern 8 bis 12 
angefügt:

Num-
mer

Gegenstand Gebühren

„8 Verfahren über die Hinterlegung 
von Wertpapieren, Wertpapier-
guthaben, sonstigen Urkunden, 
Kostbarkeiten und von unverän-
dert aufzubewahrenden Zah-
lungsmitteln (§ 13 Absatz 2 
Satz 1 des Hinterlegungsgeset-
zes) in jeder Angelegenheit, in 
der eine besondere Annahme-
verfügung ergeht

15 bis 255 
Euro

9 Die Gebühr Nummer 8 ermäßigt 
sich im Fall der Rücknahme 
oder Zurückweisung eines An-
trags auf Hinterlegung oder He-
rausgabe auf 

15 bis 
127,50 
Euro
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10 Anzeige gemäß § 17 Absatz 1 
Satz 2 des Hinterlegungsgesetzes

Anmerkung: Neben der Gebühr 
für die Anzeige werden nur die 
Auslagen nach den Nummern 
9002 und 9003 des Kostenver-
zeichnisses des Gerichtskosten-
gesetzes gemäß Anlage 1 zu § 3 
Absatz 2 in Verbindung mit 
Teil 2, Vorbemerkung 2 des Kos-
tenverzeichnisses gemäß Anlage 
zu § 4 Absatz 1 des Justizverwal-
tungskostengesetzes erhoben.

15 Euro

11 Zurückweisung der Beschwerde 15 bis 255 
Euro

12 Zurücknahme der Beschwerde 15 bis 65 
Euro.“

Artikel 3
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Juni 2020 in Kraft.

Düsseldorf, den 19. Dezember 2019

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L.S.) Armin  L a s c h e t

Der Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration

Dr. Joachim  S t a m p

Der Minister der Finanzen

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Der Minister der Justiz

Peter  B i e s e n b a ch

– GV. NRW. 2019 S. 1004

602

Gesetz 
zur Regelung der Zuweisungen des Landes 

Nordrhein-Westfalen an die Gemein den und 
 Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2020 

(Gemeindefi nanzierungsgesetz 2020 – GFG 2020) 
und zur Änderung des Stärkungspaktgesetzes

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz
zur Regelung der Zuweisungen des Landes 

Nordrhein-Westfalen an die Gemein den und 
Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2020 

(Gemeindefi nanzierungsgesetz 2020 – GFG 2020) 
und zur Änderung des Stärkungspaktgesetzes

Vom 19. Dezember 2019

Artikel 1
Gesetz zur Regelung der Zuweisungen 

des Landes Nordrhein-Westfalen an die
Gemeinden und Gemeindeverbände 

im Haushaltsjahr 2020
(Gemeindefi nanzierungsgesetz 2020 – GFG 2020)

Inhaltsübersicht

Teil 1
Grundlagen

§ 1  Zuweisungen des Landes an die Gemeinden und 
Gemeindeverbände

Teil 2
Steuerverbund

§ 2 Ermittlung der Finanzausgleichsmasse 

§ 3 Vorwegabzug, Voraberhöhung

§ 4 Aufteilung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse

§ 5 Grundsätze für die Schlüsselzuweisungen

§ 6 Aufteilung der Schlüsselmasse 

§ 7  Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für die 
 Gemeinden

§ 8  Ermittlung der Ausgangsmesszahl für die 
 Gemeinden

§ 9  Ermittlung der Steuerkraftmesszahl für die 
 Gemeinden

§ 10  Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für die 
Kreise 

§ 11  Ermittlung der Ausgangsmesszahl für die Kreise 
und die Städteregion Aachen

§ 12  Ermittlung der Umlagekraftmesszahl für die Kreise 
und die Städteregion Aachen

§ 13  Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für die 
Landschaftsverbände

§ 14  Ermittlung der Ausgangsmesszahl für die Land-
schaftsverbände

§ 15  Ermittlung der Umlagekraftmesszahl für die Land-
schaftsverbände

§ 16  Investitionspauschalen, Tilgung Sondervermögen, 
Aufwands-/Unterhaltungspauschale

§ 17 Schulpauschale/Bildungspauschale

§ 18 Sportpauschale

§ 19  Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever-
bände zur Überwindung außergewöhnlicher oder 
unvorhersehbarer Belastungssituationen

Teil 3
Zuweisungen außerhalb des Steuerverbundes

§ 20  Kompensationsleistungen an die Gemeinden für 
Verluste durch die Neuregelung des Familienleis-
tungsausgleichs
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§ 21  Kompensationsleistungen an die Gemeinden für 
Verluste in Zusammenhang mit dem Steuerverein-
fachungsgesetz 2011

§ 22  Zuweisungen nach Maßgabe des Haushaltsplans 
des Landes

Teil 4
Umlagegrundlagen, Umlagen

§ 23 Umlagegrundlagen für Schlüsselzuweisungen

§ 24 Kreisumlage

§ 25 Landschaftsumlage

§ 26 Verbandsumlage des Regionalverbandes Ruhr 

Teil 5
Gemeinsame Vorschriften und Verfahren

§ 27  Grundlagen für die Erhebung und die Anwendung 
von Daten zur Berechnung von Zuweisungen aus 
dem Steuerverbund

§ 28  Verfahrensregelungen zur Ermittlung, Festsetzung 
und Auszahlung der Zuweisungen aus dem Steuer-
verbund 

§ 29  Ausgleich fehlerhafter Zuweisungen aus dem 
 Steuerverbund

§ 30 Bewirtschaftung der Mittel des Steuerverbundes

§ 31  Abschlagszahlungen für Verluste durch die Neure-
gelung des Familienleistungsausgleichs und in Zu-
sammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 
2011

§ 32  Förderungsgrundsätze für zweckgebundene Zuwei-
sungen nach Maßgabe des Haushaltsplans des Lan-
des

§ 33 Kürzungsermächtigung

Teil 6
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

§ 34 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Anlagen
Anlage 1  Ableitung der Finanzausgleichsmasse 2020 (zu 

§ 2 Absatz 3 GFG 2020)

Anlage 2  Hauptansatzstaffel (zu § 27 Absatz 3 Satz 1 
GFG 2020)

Anlage 3  Bevölkerungszahlen in den Gemeinden des 
Landes Nordrhein-Westfalen  (zu § 27 Ab-
satz 3 Satz 1 GFG 2020)

Teil 1
Grundlagen

§ 1
Zuweisungen des Landes an die Gemeinden 

und Gemeindeverbände

(1) Die Gemeinden und Gemeindeverbände tragen die 
Kosten ihrer eigenen und der ihnen übertragenen Aufga-
ben, soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten 
vom Land im Wege des Finanz- und Lastenausgleichs 
zur Ergänzung ihrer eigenen Erträge allgemeine und 
zweckgebundene Zuweisungen für die Erfüllung ihrer 
Aufgaben.

(3) Die Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten 
einen Anteil am Steueraufkommen des Landes (Steuer-
verbund) gemäß §§ 2 bis 19.

(4) Die Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten fer-
ner Zuweisungen nach näherer Bestimmung dieses Ge-
setzes (§§  20, 21) sowie nach Maßgabe des Haushalts-
plans des Landes (§ 22).

(5) Soweit den Gemeinden und Gemeindeverbänden Zu-
wendungen auf Grund besonderer Gesetze gewährt wer-
den, bleiben diese unberührt.

(6) Gemeindeverbände im Sinne dieses Gesetzes sind die 
Kreise, die Landschaftsverbände und die Städteregion 
Aachen gemäß § 1 Absatz 1 des Städteregion Aachen Ge-
setzes vom 26. Februar 2008 (GV. NRW. S. 162), das durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 1. Oktober 2015 (GV. NRW. 
S.  698) geändert worden ist. Soweit in diesem Gesetz 
nichts anderes geregelt ist, gelten für die Städteregion 
Aachen die Regelungen für Kreise und für die regionsan-
gehörigen Gemeinden gemäß § 4 Absatz 1 Satz 3 und § 5 
des Städteregion Aachen Gesetzes die Regelungen für 
kreisangehörige Gemeinden.

Teil 2
Steuerverbund

§ 2
Ermittlung der Finanzausgleichsmasse

(1) Das Land stellt den Gemeinden und Gemeindever-
bänden 23 Prozent (Verbundsatz) seines Anteils an der 
Einkommensteuer, der Körperschaftsteuer und der Um-
satzsteuer (Gemeinschaftsteuern) zur Verfügung. Ferner 
beteiligt das Land die Gemeinden und Gemeindever-
bände in Höhe des Verbundsatzes an vier Siebteln seiner 
Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer. 

(2) Der Berechnung nach Absatz 1 liegt das Ist-Aufkom-
men der jeweiligen Steuer im Zeitraum vom 1. Oktober 
2018 bis zum 30. September 2019 (Verbundzeitraum) zu-
grunde. Dabei wird das insgesamt im Verbundzeitraum 
ermittelte Ist-Aufkommen

1.   erhöht oder vermindert um die Einnahmen oder Aus-
gaben des Landes im Länderfi nanzausgleich nach den 
Vorschriften des Zweiten Abschnitts des Finanzaus-
gleichsgesetzes vom 20. Dezember 2001 (BGBl.  I 
S. 3955, 3956), das zuletzt durch Artikel 4 des Geset-
zes vom 19. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2696) geändert 
worden ist, und aus den allgemeinen Bundesergän-
zungszuweisungen nach § 11 Absatz 2 des Finanzaus-
gleichsgesetzes,

2.   vermindert um den für Kompensationsleistungen an 
die Gemeinden für Verluste aus der Neuregelung des 
Familienleistungsausgleichs gemäß § 1 Sätze 5 bis 15, 
18 und 19 des Finanzausgleichsgesetzes ausgezahlten 
Betrag,

3.   erhöht um den als interkommunalen Entlastungsaus-
gleich zugunsten der Kommunen der neuen Länder 
enthaltenen Anteil des Landes am Minderaufkommen 
der Umsatzsteuer (§ 1 Satz 5 des Finanzausgleichsge-
setzes in Verbindung mit Artikel 30 Nummer  1 des 
Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am 
Arbeitsmarkt vom 24. Dezember 2003 (BGBl.  I 
S. 2954) in Verbindung mit Artikel 32 des Jahressteu-
ergesetzes 2009 vom 19. Dezember 2008 (BGBl.  I 
S.  2794), in Verbindung mit Artikel 24 des Beitrei-
bungsrichtlinie-Umsetzungsgesetzes vom 7. Dezember 
2011 (BGBl.  I S.  2592), in Verbindung mit Artikel 1 
des Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsge-
setzes und der Bundeshaushaltsordnung vom 15. Juli 
2013 (BGBl. I S. 2395) und in Verbindung mit Artikel 
1 des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den 
Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung 
von Ländern und Kommunen vom 1. Dezember 2016 
(BGBl. I S. 2755)),

4.   vermindert um den als Kompensationsleistung für 
Einnahmeausfälle des Landes aus der Spielbankab-
gabe erhaltenen Anteil des Landes am Mehraufkom-
men der Umsatzsteuer (§  1 Satz  5 des Finanzaus-
gleichsgesetzes in Verbindung mit Artikel 3 Nummer 3 
des Haushaltsbegleitgesetzes 2006 vom 29. Juni 2006 
(BGBl. I S. 1402)), 

5.   vermindert um den als Beteiligung des Bundes zur 
Aufgabenerfüllung im Bereich der Förderung von 
Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und 
in der Kindertagespfl ege erhaltenen Anteil des Landes 
am Mehraufkommen der Umsatzsteuer (§ 1 Satz 5 des 
Finanzausgleichsgesetzes in Verbindung mit Artikel 2 
des Kinderförderungsgesetzes vom 10. Dezember 2008 
(BGBl. I S. 2403) und in Verbindung mit Artikel 3 des 
Gesetzes zur zusätzlichen Förderung von Kindern 
unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und in Kin-
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dertagespfl ege vom 15. Februar 2013 (BGBl. I S. 250) 
und in Verbindung mit Artikel 1 des Gesetzes zur wei-
teren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 
2015 und zum quantitativen und qualitativen Ausbau 
der Kindertagesbetreuung sowie zur Änderung des 
Lastenausgleichsgesetzes vom 22. Dezember 2014 
(BGBl. I S. 2411),

6.   vermindert um den für Kompensationsleistungen an 
die Gemeinden für Verluste durch das Steuervereinfa-
chungsgesetz 2011 vom 1. November 2011 (BGBl.  I 
S. 2131) ausgezahlten Betrag (§ 1 Satz 5 des Finanz-
ausgleichsgesetzes in Verbindung mit Artikel 13 des 
Steuervereinfachungsgesetzes 2011),

7.   vermindert um den Anteil des Landes am Mehrauf-
kommen der Umsatzsteuer für Asylbewerber und 
Flüchtlinge nach Artikel 8 des Asylverfahrensbe-
schleunigungsgesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I 
S. 1722) in Verbindung mit Artikel 1 des Gesetzes zur 
Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration 
und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kom-
munen vom 1. Dezember 2016 (BGBl.  I S.  2755) und 
Artikel 1 des Gesetzes zur fortgesetzten Beteiligung 
des Bundes an den Integrationskosten der Länder und 
Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfi nan-
zierung des Fonds “Deutsche Einheit“ vom  17. De-
zember 2018 (BGBl. I S. 2522),

8.   vermindert um den Anteil des Landes am Mehrauf-
kommen der Umsatzsteuer, der vom Bund zur Entlas-
tung der Kommunen über den Länderanteil an der 
Umsatzsteuer nach Artikel 1 des Gesetzes zur Beteili-
gung des Bundes an den Kosten der Integration und 
zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen 
vom 1. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2755) gezahlt wird 
und 

9.   vermindert um den Anteil des Landes am Mehrauf-
kommen der Umsatzsteuer, der vom Bund zur Weiter-
entwicklung der Qualität in der Kindertagesbetreuung 
über den Länderanteil an der Umsatzsteuer nach Arti-
kel 3 des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität 
und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung vom 19. 
Dezember 2018 (BGBl. I S. 2696) gezahlt wird. 

(3) Die Ermittlung der Finanzausgleichsmasse nach den 
Absätzen 1 und 2 sowie § 3 ergibt sich aus Anlage 1 zu 
diesem Gesetz.

§ 3
Vorwegabzug, Voraberhöhung

(1) Von der nach §  2 ermittelten Finanzausgleichsmasse 
werden für die im Haushaltsjahr 2020 vom Land für die 
Gemeinden und Gemeindeverbände auf Grund gesetzli-
cher Vorschriften und vertraglicher Vereinbarungen zu 
entrichtenden Tantiemen Mittel in Höhe von 5  466 000 
Euro abgezogen. 

(2) Der nach § 2 ermittelten Finanzausgleichsmasse wer-
den 216 000 000 Euro hinzugerechnet, die dem im Mehr-
aufkommen des Landes an der Umsatzsteuer im Jahr 
2020 enthaltenen Betrag entsprechen, der vom Bund 
nach Artikel 1 des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes 
an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlas-
tung von Ländern und Kommunen über den Länderan-
teil an der Umsatzsteuer gewährt wird. 

§ 4
Aufteilung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse

Die sich aus den Berechnungen nach den §§ 2 und 3 er-
gebende verteilbare Finanzausgleichsmasse wird auf 
Schlüsselzuweisungen, Investitions- sowie Aufwands-/
Unterhaltungspauschalen, fachbezogene Sonderpau-
schalen und Bedarfszuweisungen aufgeteilt. 

§ 5
Grundsätze für die Schlüsselzuweisungen

(1) Die Gemeinden und die Gemeindeverbände erhalten 
Schlüsselzuweisungen, deren Höhe sich für die einzelne 
Gebietskörperschaft nach ihrem Finanzbedarf und nach 
ihrer Steuer- oder Umlagekraft bemisst. Neben der Ein-
wohnerzahl werden für die Bedarfsermittlung

1.  die Trägerschaft von Schulen,

2.  die Soziallasten,

3.  die Zentralitätsfunktion und

4.  das Verhältnis von Fläche und Einwohnerzahl

berücksichtigt.

(2) Die Schlüsselzuweisung wird aus der Gegenüberstel-
lung einer Ausgangsmesszahl (§§ 8, 11 und 14) und einer 
Steuerkraftmesszahl (§  9) oder Umlagekraftmesszahl 
(§§ 12 und 15) berechnet.

§ 6
Aufteilung der Schlüsselmasse

Für Schlüsselzuweisungen wird insgesamt ein Betrag 
von 10 784 208 900 Euro zur Verfügung gestellt. Dieser 
Betrag wird aufgeteilt auf die Schlüsselmasse für 

1.  Gemeinden mit  8 465 005 900 Euro,

2.  Kreise mit  1 261 615 300 Euro, 

3.  Landschaftsverbände mit  1 057 587 700 Euro.

§ 7
Festsetzung der Schlüsselzuweisungen

für die Gemeinden

(1) Jede Gemeinde erhält als Schlüsselzuweisung 90 Pro-
zent des Unterschiedsbetrages zwischen der maßgebli-
chen Ausgangsmesszahl (§  8) und der maßgeblichen 
Steuerkraftmesszahl (§ 9).

(2) Erreicht oder überschreitet die Steuerkraftmesszahl 
die Ausgangsmesszahl, so erhält die Gemeinde keine 
Schlüsselzuweisung.

§ 8
Ermittlung der Ausgangsmesszahl für die Gemeinden

(1) Die Ausgangsmesszahl einer Gemeinde wird ermit-
telt, indem der Gesamtansatz mit dem einheitlichen 
Grundbetrag gemäß §  28 Absatz  1 Satz  2 vervielfältigt 
wird.

(2) Der Gesamtansatz wird aus dem Hauptansatz unter 
Berücksichtigung von Einwohnerveränderungen, dem 
Schüleransatz, dem Soziallastenansatz, dem Zentrali-
tätsansatz und dem Flächenansatz gebildet.

(3) Der Hauptansatz wird den Gemeinden nach dem re-
levanten Einwohnerwert gewährt. Zur Ermittlung und 
Festsetzung des relevanten Einwohnerwertes wird die 
Zahl der Einwohner nach § 27 Absatz 3 Satz 1 mit der 
durchschnittlichen Zahl der Einwohner nach §  27 Ab-
satz 3 Satz 2 verglichen. Der höhere Wert wird angesetzt. 
Für die Berücksichtigung im Hauptansatz wird dieser 
Wert nach der Gemeindegröße gewichtet (Hauptansatz-
staffel – Anlage 2). 

Liegt der Einwohnerwert einer Gemeinde zwischen zwei 
Stufen der Staffelklasse, so wird der Prozentsatz mit den 
dazwischenliegenden Werten angesetzt. Der Prozentsatz 
wird auf eine Dezimalstelle hinter dem Komma aufge-
rundet.

(4) Der Schüleransatz wird den Gemeinden für jeden er-
fassten Schüler nach § 27 Absatz 5 an Schulen in eigener 
Trägerschaft gewährt. Für die Berücksichtigung im 
Schüleransatz wird die Zahl der Schüler gewichtet nach 
Schülern, die

1.  im Ganztagsbetrieb beschult werden,  mit 2,67 

2.  im Halbtagsbetrieb beschult werden,  mit 1,00.

Soweit Zweckverbände Schulträger sind, werden die 
Schüler den dem Zweckverband angehörenden Gemein-
den entsprechend dem Anteil an der Umlage zugerech-
net. Erfolgt die Übertragung der Schulträgerschaft 
durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung, werden die 
Schüler den beteiligten Kommunen entsprechend dem in 
dieser Vereinbarung geregelten Finanzierungsanteil zu-
gerechnet. Der Schüleransatz wird den Städten Düren 
und Gütersloh zur Hälfte auch für Schüler gewährt, die 
die Stiftischen Gymnasien in diesen Gemeinden besu-
chen.
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(5) Der Soziallastenansatz wird den Gemeinden für die 
erfassten Bedarfsgemeinschaften im Sinne von §  7 Ab-
satz 3 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch – Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende – in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 13. Mai 2011 (BGBl. I S. 850, 2094), 
das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. Juli 
2019 (BGBl.  I S.  1066) geändert worden ist, nach §  27 
Absatz  6 gewährt. Für die Berücksichtigung im Sozial-
lastenansatz wird die Zahl der Bedarfsgemeinschaften 
mit 16,80 multipliziert.

(6) Der Zentralitätsansatz wird den Gemeinden für die 
erfassten sozialversicherungspfl ichtig Beschäftigten nach 
§ 27 Absatz 7 gewährt. Für die Berücksichtigung im Zen-
tralitätsansatz wird die Zahl der sozialversicherungs-
pfl ichtig Beschäftigten mit 0,61 multipliziert.

(7) Der Flächenansatz wird den Gemeinden gewährt, die 
eine über dem Landesdurchschnitt liegende Fläche pro 
Einwohner aufweisen. Dieser Flächenanteil einer Ge-
meinde wird mit 0,19 multipliziert. Landesdurchschnitt 
ist das arithmetische Mittel aus der Gesamtheit der ge-
meindlichen Fläche-Einwohner-Relationen. Bei der Er-
mittlung des Flächenansatzes werden die Fläche einer 
Gemeinde nach § 27 Absatz 9 und die Einwohner einer 
Gemeinde nach § 27 Absatz 3 Satz 1 berücksichtigt.

§ 9
Ermittlung der Steuerkraftmesszahl für die Gemeinden

(1) Die Steuerkraftmesszahl ergibt sich aus der Summe 
der für die Gemeinden geltenden Steuerkraftzahlen der 
Gewerbesteuer, der Grundsteuern, des Gemeindeanteils 
an der Einkommensteuer und des Gemeindeanteils an 
der Umsatzsteuer und des jeweiligen Abrechnungsbetra-
ges für das Jahr 2017 nach § 7 des Einheitslastenabrech-
nungsgesetzes NRW vom 9. Februar 2010 (GV. NRW. 
S. 127), das durch Artikel 18 des Gesetzes vom 23. Januar 
2018 (GV. NRW. S. 90) geändert worden ist, abzüglich der 
Steuerkraftzahl der Gewerbesteuerumlage in der Refe-
renzperiode nach § 27 Absatz 8.

(2) Als Steuerkraftzahlen werden zugrunde gelegt

1.   bei der Gewerbesteuer das Ist-Aufkommen des ersten 
Halbjahres der Referenzperiode, geteilt durch den im 
ersten Halbjahr der Referenzperiode tatsächlich fest-
gesetzten Hebesatz, addiert zu dem Ist-Aufkommen 
des zweiten Halbjahres der Referenzperiode, geteilt 
durch den im zweiten Halbjahr der Referenzperiode 
tatsächlich festgesetzten Hebesatz, multipliziert mit 
418,

2.   bei der Grundsteuer A das Ist-Aufkommen des ersten 
Halbjahres der Referenzperiode, geteilt durch den im 
ersten Halbjahr der Referenzperiode tatsächlich fest-
gesetzten Hebesatz, addiert zu dem Ist-Aufkommen 
des zweiten Halbjahres der Referenzperiode, geteilt 
durch den im zweiten Halbjahr der Referenzperiode 
tatsächlich festgesetzten Hebesatz, multipliziert mit 
223,

3.   bei der Grundsteuer B das Ist-Aufkommen des ersten 
Halbjahres der Referenzperiode, geteilt durch den im 
ersten Halbjahr der Referenzperiode tatsächlich fest-
gesetzten Hebesatz, addiert zu dem Ist-Aufkommen 
des zweiten Halbjahres der Referenzperiode, geteilt 
durch den im zweiten Halbjahr der Referenzperiode 
tatsächlich festgesetzten Hebesatz, multipliziert mit 
443,

4.   bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer das 
Ist-Aufkommen in der Referenzperiode

 a)   zuzüglich der in der Referenzperiode angefallenen 
Kompensationsleistungen an die Gemeinden für 
Verluste aus der Neuregelung des Familienleis-
tungsausgleichs, unter Berücksichtigung der in 
diesem Zeitraum angefallenen Abrechnungsbe-
träge und

 b)   zuzüglich der in der Referenzperiode angefallenen 
Kompensationsleistungen an die Gemeinden für 
Verluste im Zusammenhang mit dem Steuerverein-
fachungsgesetz 2011,

5.   bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer das Ist-
Aufkommen in der Referenzperiode und 

6.   bei der Gewerbesteuerumlage das Ist-Aufkommen der 
Gewerbesteuer im ersten Halbjahr der Referenzperi-
ode, geteilt durch den im ersten Halbjahr der Refe-
renzperiode tatsächlich festgesetzten Hebesatz, multi-
pliziert mit den im ersten Halbjahr der Referenzperi-
ode festgesetzten Vervielfältigern für die Gewerbe-
steuerumlage zuzüglich des Ist-Aufkommens im 
zweiten Halbjahr der Referenzperiode, geteilt durch 
den im zweiten Halbjahr der Referenzperiode tat-
sächlich festgesetzten Hebesatz, multipliziert mit den 
im zweiten Halbjahr der Referenzperiode festgesetz-
ten Vervielfältigern für die Gewerbesteuerumlage.

§ 10
Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für die Kreise

(1) Jeder Kreis erhält als Schlüsselzuweisung den Unter-
schiedsbetrag zwischen der maßgeblichen Ausgangs-
messzahl (§ 11) und der maßgeblichen Umlagekraftmess-
zahl (§ 12).

(2) Erreicht oder überschreitet die Umlagekraftmesszahl 
die Ausgangsmesszahl, so erhält der Kreis keine Schlüs-
selzuweisung.

§ 11
Ermittlung der Ausgangsmesszahl für die Kreise 

und die Städteregion Aachen

(1) Die Ausgangsmesszahl eines Kreises wird ermittelt, 
indem der Gesamtansatz mit dem einheitlichen Grund-
betrag gemäß § 28 Absatz 1 Satz 2 vervielfältigt wird.

(2) Der Gesamtansatz wird aus dem Hauptansatz und 
dem Schüleransatz gebildet.

(3) Der Hauptansatz der Kreise entspricht der Zahl der 
Einwohner im Kreis nach §  27 Absatz  3 Satz  1. Der 
Hauptansatz der Städteregion Aachen entspricht der 
Zahl der Einwohner in der Städteregion Aachen ohne die 
Zahl der Einwohner der Stadt Aachen jeweils nach § 27 
Absatz 3 Satz 1.

(4) Der Schüleransatz wird den Kreisen für jeden gemel-
deten Schüler nach § 27 Absatz 5 an Schulen in eigener 
Trägerschaft gewährt. Die Regelung in § 8 Absatz 4 gilt 
entsprechend. Bevor der so ermittelte Wert in den Ge-
samtansatz einfl ießt, wird dieser Wert mit dem Kreisfak-
tor vervielfältigt. Das für Kommunales zuständige Mi-
nisterium setzt den Kreisfaktor fest.

§ 12
Ermittlung der Umlagekraftmesszahl für die Kreise 

und die Städteregion Aachen

Die Umlagekraftmesszahl ergibt sich aus der Summe der 
mit einem einheitlichen Umlagesatz von 37,08 Prozent 
vervielfältigten Umlagegrundlagen nach § 23 Nummer 1 
und 2 und des jeweiligen Abrechnungsbetrages für das 
Jahr 2017 nach § 7 des Einheitslastenabrechnungsgeset-
zes NRW.

§ 13
Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für die 

Landschaftsverbände

(1) Jeder Landschaftsverband erhält als Schlüsselzuwei-
sung den Unterschiedsbetrag zwischen der maßgebli-
chen Ausgangsmesszahl (§  14) und der maßgeblichen 
Umlagekraftmesszahl (§ 15).

(2) Erreicht oder überschreitet die Umlagekraftmesszahl 
die Ausgangsmesszahl, so erhält der Landschaftsverband 
keine Schlüsselzuweisung.

§ 14
Ermittlung der Ausgangsmesszahl für die 

Landschaftsverbände

Die Ausgangsmesszahl eines Landschaftsverbandes wird 
ermittelt, indem die maßgebliche Einwohnerzahl nach 
§ 27 Absatz 3 Satz 1 mit dem einheitlichen Grundbetrag 
gemäß § 28 Absatz 1 Satz 2 vervielfältigt wird.
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§ 15
Ermittlung der Umlagekraftmesszahl für die 

Landschaftsverbände

Die Umlagekraftmesszahl ergibt sich aus der Summe der 
mit einem einheitlichen Umlagesatz von 14,35 Prozent 
vervielfältigten Umlagegrundlagen nach § 23 Nummer 3 
und des jeweiligen Abrechnungsbetrages für das Jahr 
2017 nach §  7 des Einheitslastenabrechnungsgesetzes 
NRW.

§ 16
Investitionspauschalen, Tilgung Sondervermögen, 

Aufwands-/Unterhaltungspauschale

(1) Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen 
von Gemeinden und Gemeindeverbänden, zum Abbau 
eines Investitions- und Sanierungsstaus sowie für wei-
tere Unterhaltungsaufwendungen der Gemeinden stehen 
Mittel in Höhe von 1 252 796 600 Euro bereit.

(2) Nach Abzug eines Betrages für die Aufwands-/Un-
terhaltungspauschale nach Absatz 6 in Höhe von 130 000 
000 Euro sowie eines Betrages in Höhe von 31 505 000 
Euro als kommunale Beteiligung an den Zins- und Til-
gungsleistungen des Sondervermögens „Zukunftsinvesti-
tions- und Tilgungsfonds Nordrhein-Westfalen“ gemäß 
§ 6 des Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfondsgesetzes 
vom 2. April 2009 (GV. NRW. S. 187) verbleibt für Inves-
titionspauschalen nach den Absätzen 3 bis 5 ein verteil-
barer Betrag in Höhe von 1 091 291 600 Euro. Die Zu-
weisungen aus diesen Investitionspauschalen und den in 
§§  17 und 18 geregelten Sonderpauschalen sind gegen-
seitig deckungsfähig.

(3) Von dem Betrag nach Absatz  2 Satz  1 werden den 
Gemeinden 919 752 600 Euro für investive Maßnahmen 
im Rahmen einer allgemeinen Investitionspauschale zur 
Verfügung gestellt. Davon werden sieben Zehntel nach 
der maßgeblichen Einwohnerzahl nach §  27 Absatz  3 
Satz 1 und drei Zehntel nach der maßgeblichen Gebiets-
fl äche verteilt. 

(4) Von dem Betrag nach Absatz 2 Satz 1 werden 93 312 
500 Euro für eine Investitionspauschale zur Verfügung 
gestellt, die in erster Linie für Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Altenhilfe und -pfl ege einzusetzen ist. Dieser 
Betrag wird auf die kreisfreien Städte und Kreise nach 
der Zahl der mit Hauptwohnsitz gemeldeten Einwohner 
nach § 27 Absatz 4 verteilt.

(5) Von dem Betrag nach Absatz 2 Satz 1 werden 78 226 
500 Euro für eine Investitionspauschale zur Verfügung 
gestellt, die in erster Linie für investive Maßnahmen im 
Zusammenhang mit der Eingliederungshilfe einzusetzen 
ist. Dieser Betrag wird auf die Landschaftsverbände 
nach der maßgeblichen Einwohnerzahl nach §  27 Ab-
satz 3 Satz 1 verteilt. Die Mittel dieser Pauschale können 
zu Gunsten des in §  19 Absatz  2 Nummer  4 erfassten 
Sonderbedarfs für die landschaftliche Kulturpfl ege für 
deckungsfähig erklärt werden.

(6) Zur Unterstützung von Aufwendungen zum Abbau 
eines Investitions- und Sanierungsstaus sowie für wei-
tere Unterhaltungsaufwendungen wird ein Betrag in 
Höhe von 130 000 000 Euro zur Verfügung gestellt. Der 
Betrag wird als Pauschale jeweils zur Hälfte nach der 
maßgeblichen Einwohnerzahl gemäß §  27 Absatz  3 
Satz 1 und nach der maßgeblichen Gebietsfl äche gemäß 
§ 27 Absatz 9 verteilt. Die Mittel werden als allgemeine 
Deckungsmittel bereitgestellt.

(7) Die Euro-Beträge je Einwohner, je tausend Quadrat-
meter Gebietsfl äche und je Einwohner über 65 Jahre 
werden von dem für Kommunales und dem für Finanzen 
zuständigen Ministerium ermittelt und festgesetzt.

§ 17
Schulpauschale/Bildungspauschale

(1) Zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung 
im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnah-
men im Bereich der frühkindlichen Bildung wird den 
Gemeinden und Gemeindeverbänden insgesamt ein Be-
trag von 682 724 000 Euro zur Verfügung gestellt. Die 
Mittel können für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, 
den Erwerb, die Modernisierung und für raumbildende 

Ausbauten sowie für die Einrichtung und Ausstattung 
von Schulen und kommunalen Kindertageseinrichtungen 
eingesetzt werden. Mit den Mitteln der Schulpauschale/
Bildungspauschale können darüber hinaus Instandset-
zungen von Schulgebäuden sowie Mieten und Leasingra-
ten für Schulen fi nanziert werden.

(2) Die Verteilung der Mittel erfolgt auf der Basis der 
Schülerzahl gemäß §  27 Absatz  5 für die allgemeinbil-
denden und berufsbildenden Schulen. Die Regelungen in 
§  8 Absatz  4 Satz  3 bis 5 fi nden entsprechend Anwen-
dung.

(3) Bei der Verteilung der Mittel nach Absatz 2 ist zu be-
rücksichtigen, dass jeder Gemeinde, die Schulträger ist, 
ein Mindestbetrag von 300 000 Euro, jedem Kreis, der 
Schulträger ist, ein Mindestbetrag von 510 000 Euro und 
jedem Landschaftsverband als Schulträger ein Mindest-
betrag von 1 700 000 Euro gewährt wird.

§ 18
Sportpauschale

(1) Zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung 
im Sportbereich wird den Gemeinden insgesamt ein Be-
trag von 58 443 200 Euro zur Verfügung gestellt. Die Mit-
tel sind von den Gemeinden für den Neu-, Um- und Er-
weiterungsbau, den Erwerb, sowie für die Neuanlagen, 
Wiederaufbauten, Modernisierung, raumbildende Aus-
bauten und für die Einrichtung und Ausstattung von 
Sportstätten einzusetzen. Mit den Mitteln der Sportpau-
schale können darüber hinaus Instandsetzungen von 
Sportstätten sowie Mieten und Leasingraten für Sport-
stätten fi nanziert werden.

(2) Die Verteilung der Mittel erfolgt nach der Einwoh-
nerzahl gemäß § 27 Absatz 3 Satz 1.

(3) Bei der Verteilung der Mittel nach Absatz 2 ist zu be-
rücksichtigen, dass jeder Gemeinde ein Mindestbetrag 
von 60 000 Euro gewährt wird.

§ 19
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

zur Überwindung außergewöhnlicher oder 
unvorhersehbarer Belastungssituationen

(1) Zur Überwindung außergewöhnlicher oder unvorher-
sehbarer fi nanzieller Belastungssituationen, die im Rah-
men des Schlüsselzuweisungssystems keine oder nur un-
zureichende Berücksichtigung fi nden, werden insgesamt 
37 498 400 Euro zur Verfügung gestellt.

(2) Die Mittel nach Absatz 1 sind bestimmt für

1.   pauschale Zuweisungen an Gemeinden, die durch ihre 
Funktion als anerkannter Kurort außergewöhnliche 
Belastungen tragen (Kurortehilfe), in Höhe von 10 095 
900 Euro. Empfangsberechtigte Gemeinden erhalten 
einen auf Grund ihrer Anerkennung gewichteten So-
ckelbetrag in Höhe von 41 760 Euro. Gemeinden mit 
einer Anerkennung

 a)  als Luftkurort erhalten einen einfachen,

 b)   als Heilklimatischer Kurort oder als Kneipp-Kur-
ort erhalten einen zweifachen,

 c)   als Heilbad oder als Kneipp-Heilbad erhalten 
einen vierfachen oder 

 d)   als Staatsbad erhalten einen achtfachen Sockel-
betrag. 

  Gemeinden, bei denen der Anteil der Übernachtungs-
zahlen gemäß §  27 Absatz  10 an der maßgeblichen 
Einwohnerzahl gemäß §  27 Absatz  3 Satz  1 den 
durchschnittlichen Anteil aller empfangsberechtigten 
Gemeinden übersteigt, erhalten einen Aufstockungs-
betrag. Zur Ermittlung des Aufstockungsbetrags wird 
die über dem durchschnittlichen Anteil liegende Zahl 
an Übernachtungen mit einem einheitlichen Grund-
betrag multipliziert;

2.   pauschale Zuweisungen an Gemeinden zum Ausgleich 
außergewöhnlicher Härten bei der Erhebung von Ab-
wassergebühren (Abwassergebührenhilfe) in Höhe 
von 6 693 700 Euro. Die Abwassergebührenhilfe wird 
auf Antrag Gemeinden gewährt, deren nach den Vor-
gaben des für Kommunales zuständigen Ministeriums 
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zu berechnender individueller Abwassergebührensatz 
über einem fi ktiven Höchstbetrag von 6,25 Euro liegt. 
Berechnungsgrundlage ist die Differenz zwischen dem 
individuellen Abwassergebührensatz und dem fi ktiven 
Höchstbetrag multipliziert mit dem Frischwasservolu-
men der jeweiligen Gemeinde für das Jahr 2019. Die 
Höhe der pauschalen Zuwendung bestimmt sich nach 
einem von dieser Berechnungsgrundlage jährlich zu 
errechnenden Prozentsatz. Dieser ergibt sich aus dem 
Verhältnis der zu verteilenden Gesamtsumme der Ab-
wassergebührenhilfe zu der Summe der Berechnungs-
grundlagen aller empfangsberechtigten Gemeinden. 
Bei den für die Berechnung im Antrag geltend zu ma-
chenden Kosten bleiben die Zuweisungen außer Be-
tracht;

3.   pauschale Zuweisungen an Gemeinden zur Milderung 
von Belastungen im Zusammenhang mit der Statio-
nierung von Gaststreitkräften (Gaststreitkräftestatio-
nierungshilfe) in Höhe von 1 366 000 Euro. Die Gast-
streitkräftestationierungshilfe wird Gemeinden ge-
währt, bei denen der Anteil der maßgeblichen 
Gaststreitkräfte gemäß §  27 Absatz  12 an der maß-
geblichen Einwohnerzahl gemäß § 27 Absatz 3 Satz 1 
mindestens 1,6 Prozent beträgt. Die Gemeinden erhal-
ten einen Sockelbetrag in Höhe von 228 300 Euro. Ge-
meinden mit einem Anteil von mindestens 3,2 Prozent 
erhalten einen nach der Zahl gewichteter Gaststreit-
kräfte bemessenen Aufstockungsbetrag, hierfür wird 

 a)  für Gemeinden mit einem Anteil von mindestens 
3,2 Prozent bis unter 6,4 Prozent die Zahl der 
Gaststreitkräfte mit 1,0 und 

 b)  für Gemeinden mit einem Anteil von mindestens 
6,4 Prozent die Zahl der Gaststreitkräfte mit 1,5 

  gewichtet und mit einem einheitlichen Grundbetrag 
multipliziert;

4.   pauschale Zuweisungen an die Landschaftsverbände 
zur Milderung von Belastungen, die durch die land-
schaftliche Kulturpfl ege nach § 5 Absatz 1 Buchstabe 
b der Landschaftsverbandsordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657), die zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 
(GV. NRW. S. 759, ber. 2019 S. 23) geändert worden ist, 
entstehen, in Höhe von 11 259 200 Euro; der Betrag 
wird zu jeweils der Hälfte auf den Landschaftsver-
band Westfalen-Lippe sowie den Landschaftsverband 
Rheinland aufgeteilt und

5.   Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 
zur Milderung von Härten, die sich aus der Durch-
führung des Finanzausgleichs ergeben, oder zur 
 Überwindung außergewöhnlicher oder unvorherseh-
barer fi nanzieller Belastungssituationen in Höhe von 
8 083 600 Euro.

(3) Die Mittel nach Absatz 2 Nummer 5 können auch für 
Zuweisungen an Kommunen eingesetzt werden, mit 
denen Maßnahmen der Weiterentwicklung der kommu-
nalen Selbstverwaltung, der interkommunalen Zusam-
menarbeit oder der Einführung und Verbreitung neuer 
Techniken bei der Durchführung kommunaler Aufgaben 
unterstützt werden.

Teil 3
Zuweisungen außerhalb des Steuerverbundes

§ 20
Kompensationsleistungen an die Gemeinden für Verluste
durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs

(1) Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusätzli-
chen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleis-
tungsausgleichs ein Anteil von 26 Prozent des Mehrauf-
kommens der Umsatzsteuer zugewiesen, das dem Land 
gemäß § 1 des Finanzausgleichsgesetzes zusteht. Der auf 
die Gemeinden zu verteilende Betrag wird vorläufi g auf 
865 000 000 Euro festgesetzt. Nach Ablauf des Haus-
haltsjahres wird der den Gemeinden zustehende Anteils-
betrag auf der Grundlage der vorläufi gen Abrechnung 
der Umsatzsteuerverteilung und des Finanzkraftaus-
gleichs unter den Ländern abschließend ermittelt (Ab-
rechnungsbetrag) und festgesetzt. 

(2) Der auf die Gemeinden entfallende Betrag nach Ab-
satz  1 wird nach dem Schlüssel verteilt, der in der je-
weils geltenden Verordnung über die Aufteilung und 
Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommen-
steuer und Abführung der Gewerbesteuerumlage festge-
setzt ist.

(3) Der auf die Gemeinden entfallende Betrag nach Ab-
satz 1 Satz 2 wird mit je einem Viertel zu den in der je-
weils geltenden Verordnung über die Aufteilung und 
Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommen-
steuer und Abführung der Gewerbesteuerumlage für die 
entsprechenden Haushaltsjahre genannten Terminen für 
die Abschlagszahlungen beziehungsweise Vorauszahlung 
auf die Schlussabrechnung ausgezahlt. Der Abrech-
nungsbetrag nach Absatz  1 Satz  3 wird nach Anrech-
nung der geleisteten Abschlagszahlungen mit der 
nächstmöglichen Abschlagszahlung ausgeglichen.

(4) Einzelheiten der Ermittlung und Zahlbarmachung 
der Zuweisungen regeln das für Finanzen und das für 
Kommunales zuständige Ministerium.

§ 21
Kompensationsleistungen an die Gemeinden 

für Verluste in Zusammenhang mit dem 
Steuervereinfachungsgesetz 2011

(1) Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusätzli-
chen Belastungen in Zusammenhang mit dem Steuerver-
einfachungsgesetz 2011 ein Anteil von 26 Prozent des 
Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, das 
dem Land gemäß § 1 des Finanzausgleichsgesetzes zum 
Ausgleich der ertragsteuerlichen Mindereinnahmen zu-
steht. Der auf die Gemeinden zu verteilende Betrag wird 
auf 17 915 000 Euro festgesetzt.

(2) Der auf die Gemeinden entfallende Betrag nach Ab-
satz  1 wird nach dem Schlüssel verteilt, der in der je-
weils geltenden Verordnung über die Aufteilung und 
Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommen-
steuer und Abführung der Gewerbesteuerumlage festge-
setzt ist.

(3) Der auf die Gemeinden entfallende Betrag nach Ab-
satz 1 wird mit je einem Viertel zu den in der jeweils gel-
tenden Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung 
des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und Ab-
führung der Gewerbesteuerumlage für die entsprechen-
den Haushaltsjahre genannten Terminen für die Ab-
schlagszahlungen ausgezahlt.

(4) Einzelheiten der Ermittlung und Zahlbarmachung 
der Zuweisungen regeln das für Finanzen und das für 
Kommunales zuständige Ministerium.

§ 22
Zuweisungen nach Maßgabe des Haushaltsplans 

des Landes

Die haushaltsmäßige Zuordnung, die Zweckbestimmung 
der Zuweisungen und die Haushaltsansätze der Zuwei-
sungen nach Maßgabe des Haushaltsplans des Landes 
(§  1 Absatz  4) werden von dem für Kommunales und 
dem für Finanzen zuständigen Ministerium jährlich be-
kanntgegeben.

Teil 4
Umlagegrundlagen, Umlagen

§ 23
Umlagegrundlagen für Schlüsselzuweisungen

Die Umlagegrundlagen zur Ermittlung der normierten 
Ertragskraft im Zusammenhang mit der Berechnung der 
Schlüsselzuweisungen sind

1. für die Kreise

 a)   die Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen 
Gemeinden und

 b)   die zu veranschlagenden Schlüsselzuweisungen 
der kreisangehörigen Gemeinden,

2.  für die Städteregion Aachen 
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 a)   die Steuerkraftmesszahlen der regionsangehörigen 
Gemeinden und

 b)   die zu veranschlagenden Schlüsselzuweisungen 
der regionsangehörigen Gemeinden 

      abzüglich

 c)  der Steuerkraftmesszahl der Stadt Aachen und

 d)   der zu veranschlagenden Schlüsselzuweisungen 
der Stadt Aachen und

3.  für die Landschaftsverbände 

 a)  die Steuerkraftmesszahlen der Gemeinden, 

 b)   die zu veranschlagenden Schlüsselzuweisungen 
der Gemeinden und Kreise und

 c)   die Abrechnungsbeträge der Kreise für das Jahr 
2017 nach §  7 des Einheitslastenabrechnungsge-
setzes NRW.

§ 24
Kreisumlage

(1) Die Kreisumlage wird in Prozentsätzen der festge-
setzten Umlagegrundlagen nach §  23 Nummer  1 und 2 
festgesetzt. Für die Festsetzung einer ausschließlichen 
Belastung oder einer Mehr- oder Minderbelastung ein-
zelner Teile des Kreises sowie für die Erhebung einer 
Sonderumlage gilt Satz 1 entsprechend.

(2) Für die Festsetzung der Regionsumlage nach dem 
Städteregion Aachen Gesetz gilt Absatz 1.

§ 25
Landschaftsumlage

Die Landschaftsumlage wird in Prozentsätzen der fest-
gesetzten Umlagegrundlagen nach § 23 Nummer 3 fest-
gesetzt. 

§ 26
Verbandsumlage des Regionalverbandes Ruhr

Für die Verbandsumlage des Regionalverbandes Ruhr gilt 
§ 25 entsprechend.

Teil 5
Gemeinsame Vorschriften und Verfahren

§ 27
Grundlagen für die Erhebung und die Anwendung 

von Daten zur Berechnung von Zuweisungen aus dem 
Steuerverbund

(1) Die zur Berechnung der Zuweisungen nach den §§ 5 
bis 19 erforderlichen Daten werden den amtlichen Sta-
tistiken nach Maßgabe der folgenden Vorschriften ent-
nommen. Die Daten der amtlichen Statistiken sind für 
die Ermittlung der Zuweisungen aus dem Steuerverbund 
für die Zuweisungsempfänger bindend. Für diese Daten 
fi ndet das Berichtigungsverfahren nach §  29 keine An-
wendung.

(2) Soweit Daten von Gemeinden und Gemeindeverbän-
den erforderlich sind, die nicht aus amtlichen Statistiken 
entnommen werden können, werden diese unmittelbar 
bei den Gemeinden und Gemeindeverbänden oder den 
zuständigen Stellen erhoben. Die Gemeinden und Ge-
meindeverbände sind unter Beachtung der kommunal-
verfassungsrechtlichen Vertretungsregelungen verpfl ich-
tet, den zuständigen obersten Landesbehörden, dem 
Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-
Westfalen (IT.NRW) und den Aufsichtsbehörden alle zur 
Errechnung und Festsetzung erforderlichen Auskünfte 
fristgerecht und vollständig zu erteilen. Soweit den Ge-
meinden und Gemeindeverbänden für die Datenabfrage 
durch IT.NRW gesicherte elektronische Übermittlungs-
verfahren zur Verfügung gestellt werden, sind diese zu 
benutzen. Werden die notwendigen Auskünfte nicht oder 
nicht rechtzeitig erteilt, so können das für Kommunales 
und das für Finanzen zuständige Ministerium bestim-
men, dass geschätzte Zahlen zugrunde gelegt werden 
oder die Berücksichtigung entsprechender Ansätze für 
die betroffenen Gemeinden und Gemeindeverbände für 

den Finanzausgleich unterbleibt. §  29 fi ndet in diesen 
Fällen keine Anwendung.

(3) Als Einwohnerzahl im Sinne dieses Gesetzes gilt die 
in Anlage 3 festgesetzte Bevölkerungszahl zum Stichtag 
31. Dezember 2018. Für die Ermittlung der durchschnitt-
lichen Zahl der Einwohner der Gemeinden nach § 8 Ab-
satz 3 werden die Bevölkerungszahlen nach Anlage 3 zu 
den Stichtagen 30. Juni 2016, 31. Dezember 2017 und 31. 
Dezember 2018 herangezogen. 

(4) Als Zahl der über 65-jährigen Einwohner wird die 
von IT.NRW fortgeschriebene gegliederte Bevölkerungs-
zahl zum Stichtag 31. Dezember 2018 herangezogen.

(5) Als Zahl der Schüler im Sinne des § 8 Absatz 4, des 
§ 11 Absatz 4 und des § 17 Absatz 2 gilt die in der von 
IT.NRW geführten Schulstatistik festgesetzte Schüler-
zahl zum Stichtag 15. Oktober 2018. Dieser Stichtag ist 
auch für die Zurechnung des Anteils an der Umlage 
gemäß §  8 Absatz  4 Satz  3 sowie des Finanzierungsan-
teils gemäß §  8 Absatz  4 Satz  4 für das Haushaltsjahr 
2018 maßgeblich. 

(6) Als Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Sinne des § 8 
Absatz 5 gilt die von der Bundes-agentur für Arbeit er-
mittelte Zahl zum Stichtag 31. Dezember 2018.

(7) Als Zahl der sozialversicherungspfl ichtig Beschäftig-
ten im Sinne des § 8 Absatz 6 gilt die von der Bundes-
agentur für Arbeit ermittelte Zahl der sozialversiche-
rungspfl ichtig Beschäftigten in den Gemeinden am Ar-
beitsort zum Stichtag 31. Dezember 2018.

(8) Die Referenzperiode für die Ermittlung der Steuer-
kraftmesszahl nach §  9 und die Berücksichtigung der 
Abrechnungsbeträge nach § 7 des Einheitslastenabrech-
nungsgesetzes NRW wird auf den Zeitraum vom 1. Juli 
2018 bis 30. Juni 2019 festgesetzt.

(9) Als Gebietsfl äche im Sinne des § 8 Absatz 7 und des 
§ 16 Absatz 3 gilt der Gebietsstand zum Stichtag 31. De-
zember 2018, der im Jahresabschluss des Liegenschafts-
katasters ermittelt und an IT.NRW abgegeben wurde.

(10) Bei der Berechnung der pauschalen Zuweisungen 
nach § 19 Absatz 2 Nummer 1 an Gemeinden, die durch 
ihre Funktion als anerkannter Kurort besondere Belas-
tungen zu tragen haben, werden die Übernachtungszah-
len aus der amtlichen Beherbergungsstatistik Nord-
rhein-Westfalen im Zeitraum vom 1. Juli 2018 bis 30. 
Juni 2019 zugrunde gelegt.

(11) Bei der Berechnung der pauschalen Zuweisungen an 
Gemeinden zum Ausgleich besonderer Härten bei der 
Erhebung von Abwassergebühren nach §  19 Absatz  2 
Nummer 2 wird ein fi ktiver Höchstbetrag von 6,25 Euro 
je Kubikmeter unter Zugrundelegung der Erhebungen 
der Bezirksregierungen im Jahr 2019 festgesetzt.

(12) Bei der Berechnung der pauschalen Zuweisungen an 
Gemeinden zur Milderung von Belastungen im Zusam-
menhang mit der Stationierung von Gaststreitkräften 
nach § 19 Absatz 2 Nummer 3 werden die Ergebnisse der 
Erhebung des für Kommunales zuständigen Ministeri-
ums bei den zuständigen Stellen der Gaststreitkräfte 
über die Anzahl der außerhalb der Kasernen wohnenden 
Personen und ihrer Angehörigen zum Stichtag 31. De-
zember 2018 zugrunde gelegt.

(13) Das für Kommunales und das für Finanzen zustän-
dige Ministerium werden ermächtigt, Daten nach den 
Absätzen 1 bis 12, die der Berechnung von Zuweisungen 
aus dem Steuerverbund zugrunde zu legen sind, aus-
nahmsweise für einzelne Gemeinden und Gemeindever-
bände abweichend festzusetzen, wenn sie den Grundsät-
zen des Finanz- und Lastenausgleichs nicht angemessen 
gerecht werden oder zu unzumutbaren Härten bei der 
Durchführung des Finanz- und Lastenausgleichs führen.

§ 28
Verfahrensregelungen zur Ermittlung, Festsetzung und 
Auszahlung der Zuweisungen aus dem Steuerverbund

(1) Die auf die Gemeinden und Gemeindeverbände ent-
fallenden Zuweisungen nach den §§  5 bis 19 werden 
jährlich durch das für Kommunales und das für Finan-
zen zuständige Ministerium errechnet und festgesetzt. 
Diese setzen zudem die einheitlichen Grundbeträge in 
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der Weise fest, dass die jeweils für Schlüsselzuweisungen 
zur Verfügung gestellten Beträge aufgebraucht werden.

(2) Das für Kommunales und das für Finanzen zustän-
dige Ministerium werden ermächtigt, die für die jeweili-
gen Haushaltsjahre ermittelten Ansätze zur Festlegung 
des fi ktiven Bedarfs nach den §§  8, 11 und 14 und zur 
Festlegung der normierten Ertragskraft nach den §§ 9, 12 
und 15, die der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 
zugrunde zu legen sind, ausnahmsweise für einzelne Ge-
meinden und Gemeindeverbände abweichend festzuset-
zen, wenn sie den Grundsätzen des Finanz- und Lasten-
ausgleichs nicht angemessen gerecht werden. Das für 
Kommunales und das für Finanzen zuständige Ministe-
rium können eine auf Dauer angelegte Beteiligung von 
Gemeinden und Gemeindeverbänden an interkommuna-
len Gewerbegebieten berücksichtigen, wenn dies erfor-
derlich ist, um eine den Grundsätzen eines verteilungs-
gerechten Finanzausgleichs entsprechende Anrechnung 
der Steuerkraft sicherzustellen.

(3) Die Schlüsselzuweisungen nach § 6, die Investitions-
pauschalen und die Aufwands-/Unterhaltungspauschale 
nach §  16, die Schulpauschale/Bildungspauschale nach 
§ 17 und die Sportpauschale nach § 18 werden zu einem 
Achtel im Januar, jeweils zu einem Viertel im März, Juni 
und September am jeweils vorletzten Bankarbeitstag in 
Frankfurt am Main, sowie zu einem Achtel im Dezember 
am vorletzten Bankarbeitstag in Frankfurt am Main vor 
dem 24. Dezember ausgezahlt.

(4) Das für Kommunales und das für Finanzen zustän-
dige Ministerium leisten Abschlagszahlungen auf der 
Basis aktueller Proberechnungen von IT.NRW, wenn die 
Festsetzung der Schlüsselzuweisungen nach § 6, der In-
vestitionspauschalen und der Aufwands-/Unterhaltungs-
pauschale nach §  16, der Schulpauschale/Bildungspau-
schale nach § 17 und der Sportpauschale nach § 18 für 
das Jahr 2020 nicht vor dem nächstmöglichen Auszah-
lungstermin gemäß Absatz  3 erfolgt ist. In besonderen 
Fällen können das für Kommunales und das für Finan-
zen zuständige Ministerium die Höhe der Abschlagszah-
lung für einzelne Gemeinden gesondert festsetzen. Die 
Abschlagszahlungen werden nach der endgültigen Fest-
setzung mit der ersten ordentlichen Zahlung nach der 
Festsetzung auf Grund dieses Gesetzes verrechnet.

(5) Die Auszahlungstermine der Mittel für Zuweisungen 
nach § 19 werden von dem für Kommunales und dem für 
Finanzen zuständigen Ministerium festgesetzt.

(6) Leistungen nach diesem Gesetz an die Gemeinden 
und Kreise werden durch Bescheide der Bezirksregierun-
gen festgesetzt. Das für Kommunales und das für Finan-
zen zuständige Ministerium können bestimmen, dass die 
Bescheide der Bezirksregierungen den Gemeinden und 
Kreisen unmittelbar durch IT.NRW zuzuleiten sind. Leis-
tungen nach diesem Gesetz an die Landschaftsverbände 
werden für das jeweilige Haushaltsjahr durch Bescheide 
von dem für Kommunales und dem für Finanzen zustän-
digen Ministerium festgesetzt. Das für Kommunales und 
das für Finanzen zuständige Ministerium können be-
stimmen, dass die Bescheide den Landschaftsverbänden 
unmittelbar durch IT.NRW zuzuleiten sind.

(7) Nach näherer Bestimmung des für Kommunales und 
des für Finanzen zuständigen Ministeriums können im 
Haushaltsjahr 2021 für Schlüsselzuweisungen, für Inves-
titionspauschalen sowie die Aufwands-/Unterhaltungs-
pauschale, für die Schulpauschale/Bildungspauschale 
und für die Sportpauschale Abschlagszahlungen auf der 
Basis aktueller Proberechnungen von IT.NRW zu den 
Terminen des Absatzes 3 geleistet werden, wenn dies be-
reits vor Verkündung des für das Jahr 2021 geltenden 
Gemeindefi nanzierungsgesetzes erforderlich ist. Die Ab-
schlagszahlungen sind mit der ersten ordentlichen Zah-
lung nach Verkündung des neuen Gemeindefi nanzie-
rungsgesetzes und der Festsetzung der Zuweisungen aus 
dem Steuerverbund zu verrechnen.

§ 29
Ausgleich fehlerhafter Zuweisungen aus dem 

Steuerverbund

(1) Unrichtigkeiten, die nicht auf Daten aus amtlichen 
Statistiken zurückzuführen sind, werden bis längstens 
drei Jahre nach Festsetzung der Schlüsselzuweisungen 

nach §  6, der Schulpauschale/Bildungspauschale nach 
§ 17 und der Sonderbedarfszuweisungen nach § 19 Ab-
satz 2 Nummern 1 bis 3 berichtigt, wenn die Summe der 
Berichtigungen eines Jahres den Betrag von 15 000 Euro 
übersteigt.

(2) Die für Berichtigungen erforderlichen Beträge wer-
den vorab mit den zur Verfügung gestellten Schlüsselzu-
weisungen nach § 6, den Mitteln der Schulpauschale/Bil-
dungspauschale nach § 17 und den Mitteln der Sonder-
bedarfszuweisungen nach § 19 Absatz 2 Nummern 1 bis 
3 verrechnet.

(3) Berichtigungen nach Absatz 1 können mit allen Leis-
tungen aus dem Steuerverbund verrechnet werden.

§ 30
Bewirtschaftung der Mittel des Steuerverbundes

(1) Die Bewirtschaftung der Mittel aus dem Steuerver-
bund nach den §§  4 bis 19 regeln das für Kommunales 
und das für Finanzen zuständige Ministerium.

(2) Die Bewirtschaftung der im Steuerverbund verblie-
benen Reste bei den Zuweisungen

1.   nach §§ 21 bis 27 des Gemeindefi nanzierungsgesetzes 
vom 3. Februar 2004 (GV. NRW. S.  42), das zuletzt 
durch Artikel II des Gesetzes vom 15. Dezember 2005 
(GV. NRW. S.  936) (Gemeindefi nanzierungsgesetz für 
die Haushaltsjahre 2004/2005) geändert worden ist, 
regeln die jeweils fachlich zuständigen Ministerien 
und

2.   nach § 28 des Gemeindefi nanzierungsgesetzes für die 
Haushaltsjahre 2004/2005 regelt das fachlich zustän-
dige Ministerium im Einvernehmen mit dem für Kom-
munales und dem für Finanzen zuständigen Ministe-
rium.

§ 31
Abschlagszahlungen für Verluste durch die Neuregelung 
des Familienleistungsausgleichs und in Zusammenhang 

mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011

(1) Das für Kommunales und das für Finanzen zustän-
dige Ministerium leisten Abschlagszahlungen auf der 
Basis aktueller Proberechnungen von IT.NRW, wenn die 
Festsetzung der Kompensationsleistungen an die Ge-
meinden für Verluste 

1.   durch die Neuregelung des Familienleistungsaus-
gleichs nach § 20 und 

2.   in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsge-
setz 2011 nach § 21 

für das Jahr 2020 nicht vor dem nächstmöglichen Aus-
zahlungstermin nach § 3 der Verordnung über die Auftei-
lung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Ein-
kommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuer-
umlage für die Haushaltsjahre 2018, 2019 und 2020 vom 
21. Dezember 2017 (GV. NRW. S. 1006) erfolgt ist.

(2) Die Abschlagszahlungen werden nach der endgülti-
gen Festsetzung mit der ersten ordentlichen Zahlung 
nach der Festsetzung auf Grund dieses Gesetzes verrech-
net.

(3) Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für das Haus-
haltsjahr 2021, wenn dies bereits vor Verkündung des für 
das Jahr 2021 geltenden Gemeindefi nanzierungsgesetzes 
erforderlich ist.

§ 32
Förderungsgrundsätze für zweckgebundene Zuweisun-

gen nach Maßgabe des Haushaltsplans des Landes

(1) Bei allen zweckgebundenen Zuweisungen an Ge-
meinden und Gemeindeverbände stellen die zuständigen 
Ministerien sicher, dass bei der Bewilligung der Zuwei-
sungen auch die fi nanzielle Leistungsfähigkeit der Ge-
bietskörperschaften und ihre Beteiligung am Finanzaus-
gleich berücksichtigt werden.

(2) Förderprogramme bedürfen der Zustimmung des für 
Kommunales zuständigen Ministeriums, soweit sie Zu-
weisungen zu Maßnahmen von Gemeinden und Gemein-
deverbänden enthalten, die ihrer gesetzlichen Verpfl ich-
tung zum Haushaltsausgleich nicht nachkommen. Die 
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Förderung von Einzelmaßnahmen der Gemeinden und 
Gemeindeverbände bedarf in diesen Fällen der kommu-
nalaufsichtlichen Zustimmung durch die Bezirksregie-
rung, soweit diese Maßnahmen nicht bereits von einer 
Genehmigung zur Verringerung der allgemeinen Rück-
lage erfasst oder in einem genehmigten Haushaltssiche-
rungskonzept enthalten sind.

§ 33
Kürzungsermächtigung

Das für Kommunales und das für Finanzen zuständige 
Ministerium werden ermächtigt, Zuweisungen aus dem 
Steuerverbund um den Betrag solcher fälligen Forderun-
gen zu kürzen, auf die das Land nach den zur Zeit gel-
tenden Bestimmungen einen Anspruch hat.

Teil 6
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

§ 34
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2020 in Kraft und mit 
dem Inkrafttreten eines neuen Gemeindefi nanzierungs-
gesetzes außer Kraft.

Artikel 2
Änderung des Stärkungspaktgesetzes

§  2 des Stärkungspaktgesetzes vom 9. Dezember 2011 
(GV. NRW. S. 662), das zuletzt durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. 2018 S. 68) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1.   In Absatz 2 wird die Angabe „114 789 000“ durch die 
Angabe „20 789 000“ ersetzt.

2.  Absatz 3 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

  „Die Kommunen beteiligen sich an der Finanzierung 
der Konsolidierungshilfen durch einen Abzug bei der 
Finanzausgleichsmasse der Gemeindefi nanzierungs-
gesetze in Höhe von 65 000 000 Euro im Jahr 2012, je-
weils 115 000 000 Euro in den Jahren 2013 bis 2015 
und jeweils 185 000 000 Euro in den Jahren 2016 und 
2017, 154 000 000 Euro im Jahr 2018 und 124 000 000 
Euro im Jahr 2019.“

Artikel 3
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.

Düsseldorf, den 19. Dezember 2019

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L.S.) Armin  L a s c h e t

Der Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration

Dr. Joachim  S t a m p 

Der Minister der Finanzen

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Die Ministerin für Schule und Bildung

Yvonne  G e b a u e r

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung

Ina  S c h a r r e n b a c h
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Anlage 1 (zu § 2 Absatz 3 GFG 2020) 

 
 
  

Ableitung der Finanzausgleichsmasse 2020 

  EURO 

Obligatorischer Steuerverbund   
Gemeinschaftsteuern    
* Lohnsteuer 19 443 399 181 
* veranlagte Einkommensteuer 5 440 995 446 
* nicht veranlagte Steuern vom Ertrag 2 453 976 317 
* Körperschaftsteuer 3 638 320 872 
* Umsatzsteuer 16 216 971 745 
* Einfuhrumsatzsteuer 6 212 561 223 
* Abgeltungssteuer  501 663 644 
Fakultativer Steuerverbund 53 907 888 428 
* Grunderwerbsteuer (4/7tel Anteil) 1 988 756 212 
Summe Verbundsteuern 55 896 644 640 
    
Bereinigung Verbundsteuern (§ 2 Absatz 2 GFG)   
* Länderfinanzausgleich  1 106 790 614 
* Familienleistungsausgleich - 817 293 100 
* Entlastungsausgleich Ost/ Soziallastenausgleich neue Länder  109 857 200 
* Kompensation Spielbankabgabe - 13 078 200 
* Kompensation Betriebskosten KiFöG - 189 954 300 
* Kompensation Steuervereinfachungsgesetz 2011 - 17 998 200 
* Umsatzsteuerkorrektur der Bundesmittel für Asylbewerber -1 053 075 000 
* Entlastung Kommunen Länderanteil Ust - 216 950 000 
* Weiterentwicklung Qualität Kita 0 
   
Verbundgrundlagen insgesamt 54 804 943 654 
Verbundsatz in Prozent (§ 2 Absatz 1 Satz 1 GFG) 23,00 

Originäre Finanzausgleichsmasse (§ 2 Absatz 1 GFG) 12 605 137 100 

Vorwegabzug, Voraberhöhung (§ 3 GFG)   
* Tantiemen - 5 466 000 
* Konsolidierungshilfe    0 
* Bundesentlastung Länderanteil Ust für Kommunen ab 2018  216 000 000 
  
   
Verteilbare Finanzausgleichsmasse  12 815 671 100  
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Anlage 2 (zu § 8 Absatz 3 GFG 2020) 
 
 

Hauptansatzstaffel  
 

 
      
   Staffelklasse 

(Einwohner) 
 Hauptansatz        

(Prozent) 
      
   25 000  100,0 
   62 000  103,0 
   98 500  106,0 
   135 500  109,0 
   172 500  112,0 
   209 500  115,0 
   246 000  118,0 
   283 000  121,0 
   320 000  124,0 
   357 000  127,0 
   393 500  130,0 
   430 500  133,0 
   467 500  136,0 
   504 000  139,0 
   541 000  142,0 
   578 000  145,0 
   615 000  148,0 
   651 000  151,0 
      

Für Gemeinden mit mehr als 651 500 Einwohnern beträgt der Ansatz 154,0 Prozent. 
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Anlage 3 (zu § 27 Absatz 3 Satz 1 GFG 2020) 

Bevölkerungszahlen in den Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen    
  

Gebietskörperschaft 

Bevölkerungszahl zum    
     

31. Dezember 2018 31. Dezember 
2017 30. Juni 2016 

  
          
       
Aachen, kreisfreie Stadt  247 380  246 272  242 940   
Ahaus, Stadt                    39 223  39 185  39 513   
Ahlen, Stadt                    52 582  52 530  53 143   
Aldenhoven                      13 807  13 877  13 910   
Alfter                          23 622  23 527  23 483   
Alpen                           12 463  12 612  12 778   
Alsdorf, Stadt  47 018  46 891  46 676   
Altena, Stadt                   16 922  17 081  17 339   
Altenbeken                      9 147  9 192  9 210   
Altenberge                      10 296  10 282  10 322   
Anröchte                        10 275  10 317  10 472   
Arnsberg, Stadt                 73 628  73 814  74 186   
Ascheberg                       15 372  15 283  15 329   
Attendorn, Stadt                24 367  24 335  24 252   
Augustdorf                      10 046  10 058  9 830   
Bad Berleburg, Stadt            19 446  19 497  19 430   
Bad Driburg, Stadt  19 002  18 930  18 659   
Bad Honnef, Stadt               25 816  25 708  25 684   
Bad Laasphe, Stadt              13 565  13 639  14 241   
Bad Lippspringe, Stadt          16 089  15 957  15 675   
Bad Münstereifel, Stadt         17 299  17 262  17 310   
Bad Oeynhausen, Stadt           48 702  48 747  48 789   
Bad Salzuflen, Stadt            54 127  53 856  53 711   
Bad Sassendorf                  12 068  12 038  11 874   
Bad Wünnenberg, Stadt           12 177  12 223  12 268   
Baesweiler, Stadt  27 033  26 996  26 872   
Balve, Stadt                    11 361  11 449  11 557   
Barntrup, Stadt                 8 587  8 539  8 721   
Beckum, Stadt                   36 646  36 689  36 731   
Bedburg, Stadt                  23 531  23 531  23 538   
Bedburg-Hau                     12 933  13 060  13 124   
Beelen                          6 245  6 245  6 413   
Bergheim, Stadt                 61 612  61 099  60 222   
Bergisch Gladbach, Stadt        111 966  111 627  111 036   
Bergkamen, Stadt                48 725  48 829  48 608   
Bergneustadt, Stadt             18 865  18 876  18 799   
Bestwig                         10 687  10 878  11 031   
Beverungen, Stadt               13 115  13 176  13 449   
Bielefeld, krfr. Stadt          333 786  332 552  333 156   
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Billerbeck, Stadt               11 566  11 544  11 613   
Blankenheim                     8 313  8 397  8 449   
Blomberg, Stadt                 15 154  15 181  15 273   
Bocholt, Stadt                  71 099  71 036  71 326   
Bochum, krfr. Stadt             364 628  365 529  364 481   
Bönen                           18 107  18 108  18 114   
Bonn, krfr. Stadt               327 258  325 490  320 024   
Borchen                         13 404  13 465  13 432   
Borgentreich, Stadt  8 523  8 669  8 689   
Borgholzhausen, Stadt           8 973  8 911  8 824   
Borken, Stadt                   42 530  42 509  42 334   
Bornheim, Stadt                 48 326  48 173  47 777   
Bottrop, krfr. Stadt            117 383  117 364  117 470   
Brakel, Stadt                   16 270  16 374  16 495   
Breckerfeld, Stadt              8 938  8 913  8 867   
Brilon, Stadt                   25 417  25 501  25 423   
Brüggen                         15 708  15 681  15 711   
Brühl, Stadt                    44 397  44 144  44 569   
Bünde, Stadt                    45 521  45 712  45 472   
Burbach                         14 909  14 793  15 030   
Büren, Stadt                    21 556  21 513  21 732   
Burscheid, Stadt                18 172  18 195  18 189   
Castrop-Rauxel, Stadt           73 425  73 989  74 146   
Coesfeld, Stadt                 36 217  36 302  36 299   
Dahlem                          4 183  4 202  4 247   
Datteln, Stadt                  34 614  34 563  34 420   
Delbrück, Stadt                 31 949  31 943  31 903   
Detmold, Stadt                  74 388  74 353  74 366   
Dinslaken, Stadt                67 525  67 489  67 911   
Dörentrup                       7 720  7 738  7 888   
Dormagen, Stadt                 64 335  64 177  63 728   
Dorsten, Stadt                  74 736  75 252  75 189   
Dortmund, krfr. Stadt           587 010  586 600  585 352   
Drensteinfurt, Stadt            15 542  15 532  15 511   
Drolshagen, Stadt               11 779  11 824  11 827   
Duisburg, krfr. Stadt           498 590  498 110  498 407   
Dülmen, Stadt                   46 590  46 507  46 615   
Düren, Stadt                    90 733  90 502  89 805   
Düsseldorf, krfr. Stadt         619 294  617 280  611 302   
Eitorf                          18 727  18 671  18 798   
Elsdorf, Stadt            21 663  21 539  21 232   
Emmerich am Rhein, Stadt        30 748  30 845  30 856   
Emsdetten, Stadt                36 012  36 151  36 301   
Engelskirchen                   19 272  19 349  19 304   
Enger, Stadt                    20 461  20 520  20 584   
Ennepetal, Stadt                30 075  29 929  29 857   
Ennigerloh, Stadt               19 829  19 841  20 031   
Ense                            12 213  12 239  12 400   
Erftstadt, Stadt                49 801  49 647  49 722   
Erkelenz, Stadt                 43 364  43 392  43 278   
Erkrath, Stadt                  44 384  44 409  44 261   
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Erndtebrück                     6 998  7 021  7 173   
Erwitte, Stadt                  16 045  16 023  16 043   
Eschweiler, Stadt    56 385  56 207  55 926   
Eslohe (Sauerland)              8 870  8 885  8 853   
Espelkamp, Stadt                24 685  24 809  24 898   
Essen, krfr. Stadt              583 109  583 393  583 768   
Euskirchen, Stadt               57 975  57 715  57 082   
Everswinkel                     9 666  9 691  9 578   
Extertal                        11 091  11 217  11 423   
Finnentrop                      17 173  17 141  17 064   
Frechen, Stadt                  52 473  52 212  52 001   
Freudenberg, Stadt              17 739  17 759  17 781   
Fröndenberg/Ruhr, Stadt             20 766  20 843  20 902   
Gangelt                         12 446  12 383  12 088   
Geilenkirchen, Stadt            27 214  27 106  26 882   
Geldern, Stadt                  33 836  33 819  33 806   
Gelsenkirchen, krfr. Stadt      260 654  260 305  262 233   
Gescher, Stadt                  17 205  17 253  17 112   
Geseke, Stadt                   21 343  21 183  21 041   
Gevelsberg, Stadt               30 695  30 910  31 047   
Gladbeck, Stadt                 75 687  75 689  75 249   
Goch, Stadt                     33 825  33 618  33 837   
Grefrath                        14 802  14 798  14 878   
Greven, Stadt                   37 692  37 502  36 912   
Grevenbroich, Stadt             63 620  63 204  62 710   
Gronau (Westf.), Stadt          48 072  47 671  47 085   
Gummersbach, Stadt              50 688  50 497  50 286   
Gütersloh, Stadt                100 194  99 315  97 810   
Haan, Stadt                     30 484  30 483  30 361   
Hagen, krfr. Stadt              188 814  187 730  188 300   
Halle (Westf.), Stadt           21 640  21 713  21 808   
Hallenberg, Stadt               4 486  4 485  4 537   
Haltern am See, Stadt           38 013  37 977  37 966   
Halver, Stadt                   16 106  16 128  16 159   
Hamm, krfr. Stadt               179 111  179 185  179 565   
Hamminkeln, Stadt               26 739  26 709  26 908   
Harsewinkel, Stadt              25 147  25 012  24 822   
Hattingen, Stadt                54 562  54 628  54 854   
Havixbeck                       11 829  11 732  11 646   
Heek                            8 681  8 563  8 479   
Heiden                          8 187  8 182  8 203   
Heiligenhaus, Stadt             26 335  26 132  25 878   
Heimbach, Stadt                 4 333  4 319  4 349   
Heinsberg, Stadt                41 946  41 673  41 292   
Hellenthal                      7 895  7 929  7 904   
Hemer, Stadt  34 080  34 016  34 223   
Hennef (Sieg), Stadt            47 339  47 293  47 076   
Herdecke, Stadt                 22 733  22 836  22 675   
Herford, Stadt                  66 608  66 923  66 444   
Herne, krfr. Stadt              156 374  156 490  156 722   
Herscheid                       6 977  7 052  7 169   
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Herten, Stadt                   61 791  61 669  61 458   
Herzebrock-Clarholz             15 847  15 914  16 029   
Herzogenrath, Stadt      46 402  46 462  46 526   
Hiddenhausen                    19 767  19 622  19 668   
Hilchenbach, Stadt              14 906  14 949  15 078   
Hilden, Stadt                   55 764  55 817  55 415   
Hille                           15 445  15 620  15 761   
Holzwickede                     17 118  17 083  17 081   
Hopsten                         7 599  7 600  7 625   
Horn-Bad Meinberg, Stadt        17 178  17 206  17 177   
Hörstel, Stadt                  20 141  20 093  20 168   
Horstmar, Stadt                 6 551  6 420  6 440   
Hövelhof                        16 294  16 258  16 613   
Höxter, Stadt                   28 824  29 112  29 438   
Hückelhoven, Stadt              39 931  39 585  39 348   
Hückeswagen, Stadt              15 060  15 058  15 206   
Hüllhorst                       13 026  12 995  13 199   
Hünxe                           13 567  13 590  13 699   
Hürtgenwald                     8 706  8 644  8 767   
Hürth, Stadt                    60 189  59 762  59 231   
Ibbenbüren, Stadt               51 904  52 037  51 337   
Inden                           7 421  7 426  7 255   
Iserlohn, Stadt                 92 666  92 928  93 301   
Isselburg, Stadt                10 692  10 713  10 714   
Issum                           11 937  11 966  12 040   
Jüchen                          23 337  23 261  23 291   
Jülich, Stadt                   32 632  32 505  32 569   
Kaarst, Stadt                   43 433  43 216  43 293   
Kalkar, Stadt                   13 902  13 868  13 802   
Kall                            11 264  11 183  11 403   
Kalletal                        13 605  13 638  13 853   
Kamen, Stadt                    42 971  43 275  43 569   
Kamp-Lintfort, Stadt            37 391  37 346  37 398   
Kempen, Stadt                   34 597  34 711  34 807   
Kerken1)               12 524  12 458  12 426   
Kerpen, Stadt                   66 206  65 420  65 476   
Kevelaer, Stadt                 28 021  28 162  28 305   
Kierspe, Stadt                  16 137  16 210  16 283   
Kirchhundem                     11 564  11 617  11 771   
Kirchlengern                    16 029  16 074  16 057   
Kleve, Stadt                    51 845  51 320  50 301   
Köln, krfr. Stadt              1 085 664 1 080 394 1 070 357   
Königswinter, Stadt             41 243  41 050  40 891   
Korschenbroich, Stadt           33 066  33 063  32 900   
Kranenburg                      10 632  10 576  10 616   
Krefeld, krfr. Stadt            227 020  226 699  226 257   
Kreuzau                         17 532  17 582  17 622   
Kreuztal, Stadt                 31 187  31 017  31 241   
Kürten                          19 768  19 855  19 880   
Ladbergen                       6 705  6 591  6 644   
Laer                            6 799  6 768  6 720   
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Lage, Stadt                     35 047  35 166  35 094   
Langenberg                      8 597  8 482  8 416   
Langenfeld (Rhld.), Stadt       58 927  58 698  58 214   
Langerwehe                      14 020  13 986  13 844   
Legden                          7 314  7 295  7 240   
Leichlingen (Rhld.), Stadt      28 031  28 166  28 093   
Lemgo, Stadt                    40 696  40 871  41 027   
Lengerich, Stadt                22 641  22 626  22 349   
Lennestadt, Stadt               25 503  25 638  25 830   
Leopoldshöhe                    16 282  16 317  16 339   
Leverkusen, krfr. Stadt         163 838  163 577  163 090   
Lichtenau, Stadt                10 632  10 577  10 633   
Lienen                          8 527  8 535  8 571   
Lindlar                         21 396  21 513  21 301   
Linnich, Stadt                  12 593  12 484  12 624   
Lippetal                        11 871  11 914  11 943   
Lippstadt, Stadt                67 901  67 936  67 365   
Lohmar, Stadt                   30 363  30 451  30 386   
Löhne, Stadt                    39 697  39 867  39 702   
Lotte                           14 135  14 121  14 133   
Lübbecke, Stadt                 25 490  25 499  25 460   
Lüdenscheid, Stadt              72 611  72 894  73 276   
Lüdinghausen, Stadt             24 590  24 550  24 378   
Lügde, Stadt                    9 448  9 572  9 695   
Lünen, Stadt                    86 449  86 465  85 913   
Marienheide                     13 552  13 596  13 560   
Marienmünster, Stadt            4 962  5 012  5 107   
Marl, Stadt                     83 941  83 695  83 965   
Marsberg, Stadt                 19 640  19 740  19 983   
Mechernich, Stadt               27 598  27 350  27 219   
Meckenheim, Stadt               24 684  24 661  24 521   
Medebach, Stadt                 8 055  7 976  7 933   
Meerbusch, Stadt                56 189  55 548  55 177   
Meinerzhagen, Stadt             20 397  20 406  20 601   
Menden (Sauerland), Stadt       52 912  53 046  53 366   
Merzenich                       9 778  9 733  9 903   
Meschede, Stadt                 29 921  30 086  30 327   
Metelen                         6 350  6 375  6 404   
Mettingen                       11 883  11 856  11 855   
Mettmann, Stadt                 38 829  38 789  38 491   
Minden, Stadt                   81 682  81 698  81 645   
Moers, Stadt                    103 725  103 949  103 690   
Möhnesee                        11 620  11 567  11 464   
Mönchengladbach, krfr. Stadt    261 454  262 188  260 046   
Monheim am Rhein, Stadt         40 645  40 598  40 814   
Monschau, Stadt                11 726  11 649  12 156   
Morsbach                        10 210  10 276  10 415   
Much                            14 374  14 319  14 465   
Mülheim an der Ruhr, krfr. St.  170 880  171 265  170 311   
Münster, krfr. Stadt            314 319  313 559  310 108   
Nachrodt-Wiblingwerde           6 573  6 575  6 636   
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Netphen, Stadt                  23 130  23 297  23 296   
Nettersheim                     7 467  7 395  7 431   
Nettetal, Stadt                 42 493  42 265  42 001   
Neuenkirchen                    13 905  13 856  13 762   
Neuenrade, Stadt                11 982  11 963  12 052   
Neukirchen-Vluyn, Stadt         26 982  26 990  27 181   
Neunkirchen                     13 406  13 424  13 576   
Neunkirchen-Seelscheid          19 659  19 758  20 020   
Neuss, Stadt                    153 796  153 810  154 783   
Nideggen, Stadt                 9 945  9 855  9 904   
Niederkassel, Stadt             38 218  38 057  37 660   
Niederkrüchten                  15 550  15 218  15 683   
Niederzier                      14 033  13 920  13 913   
Nieheim, Stadt                  6 093  6 177  6 262   
Nordkirchen                     10 063  9 941  9 749   
Nordwalde                       9 584  9 439  9 420   
Nörvenich                       10 459  10 447  10 496   
Nottuln                         19 557  19 590  19 470   
Nümbrecht                       16 985  16 912  16 978   
Oberhausen, krfr. Stadt         210 829  211 422  211 301   
Ochtrup, Stadt                  19 636  19 608  19 634   
Odenthal                        15 020  15 068  15 112   
Oelde, Stadt                    29 326  29 209  29 305   
Oer-Erkenschwick, Stadt         31 442  31 378  31 358   
Oerlinghausen, Stadt            17 286  17 530  17 303   
Olfen, Stadt                    12 846  12 674  12 435   
Olpe, Stadt                     24 688  24 459  24 666   
Olsberg, Stadt                  14 489  14 634  14 872   
Ostbevern                       10 982  10 926  10 882   
Overath, Stadt                  27 040  27 062  27 171   
Paderborn, Stadt                150 580  149 075  148 292   
Petershagen, Stadt              25 168  25 131  25 505   
Plettenberg, Stadt              25 318  25 414  25 640   
Porta Westfalica, Stadt         35 671  35 660  35 407   
Preußisch Oldendorf, Stadt      12 289  12 355  12 558   
Pulheim, Stadt                  54 071  53 900  53 953   
Radevormwald, Stadt             22 107  22 428  22 396   
Raesfeld                        11 368  11 350  11 431   
Rahden, Stadt                   15 441  15 480  15 555   
Ratingen, Stadt                 87 297  87 226  87 239   
Recke                           11 371  11 331  11 369   
Recklinghausen, Stadt           112 267  113 360  114 376   
Rees, Stadt                     20 972  21 137  21 191   
Reichshof                       18 655  18 694  18 785   
Reken                           14 815  14 670  14 649   
Remscheid, krfr. Stadt          110 994  110 584  109 962   
Rheda-Wiedenbrück, Stadt        48 505  48 685  48 094   
Rhede, Stadt                    19 328  19 165  19 329   
Rheinbach, Stadt                27 063  27 124  27 367   
Rheinberg, Stadt                31 097  31 195  31 472   
Rheine, Stadt                   76 107  76 018  75 034   
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Rheurdt                         6 589  6 627  6 738   
Rietberg, Stadt                 29 466  29 432  29 524   
Rödinghausen                    9 784  9 800  9 826   
Roetgen                    8 640  8 625  8 558   
Rommerskirchen                  13 231  13 129  13 092   
Rosendahl                       10 806  10 716  10 666   
Rösrath, Stadt                  28 693  28 666  28 538   
Ruppichteroth                   10 408  10 449  10 458   
Rüthen, Stadt                   10 957  10 905  10 976   
Saerbeck                        7 139  7 128  7 120   
Salzkotten, Stadt               25 062  25 159  25 152   
Sankt Augustin, Stadt           55 767  55 873  55 748   
Sassenberg, Stadt               14 260  14 279  14 394   
Schalksmühle                    10 341  10 388  10 490   
Schermbeck                      13 599  13 672  13 726   
Schieder-Schwalenberg, Stadt    8 475  8 541  8 709   
Schlangen                       9 261  9 286  9 161   
Schleiden, Stadt                13 053  13 193  13 165   
Schloß Holte-Stukenbrock, 
Stadt        26 776  26 772  27 367   
Schmallenberg, Stadt            24 869  24 965  25 158   
Schöppingen       6 820  7 066  6 873   
Schwalmtal                      18 982  19 009  19 190   
Schwelm, Stadt                  28 542  28 478  28 375   
Schwerte, Stadt                 46 340  46 641  46 763   
Selfkant                        10 089  10 075  10 119   
Selm, Stadt                     26 011  25 811  26 045   
Senden                          20 493  20 521  20 446   
Sendenhorst, Stadt              13 157  13 202  13 195   
Siegburg, Stadt                 41 463  41 326  41 210   
Siegen, Stadt                   102 836  102 337  101 426   
Simmerath                         15 377  15 281  15 341   
Soest, Stadt                    47 460  47 376  47 781   
Solingen, krfr. Stadt           159 360  158 803  158 657   
Sonsbeck                        8 675  8 736  8 788   
Spenge, Stadt                   14 487  14 475  14 730   
Sprockhövel, Stadt              24 747  24 783  24 949   
Stadtlohn, Stadt                20 322  20 367  20 421   
Steinfurt, Stadt                34 084  33 915  33 808   
Steinhagen                      20 698  20 715  20 715   
Steinheim, Stadt                12 657  12 760  12 864   
Stemwede                        13 111  13 213  13 442   
Stolberg (Rhld.), Stadt           56 792  56 751  56 450   
Straelen, Stadt                 16 114  16 020  15 754   
Südlohn                         9 249  9 143  9 075   
Sundern (Sauerland), Stadt      27 802  27 871  28 280   
Swisttal                        18 618  18 558  18 210   
Tecklenburg, Stadt              9 145  9 018  9 069   
Telgte, Stadt                   19 925  19 716  19 685   
Titz                            8 361  8 329  8 210   
Tönisvorst, Stadt               29 306  29 286  29 308   
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Troisdorf, Stadt                74 903  74 870  74 446   
Übach-Palenberg, Stadt          24 081  24 083  24 265   
Uedem                           8 281  8 188  8 255   
Unna, Stadt1)  58 633  57 158  57 891   
Velbert, Stadt                  81 984  82 061  81 804   
Velen, Stadt                        13 130  12 989  13 114   
Verl, Stadt             25 498  25 356  25 694   
Versmold, Stadt                 21 468  21 472  21 364   
Vettweiß                        9 369  9 280  9 176   
Viersen, Stadt                  76 905  76 586  76 368   
Vlotho, Stadt                   18 429  18 546  18 802   
Voerde (Niederrhein), Stadt     35 999  36 268  36 418   
Vreden, Stadt                   22 641  22 561  22 591   
Wachtberg                       20 414  20 251  20 401   
Wachtendonk                     8 118  8 197  8 166   
Wadersloh                       12 397  12 356  12 394   
Waldbröl, Stadt                 19 543  19 415  19 259   
Waldfeucht                      8 784  8 745  8 804   
Waltrop, Stadt                  29 345  29 252  29 237   
Warburg, Stadt                  23 079  23 128  23 537   
Warendorf, Stadt                37 226  37 242  37 283   
Warstein, Stadt                 24 842  24 898  25 154   
Wassenberg, Stadt               18 292  18 143  18 050   
Weeze                           10 697  11 409  10 479   
Wegberg, Stadt                  28 175  27 921  28 143   
Weilerswist                     17 619  17 500  17 225   
Welver                          11 940  12 009  12 107   
Wenden                          19 701  19 794  19 789   
Werdohl, Stadt                  17 737  17 833  17 935   
Werl, Stadt                     30 772  30 782  30 787   
Wermelskirchen, Stadt           34 765  34 705  34 562   
Werne, Stadt                    29 662  29 721  29 970   
Werther (Westf.), Stadt         11 274  11 270  11 396   
Wesel, Stadt                    60 357  60 496  60 164   
Wesseling, Stadt                36 146  35 955  35 805   
Westerkappeln                   11 182  11 155  11 104   
Wetter (Ruhr), Stadt            27 441  27 628  27 764   
Wettringen                      8 226  8 140  8 134   
Wickede (Ruhr)                  12 595  12 506  12 337   
Wiehl, Stadt                    25 135  25 152  25 312   
Willebadessen, Stadt            8 142  8 227  8 274   
Willich, Stadt                  50 592  51 179  50 913   
Wilnsdorf                       20 088  20 244  20 445   
Windeck                         18 773  18 937  18 874   
Winterberg, Stadt               12 611  12 756  12 811   
Wipperfürth, Stadt              21 003  21 202  21 451   
Witten, Stadt                   96 563  96 565  96 672   
Wülfrath, Stadt                 21 035  21 196  21 104   
Wuppertal, krfr. Stadt          354 382  353 590  351 054   
Würselen, Stadt               38 712  38 934  38 816   
Xanten, Stadt                   21 690  21 614  21 576   
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Zülpich, Stadt                  20 174  20 001  20 005   
          

– GV. NRW. 2019 S. 1009
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Fünftes Gesetz
zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Fünftes Gesetz
zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes

19. Dezember 2019

Artikel 1
Fünftes Gesetz zur Änderung des 

Kommunalabgabengesetzes

Das Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712), das 
zuletzt durch Artikel  19 des Gesetzes vom 23.  Ja-
nuar  2018 (GV. NRW. S.  90) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

1.  Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

 a)   Nach der Angabe zu § 8 wird folgende Angabe ein-
gefügt:

   „§  8a Ergänzende Vorschriften für die Durchfüh-
rung von Straßenausbaumaßnahmen und über die 
Erhebung von Straßenausbaubeiträgen“.

 b)  Die Angabe zu § 26 wird wie folgt gefasst:

   „§ 26 Inkrafttreten, Übergangsvorschrift“.

2. Nach § 8 wird folgender § 8a eingefügt:

 „§ 8a 
 Ergänzende Vorschriften für die Durchführung 
 von Straßenausbaumaßnahmen und über die 
 Erhebung von Straßenausbaubeiträgen

(1) Die Gemeinde hat ein gemeindliches Straßen- 
und Wegekonzept zu erstellen, welches vorhabenbe-
zogen zu berücksichtigen hat, wann technisch, recht-
lich und wirtschaftlich sinnvoll Straßenunterhal-
tungsmaßnahmen möglich sind und wann beitrags-
pfl ichtige Straßenausbaumaßnahmen an langfristig 
notwendigen kommunalen Straßen erforderlich wer-
den können. Das Straßen- und Wegekonzept ist über 
den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Fi-
nanzplanung der Gemeinde oder des Gemeindever-
bandes anzulegen und bei Bedarf, mindestens jedoch 
alle zwei Jahre, fortzuschreiben. Das Straßen- und 
Wegekonzept wird von der kommunalen Vertretung 
beraten und beschlossen. 

(2) Das für Kommunales zuständige Ministerium gibt 
durch Verwaltungsvorschrift ein Muster für das Stra-
ßen- und Wegekonzept nach Absatz 1 im Ministerial-
blatt für das Land Nordrhein-Westfalen bekannt. Die 
Gemeinden und Gemeindeverbände sind verpfl ichtet, 
dieses Muster zu verwenden. Sofern die Gemeinde 
oder der Gemeindeverband von dem Muster abwei-
chen möchte, ist dies im Straßen- und Wegekonzept 
darzulegen und zu begründen.

(3) Soweit im Straßen- und Wegekonzept nach Ab-
satz  1 beitragspfl ichtige Straßenausbaumaßnahmen 
enthalten sind, ist die Gemeinde oder der Gemeinde-
verband verpfl ichtet, frühzeitig eine Versammlung der 
von dem Vorhaben betroffenen Grundstückeigentü-
merinnen und -eigentümer (verbindliche Anliegerver-
sammlung) durchzuführen. Ihnen sind die rechtli-
chen, technischen und wirtschaftlichen Gegebenhei-
ten vorzustellen. Sofern sich die Straßenausbaumaß-
nahme konkretisiert, sind zusätzlich Alternativen 
zum vorgesehenen Ausbaustandard und zu dem sich 
daraus ergebenden beitragspfl ichtigen Aufwand in 
der verbindlichen Anliegerversammlung mit den be-
troffenen Grundstückseigentümerinnen und -eigentü-
mern zu erörtern. Über das Ergebnis der verbindli-
chen Anliegerversammlung ist die Vertretung der Ge-
meinde oder des Gemeindeverbandes vor Beschluss-
fassung über die Durchführung einer Straßenausbau-
maßnahme zu informieren.

(4) Ausnahmsweise kann von der Durchführung einer 
verbindlichen Anliegerversammlung nach Absatz  3 
abgesehen werden, wenn es sich um eine nur gering-
fügige Straßenausbaumaßnahme handelt. In diesem 
Fall kann die verbindliche Anliegerversammlung 
durch Beschluss der kommunalen Vertretung durch 
ein anderes Beteiligungsverfahren ersetzt werden. Die 
Rechtmäßigkeit des Beitragsbescheides bleibt von der 
Erfüllung der Pfl icht zur Durchführung einer Anlie-
gerversammlung nach Absatz  3 oder eines anderen 
Beteiligungsverfahrens unberührt.

(5) Die Satzung der Gemeinde oder des Gemeinde-
verbandes kann unter Berücksichtigung von § 8 Ab-
satz  6 Beitragsermäßigungen für Eckgrundstücke 
vorsehen. Die Festlegung einer satzungsrechtlichen 
Tiefenbegrenzung ist zulässig.

(6) Bei Straßenausbaubeiträgen gemäß §  8 Absatz  2 
soll auf Antrag eine Zahlung in höchstens zwanzig 
Jahresraten eingeräumt werden. Der jeweilige Rest-
betrag ist jährlich mit 2 Prozentpunkten über dem zu 
Beginn des Jahres geltenden Basiszinssatz nach § 247 
des Bürgerlichen Gesetzbuches, jedoch mit mindes-
tens 1 Prozent, zu verzinsen. Die Zahlungserleichte-
rung kann auch in Form einer Verrentung der Bei-
tragsschuld gewährt werden, die in höchstens zwan-
zig Jahresleistungen zu entrichten und deren 
jeweiliger Restbetrag entsprechend Satz 2 zu verzin-
sen ist. §  135 Absatz  3 Satz  4 Baugesetzbuch in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634) gilt entsprechend. Eine Tilgung des 
Restbetrages ist am Ende jeden Jahres möglich. Die 
Satzung der Gemeinde oder des Gemeindeverbandes 
kann hierzu Näheres bestimmen.

(7) Straßenausbaubeiträge gemäß § 8 Absatz 2 sollen 
für ein beitragspfl ichtiges Grundstück auf Antrag 
ohne Festsetzung von Fälligkeiten ganz oder teilweise 
gestundet werden, wenn die Zahlung des Beitrages 
für die beitragspfl ichtige Person eine erhebliche 
Härte bedeutet. Das gilt insbesondere für eine bei-
tragspfl ichtige Person, die über ein Einkommen ver-
fügt, das die Bedarfsgrenze der Hilfe zum Lebensun-
terhalt außerhalb von Einrichtungen nach dem 
Zwölften Buch Sozialgesetzbuch – Sozialhilfe – (Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 27. Dezember 2003, BGBl.  I 
S. 3022, 3023), das zuletzt durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 8. Juli 2019 (BGBl.  I S. 1029) geändert wor-
den ist, um nicht mehr als 20 Prozent des maßgeben-
den Regelsatzes übersteigt und kein anderes Vermö-
gen vorhanden ist, das die Zahlung von Beiträgen 
zumutbar macht. Für die Höhe der Verzinsung des so 
gestundeten Betrages gilt Absatz  6 Satz  2 entspre-
chend. Auf die Zinsen kann ganz oder teilweise ver-
zichtet werden, wenn ihre Erhebung nach Lage des 
einzelnen Falls unbillig wäre.

(8) Die nach diesem Gesetz anwendbaren weiterge-
henden Billigkeitsregelungen der Abgabenordnung 
bleiben unberührt.“

3.  In § 13 Absatz 1 wird das Wort „zehn“ durch die Zahl 
„20“ und das Wort „daß“ durch das Wort „dass“ er-
setzt. 

4. § 26 wird wie folgt gefasst:

 „§ 26

 Inkrafttreten, Übergangsvorschrift

  (1) §  11 Absatz  4 und §  25 dieses Gesetzes treten 
einen Tag nach seiner Verkündung, die übrigen Vor-
schriften am 1. Januar 1970 in Kraft.

  (2) § 8a Absatz 6 und 7 ist auch auf bis zum 1. Januar 
2020 bereits abgeschlossene Beitragserhebungsver-
fahren anzuwenden. Dies gilt nicht, soweit die Bei-
träge von den Gemeinden und Gemeindeverbänden 
bereits vereinnahmt wurden.“

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.
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Düsseldorf, den 19. Dezember 2019

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L.S.) Armin  L a s c h e t

Der Minister der Finanzen

Lutz L i e n e n k ä m p e r

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung

Ina S c h a r r e n b a c h 

– GV. NRW. 2019 S. 1029
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Fünftes Gesetz zur Änderung der 
Landeshaushaltsordnung

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Fünftes Gesetz zur Änderung der 
Landeshaushaltsordnung

Vom 19. Dezember 2019

Artikel 1

Die Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 26. April 1999 (GV. NRW. S. 158), die 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Dezember 
2018 (GV. NRW. S.  803) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

1. § 18 wird wie folgt gefasst: 

 „§ 18
 Kreditermächtigungen

  (1) Das Haushaltsgesetz bestimmt, bis zu welcher 
Höhe das Ministerium der Finanzen Kredite aufneh-
men darf 

 1.  zur Deckung von Ausgaben unter den Vorausset-
zungen der §§ 18a und 18b,

 2.  zur Tilgung von im jeweiligen Haushaltsjahr fällig 
werdender Kredite

  a) am Kreditmarkt und

  b)  bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen 
und gebietskörperschaftlichen Zusammen-
schlüssen (öffentlicher Bereich),

 3.  zur Aufrechterhaltung einer ordnungsmäßigen 
Kassenwirtschaft (Kassenverstärkungskredite).

  Soweit die Kassenverstärkungskredite nach Satz  1 
Nummer  3 zurückgezahlt sind, kann die Ermächti-
gung wiederholt in Anspruch genommen werden. 
Kassenverstärkungskredite dürfen nicht später als 
sechs Monate nach Ablauf des Haushaltsjahres, für 
das sie aufgenommen worden sind, fällig werden.

  (2) Die Ermächtigungen nach Absatz 1 Satz 1 Num-
mer  1 gelten bis zum Ende des nächsten Haushalts-
jahres und, wenn das Haushaltsgesetz für das zweit-
nächste Haushaltsjahr nicht rechtzeitig verkündet 
wird, bis zur Verkündung dieses Haushaltsgesetzes. 
Die Ermächtigungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
gelten bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres 
und, wenn das Haushaltsgesetz für das nächste Haus-
haltsjahr nicht rechtzeitig verkündet wird, bis zur 
Verkündung dieses Haushaltsgesetzes.“

2.  Nach § 18 werden die folgenden §§ 18a bis 18h einge-
fügt:

 „§ 18a
 Grundsätze für die Veranschlagung von 
 Kreditaufnahmen zur Deckung von Ausgaben

(1) Der Haushalt ist grundsätzlich ohne Einnahmen 
aus Krediten auszugleichen.

(2) In Ausnahmesituationen im Sinne von § 18b kann 
von Absatz 1 abgewichen werden.

(3) Bei einer von der Normallage abweichenden kon-
junkturellen Entwicklung kann von Absatz 1 abgewi-
chen werden. In diesem Fall sind die Auswirkungen 
auf den Haushalt nach Maßgabe der §§ 18c bis 18g im 
Auf- und Abschwung symmetrisch zu berücksichti-
gen. Die symmetrische Berücksichtigung nach Satz 2 
ist nur vorzunehmen, soweit ein Haushaltsausgleich 
durch Einnahmen aus Krediten nach Satz  1 erfolgt 
oder der Wert des Kreditaufnahmekontos nach § 18f 
nicht dem Wert „Null“ entspricht.

(4) Kreditaufnahmen durch Sondervermögen des 
Landes sind ausgeschlossen. Am 31. Dezember 2010 
bestehende Kreditermächtigungen für bereits einge-
richtete Sondervermögen bleiben hiervon unberührt. 

 § 18b
 Ausnahmesituationen

Im Falle von Naturkatastrophen oder außergewöhnli-
chen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Lan-
des entziehen und die Finanzlage des Landes erheb-
lich beeinträchtigen, ist mit Zustimmung des Landta-
ges ein Haushaltsausgleich durch Einnahmen aus 
Krediten zulässig. Die Kreditaufnahme ist mit einer 
Tilgungsregelung zu verbinden und die Kreditver-
bindlichkeiten sind innerhalb eines angemessenen 
Zeitraums zurückzuführen. 

 § 18c
 Konjunkturkomponente

(1) Die Feststellung der Auswirkungen einer Abwei-
chung von der Normallage auf den Landeshaushalt 
orientiert sich am Verfahren des Stabilitätsrats gemäß 
Artikel 109a Absatz 2 des Grundgesetzes. 

(2) Das Ministerium der Finanzen ermittelt hierzu 
bei der Haushaltsaufstellung (ex ante) und nach 
Haushaltsabschluss (ex post) jeweils eine Konjunk-
turkomponente. 

(3) Das Verfahren zur Ermittlung der Konjunktur-
komponente ist regelmäßig unter Berücksichtigung 
des Standes der Wissenschaft zu überprüfen und fort-
zuentwickeln.

 § 18d
 Ermittlung und Wirkung 
 der Konjunkturkomponente 
 bei der Haushaltsaufstellung
 (Ex-ante-Konjunkturkomponente)

(1) Bei der Haushaltsaufstellung wird grundsätzlich 
die Ex-ante-Konjunkturkomponente anhand der 
Frühjahrsprojektion der Bundesregierung zur ge-
samtwirtschaftlichen Entwicklung berechnet. Die Ex-
ante-Konjunkturkomponente errechnet sich aus dem 
Produkt der gesamtstaatlichen Produktionslücke, der 
Budgetsemielastizität der Ländergesamtheit und dem 
Anteil des Landes an den Steuereinnahmen der Län-
dergesamtheit. Die gesamtstaatliche Produktionslü-
cke wird entsprechend §  5 des Artikel 115-Gesetzes 
vom 10. August 2009 (BGBl. I S. 2702, 2704), das zu-
letzt durch Artikel 245 der Verordnung vom 31. Au-
gust 2015 (BGBl.  I S.  1474) geändert worden ist, in 
Verbindung mit der Artikel 115-Verordnung vom 9. 
Juni 2010 (BGBl. I S. 790) bestimmt.

(2) Die erwarteten Steuereinnahmen werden grund-
sätzlich auf der Grundlage der Frühjahrssteuerschät-
zung des Jahres ermittelt, das dem Jahr des aufzustel-
lenden Haushalts vorangeht. Die Steuereinnahmen 
können auch auf der Grundlage der Herbststeuer-
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schätzung des Jahres ermittelt werden, das dem Jahr 
des aufzustellenden Haushalts vorangeht, wenn sich 
wesentliche Abweichungen zur Frühjahrssteuerschät-
zung ergeben. Die Steuereinnahmen sind auf Grund-
lage derselben gesamtwirtschaftlichen Projektion der 
Bundesregierung zu schätzen, auf der auch die Be-
rechnung der Ex-ante-Konjunkturkomponente be-
ruht. Die Ermittlung nach Satz  2 erfolgt auf der 
Grundlage der Herbstprojektion der Bundesregierung 
zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.

(3) Ist der Wert der ermittelten Ex-ante-Konjunktur-
komponente positiv, sind in dieser Höhe seit 2020 
aufgenommene Kredite zu tilgen. Die Pfl icht entfällt, 
soweit auf dem Kreditaufnahmekonto nach §  18f 
keine Kredite erfasst sind. Ist der Wert der ermittelten 
Ex-ante-Konjunkturkomponente negativ, ist eine 
Aufnahme von Krediten zum Ausgleich des Haushalts 
in Höhe dieses Wertes zulässig. 

 § 18e

 Ermittlung und Wirkung der Konjunktur-
 komponente nach Haushaltsabschluss
 (Ex-post-Konjunkturkomponente)

(1) Nach Ablauf des Haushaltsjahres wird die Ex-
post-Konjunkturkomponente bestimmt. Die Ex-post-
Konjunkturkomponente setzt sich aus der Ex-ante-
Konjunkturkomponente und der Steuerabweichungs-
komponente zusammen.

(2) Die Steuerabweichungskomponente errechnet 
sich als Differenz zwischen den tatsächlichen Steuer-
einnahmen nach Abschluss des Haushaltsjahres und 
den bei der Haushaltsaufstellung erwarteten Steuer-
einnahmen nach §  18d Absatz  2. Die Differenz nach 
Satz 1 ist um die Auswirkungen von Rechtsänderun-
gen auf die Steuereinnahmen, die zum Zeitpunkt der 
Haushaltsaufstellung noch nicht bekannt waren und 
bis zum Ende des abgelaufenen Haushaltsjahrs kas-
senwirksam wurden, zu bereinigen.

(3) Ist der Wert der ermittelten Ex-post-Konjunktur-
komponente positiv, sind in dieser Höhe seit 2020 
aufgenommene Kredite zu tilgen. Die Pfl icht entfällt, 
soweit auf dem Kreditaufnahmekonto nach §  18f 
keine Kredite erfasst sind. Ist der Wert der ermittelten 
Ex-post-Konjunkturkomponente negativ, ist eine 
Aufnahme von Krediten zum Ausgleich des Haushalts 
in Höhe dieses Wertes zulässig. 

 § 18f

 Kreditaufnahmekonto

Die nach Haushaltsabschluss tatsächlich erfolgte 
Kreditaufnahme oder die Tilgung nach § 18a Absatz 3 
Satz  2 und 3 wird auf einem Kreditaufnahmekonto 
erfasst. Konjunkturbedingte Überschüsse sind zur 
Tilgung zu verwenden bis der Wert des Kreditaufnah-
mekontos bei null liegt. Darüberhinausgehende Til-
gungen werden auf dem Kreditaufnahmekonto nicht 
erfasst. Eine Tilgungsverpfl ichtung für vor 2020 auf-
genommene Schulden besteht nicht. Soweit in einer 
erhöhten Kreditaufnahme des Jahres zugleich auch 
Kredite aufgrund einer Ausnahme nach § 18b enthal-
ten sind, sind diese vor Aufnahme in das Kreditauf-
nahmekonto zu bereinigen. Gleiches gilt auch für die 
Tilgungen von nach § 18b aufgenommener Kredite.

 § 18g

 Nachtragshaushaltsgesetze

Bei Nachträgen zum Haushaltsgesetz kann die nach 
§  18d ermittelte zulässige Kreditaufnahme maximal 
um den Betrag erhöht werden, der sich bei der Er-
mittlung der Konjunkturkomponente aus der Diffe-
renz der zuvor zugrunde gelegten erwarteten Wirkung 
der konjunkturellen Entwicklung auf den Haushalt 
und der aktuell erwarteten Wirkung der konjunktu-
rellen Entwicklung auf den Haushalt ergibt. Die Re-
gelungen der §§ 18f und 18h bleiben unberührt.

 § 18h
 Kontrollkonto

(1) Weicht die tatsächliche Kreditaufnahme oder die 
Tilgung von der nach Haushaltsabschluss zulässigen 
Kreditaufnahme oder der erforderlichen Tilgung ab, 
wird diese Abweichung bis zum 30. April des dem 
Haushaltsjahr folgenden Jahres auf einem Kontroll-
konto erfasst. Soweit in einer erhöhten Kreditauf-
nahme des Jahres zugleich auch Kredite aufgrund 
einer Ausnahme nach § 18b enthalten sind, sind diese 
vor Aufnahme in das Kontrollkonto zu bereinigen. 
Gleiches gilt auch für die Tilgungen von nach §  18b 
aufgenommener Kredite.

(2) Bei einem negativen Saldo ist auf einen Ausgleich 
des Kontrollkontos hinzuwirken. Ein negativer Saldo 
des Kontrollkontos, der den Schwellenwert von 5 Pro-
zent der Steuereinnahmen des abgelaufenen Haus-
haltsjahres überschreitet, ist konjunkturgerecht zu-
rückzuführen.“

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.

Düsseldorf, den 19. Dezember 2019

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L.S.) Armin  L a s c h e t

Der Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration

Dr. Joachim  S t a m p

Der Minister der Finanzen

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n 

Die Ministerin für Schule und Bildung

Yvonne G e b a u e r 

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung

Ina  S c h a r r e n b a c h

Der Minister der Justiz

Peter  B i e s e n b a c h

Der Minister für Verkehr

Hendrik  W ü s t 

Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz

Ursula  H e i n e n - E s s e r

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft

Isabel  P f e i f f e r - P o e n s g e n
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Der Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten 
sowie Internationales

Dr. Stephan  H o l t h o f f - P f ö r t n e r 

– GV. NRW. 2019 S. 1030

764

Gesetz
zur Änderung des Präimplantationsdiagnostik-
gesetzes Nordrhein-Westfalen und des Gesetzes 

über den Öffentlichen Gesundheitsdienst 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz zur Änderung
des Präimplantationsdiagnostikgesetzes 
Nordrhein-Westfalen und des Gesetzes 

über den öffentlichen Gesundheitsdienst 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Vom 19. Dezember 2019

Artikel 1
Änderung des Präimplantationsdiagnostikgesetzes 

Nordrhein-Westfalen

Das Präimplantationsdiagnostikgesetz Nordrhein-West-
falen vom 4. Juli 2014 (GV. NRW. S. 381) wird wie folgt 
geändert:

1. § 7 Satz 1 Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

 „4.  Erstellung eines jährlichen Berichts über die Ar-
beit der Präimplantationsdiagnostik-Kommission 
und Vorlage des Berichts bei dem für Gesundheit 
zuständigen Ministerium.“

2. § 11 wird wie folgt gefasst:

  „§ 11
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt sechs Monate nach der Verkündung in 
Kraft.“

Artikel 2
Änderung des Gesetzes über den

öffentlichen Gesundheitsdienst des
Landes Nordrhein-Westfalen

Das Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des 
Landes Nordrhein-Westfalen vom 25. November 1997 
(GV. NRW. S. 430), das zuletzt durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 30. April 2013 (GV. NRW. S. 202) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert:

1.  In § 28 Absatz 5 werden nach dem Wort „Infektions-
schutzgesetz“ die Wörter „vom 20. Juli 2000 (BGBl.  I 
S.  1045), das zuletzt durch Artikel 30 des Gesetzes 
vom 20. November 2019 (BGBl. I 1626) geändert wor-
den ist,“ eingefügt.

2. Dem § 29 wird folgender Absatz 5 angefügt: 

  „(5) Das für das Gesundheitswesen zuständige Minis-
terium kann durch öffentlich-rechtlichen Vertrag oder 
Verwaltungsakt die Durchführung von Absonderungs-
maßnahmen nach §  30 des Infektionsschutzgesetzes 
auf Personen des Privatrechts übertragen (Beleihung), 
wenn keine überwiegenden öffentlichen Interessen 
entgegenstehen. Beliehen werden kann, wer zuverläs-
sig und von betroffenen Wirtschaftskreisen unabhän-
gig ist und gewährleistet, dass die für die Kontrolle 
maßgeblichen Rechtsvorschriften beachtet werden. 
Der Beliehene muss im Hinblick auf seine personelle 
und sachliche Ausstattung, Organisation sowie medi-
zinische und persönliche Betreuung der Betroffenen 
für die Unterbringung geeignet sein.“

Artikel 3
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 19. Dezember 2019

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L.S.) Armin  L a s c h e t

Der Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration

Dr. Joachim  S t a m p 

Der Minister der Finanzen

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

Der Minister für Arbeit,  Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Der Minister der Justiz

Peter  B i e s e n b a c h 

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft

Isabel P f e i f f e r - P o e n s g e n

– GV. NRW. 2019 S. 1032

Gesetz über die Feststellung 
des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-

Westfalen für das Haushaltsjahr 2020 
(Haushaltsgesetz 2020 – HHG 2020)

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz über die Feststellung 
des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen

für das Haushaltsjahr 2020
(Haushaltsgesetz 2020 – HHG 2020)

Vom 19. Dezember 2019

Inhaltsübersicht

Abschnitt 1
Feststellung des Haushaltsplans

§ 1 Feststellung des Haushaltsplans

Abschnitt 2
Besondere Regelungen zu den Einnahmen

§ 2 Kreditmittel

§ 3  Kreditmittel zur Förderung der Stabilität und des 
Wachstums der Wirtschaft

§ 4 Kassenverstärkungskredite

§ 5 (frei)

Abschnitt 3 
Besondere Regelungen zu den Ausgaben 

und Verpfl ichtungsermächtigungen

§ 6 Planstellen und Stellen

§ 6a  Umsetzung des Grundsatzes der Rehabilitation vor 
Versorgung

§ 7 Personalausgaben



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 29 vom 30. Dezember 2019 1033

§ 8  Zusätzliche Ausgaben des Landes und der Kommu-
nen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Un-
terbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern

§ 9  Übertragbarkeit, Behandlung von Ausgaberesten, 
Weitergeltung von Verpfl ichtungsermächtigungen

§ 10  Allgemeine Vorschriften zur Bewirtschaftung von 
Sachausgaben und Verpfl ichtungsermächtigungen – 
Gegenseitige Deckungsfähigkeit

§ 11  Umsetzung von Ausgaben und Verpfl ichtungser-
mächtigungen

§ 12 Ausgleichsabgabe

Abschnitt 4
Besondere Festsetzungen und Bewirtschaftungs-

regelungen für den Haushaltsplan

§ 13  Inanspruchnahme von Verpfl ichtungs-
ermächtigungen

§ 14  Über- und außerplanmäßige Ausgaben und 
 Verpfl ichtungsermächtigungen

§ 15  Veräußerung und Überlassung der Nutzung von 
Vermögensgegenständen

§ 16 Weiterbildungsgesetz

§ 17 (frei)

Abschnitt 5 
Bürgschaften, Garantien, sonstige Gewährleistungen, 

Haftungsfreistellungen

§ 18 Bürgschaften zur Wirtschaftsförderung

§ 19 Bürgschaften für Beteiligungen des Landes

§ 20  Besondere Bürgschaften, Garantien und sonstige 
Gewährleistungen

§ 21 Gewährleistungen

§ 22 Garantien

§ 23 (frei)

Abschnitt 6
Weitere Ermächtigungen

§ 24 Weitere Ermächtigungen – Infl uenza-Pandemie

Abschnitt 7
Haushaltsentwicklung

§ 25  Modernisierung des Haushalts- und Rechnungs-
wesens

Abschnitt 8 
Besondere Regelungen für landesunmittelbare juristische 

Personen des öffentlichen Rechts, Sondervermögen, 
Landesbetriebe und Beteiligungen

§ 26  Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes 
Nordrhein-Westfalen

§ 27  Überlassung der Nutzung von Vermögensgegen-
ständen im Hochschulbereich

Abschnitt 9 
Besondere Regelungen für Zuwendungen und die 

fachbezogene Pauschale

§ 28 Zuwendungen

§ 29 Fachbezogene Pauschale

§ 30  Förderung gemeinnütziger Zwecke durch Glücks-
spieleinnahmen

Abschnitt 10 
Schlussvorschriften

§ 31 Weitergeltung

§ 32 Inkrafttreten

Abschnitt 1

Feststellung des Haushaltsplans

§ 1

Feststellung des Haushaltsplans

Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushaltsplan 
des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 
2020 wird in Einnahmen und Ausgaben auf 80 163 299 
800 Euro festgestellt.

Abschnitt 2

Besondere Regelungen zu den Einnahmen

§ 2

Kreditmittel

(1) Kreditermächtigung

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Kredit-
mittel aufzunehmen

1.  zur Deckung der Ausgaben des Haushaltsplans 2020 
bis zum Höchstbetrag von 0 Euro und

2.  zur Tilgung von im Haushaltsjahr 2020 fällig werden-
den Krediten

 a)  am Kreditmarkt bis zum Höchstbetrag von 
15 025 645 000 Euro und

 b)  beim öffentlichen Bereich bis zum Höchstbetrag 
von 145 491 000 Euro.

Der Zeitpunkt der Kreditaufnahme ist nach der Kassen-
lage, den jeweiligen Kapitalmarktverhältnissen und den 
gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen zu bestimmen. 
Soweit am Ende des Haushaltsjahres 2019 Ermächtigun-
gen zur Aufnahme von Krediten aus früheren Haushalts-
gesetzen aufgrund der Regelungen in §  18 Absatz  4 
Satz  1 der Landeshaushaltsordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 26. April 1999 (GV. NRW. S. 158), 
die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Dezem-
ber 2018 (GV. NRW. S.803) geändert worden ist, verblie-
ben sind, dürfen diese nicht zur Deckung von Ausgaben 
des Haushaltsplans 2020 nach § 2 Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 1 herangezogen werden.

(2) Umfang der Kreditermächtigung

Das Ministerium der Finanzen darf über die Ermächti-
gung nach Absatz 1 hinaus Kredite aufnehmen

1.  zur Anschlussfi nanzierung vorzeitig getilgter Darle-
hen und

2.  zur Anschlussfi nanzierung von im Haushaltsjahr 2019 
aufgenommenen kurzfristigen Krediten, die im Haus-
haltsjahr 2020 fällig werden,

soweit diese über die in Absatz 1 Nummer 2a) ausgewie-
senen Beträge hinausgehen.

(3) Umfang der Kreditermächtigung in besonderen Fällen

Die Kreditermächtigung nach Absatz  1 erhöht sich fer-
ner insoweit, als die Darlehen aus Mitteln des Bundes, 
der Bundesagentur für Arbeit und sonstiger Stellen die 
im Haushaltsplan veranschlagten Beträge überschreiten.

(4) Besondere Kreditgeschäfte

Im Rahmen der Kreditfi nanzierung kann das Ministe-
rium der Finanzen auch ergänzende Vereinbarungen tref-
fen, die der Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie 
der Erzielung günstiger Konditionen und ähnlichen 
Zwecken bei neuen Krediten und bestehenden Schulden 
dienen. Das Vertragsvolumen für das laufende Haus-
haltsjahr darf die Summe von 2 000 000 000 Euro nicht 
überschreiten. Auf diese Grenze werden Verträge nicht 
angerechnet, die Zins- oder Währungsrisiken verringern 
oder ganz ausschließen. Im Rahmen von Vereinbarungen 
nach Satz 1 kann das Ministerium der Finanzen auch Si-
cherheiten stellen sowie entgegennehmen.
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§ 3
Kreditmittel zur Förderung der Stabilität und des 

Wachstums der Wirtschaft

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, für Aus-
gaben nach § 6 Absatz 2 in Verbindung mit § 14 des Ge-
setzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums 
der Wirtschaft vom 8. Juni 1967 (BGBl. I S. 582), das zu-
letzt durch Artikel 267 der Verordnung vom 31.  Au-
gust  2015 (BGBl.  I S.  1474) geändert worden ist, über 
den im §  2 dieses Gesetzes festgesetzten Höchstbetrag 
hinaus weitere Kreditmittel mit einem Erlös bis zum 
Höchstbetrag von 255  000  000  Euro aufzunehmen oder 
entsprechende Einnahmereste zu bilden. Das Ministe-
rium der Finanzen kann ferner zulassen, dass Ausgaben 
nach § 6 Absatz 2 in Verbindung mit § 14 des Gesetzes 
zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der 
Wirtschaft, die bis zum Schluss eines Haushaltsjahres 
nicht geleistet worden sind, als Ausgabereste auf das 
nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

§ 4
Kassenverstärkungskredite

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Kassen-
verstärkungskredite bis zur Höhe von 10 Prozent des in 
§  1 festgestellten Betrages aufzunehmen. Auf diese 
Grenze wird die Aufnahme von Kassenverstärkungskre-
diten zur Stellung von Sicherheiten im Sinne von §  2 
Absatz  4 Satz  4 nicht angerechnet, soweit sie ein Volu-
men von 2  Prozent des in §  1 festgestellten Betrages 
nicht überschreitet.

§ 5
(frei)

Abschnitt 3
Besondere Regelungen zu den Ausgaben 

und Verpfl ichtungsermächtigungen

§ 6
Planstellen und Stellen

(1) Verbindlichkeit von Planstellen und von Stellen für 
Richterinnen und Richter auf Probe

Planstellen und Stellen für Richterinnen und Richter auf 
Probe sind verbindlich. Von der Verbindlichkeit sind 
Stellen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte ausge-
nommen. Im Übrigen können bis zu 10 Prozent der im 
Haushaltsplan ausgebrachten Planstellen einer Besol-
dungsgruppe in Planstellen der nächsthöheren Wertig-
keit derselben Laufbahngruppe umgewandelt werden, 
soweit andere rechtliche Regelungen dem nicht entge-
genstehen. Dies gilt mit der Maßgabe, dass Hebungen in 
die Besoldungsgruppe A 13 Einstiegsamt und Hebungen 
aus der Besoldungsgruppe A 13 Beförderungsamt nicht 
zulässig sind.

(2) Verbindlichkeit von Stellen

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wer-
den in den Erläuterungen abweichend von § 17 Absatz 6 
der Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 26. April 1999 (GV. NRW. S. 158), die 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Dezember 
2018 (GV. NRW. S. 803) geändert worden ist, in Gruppen 
ausgewiesen. Die in den Erläuterungen zu den Titeln der 
Gruppe 428 ausgewiesenen Stellen für Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer sind hinsichtlich ihrer Gesamt-
zahl verbindlich.

(3) Verbindlichkeit von Stellen in ausgegliederten Berei-
chen

Die Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
der Landesbetriebe, Sondervermögen sowie in Global-
haushalten sind hinsichtlich ihrer Gesamtzahl verbind-
lich. Eine Überschreitung ist möglich, soweit dies nicht 
im Haushaltsvollzug zu einer Erhöhung des Zuführungs-
betrages oder Absenkung des Abführungsbetrages ge-
genüber dem im Haushaltsplan ausgewiesenen Betrag 
führt. Durch Mehreinnahmen bedingte zusätzliche Stel-
len sind mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) ein-

zurichten. Der kw-Vermerk wird wirksam, soweit die 
Mehreinnahmen entfallen.

(4) Einrichtung zusätzlicher Planstellen und Stellen

Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können 
zusätzliche Planstellen und Stellen mit dem Vermerk 
„künftig wegfallend“ (kw) eingerichtet werden, soweit 
die Mittel in voller Höhe von Dritten zur Verfügung ge-
stellt werden. Der kw-Vermerk wird wirksam, wenn die 
Kostenerstattung durch Dritte entfällt. Mit Einwilligung 
des Ministeriums der Finanzen und des Haushalts- und 
Finanzausschusses des Landtags können zusätzliche 
Planstellen zur Übernahme geprüfter Beamtenanwärte-
rinnen und Beamtenanwärter sowie Stellen für Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer eingerichtet werden.

(5) Leerstellen

Die Ressorts werden für ihren Geschäftsbereich ermäch-
tigt, Leerstellen einzurichten, soweit Beschäftigte

1. ohne Dienstbezüge beurlaubt,

2.  zu Stellen außerhalb der Landesverwaltung abgeord-
net,

3.  im Rahmen des Pilotprojekts Rotation versetzt wer-
den oder

4.  eine Rente auf Zeit beziehen und ihr Arbeitsverhält-
nis nach § 33 Absatz 2 Satz 5 und 6 des Tarifvertrags 
für den öffentlichen Dienst der Länder vom 12. Okto-
ber 2006, in der Fassung des Änderungstarifvertrages 
Nummer 10 vom 7. November 2017, ruht.

Leerstellen im Sinne von Satz  1 Nummer  3 dürfen nur 
mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen einge-
richtet werden.

(6) Einstellungszusagen

Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen und des 
Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags können 
Einstellungszusagen in Anrechnung auf die nächstjähri-
gen Einstellungsermächtigungen oder Ausbildungsstel-
len erteilt werden.

(7) Umsetzungen

Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können 
in begründeten Einzelfällen abweichend von §  50 Ab-
satz  2 der Landeshaushaltsordnung Planstellen, Stellen 
und Mittel von einer Verwaltung in eine andere umge-
setzt werden. 

(8) Stellenführung

Abweichend von § 17 Absatz 5 Satz 4 der Landeshaus-
haltsordnung können Landesbedienstete auf mehreren 
Planstellen geführt werden.

(9) (frei) 

(10) Beschäftigung schwerbehinderter Menschen

Von den im Haushaltsjahr freiwerdenden Planstellen 
und Stellen sind 171 zur Förderung der Beschäftigung 
von schwerbehinderten und diesen gleichgestellten Men-
schen im Sinne von § 2 Absatz 2 und 3 des Neunten Bu-
ches Sozialgesetzbuch – Rehabilitation und Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen - vom 23. Dezember 2016 
(BGBl. I S. 3234), das zuletzt durch Artikel 5 des Geset-
zes vom 8. Juli 2019 (BGBl.  I S. 1025) geändert worden 
ist, zu verwenden. Soweit die Einstellungsverpfl ichtung 
bis zum Ende des Haushaltsjahres nicht erfolgt ist, wer-
den mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen in 
diesem Umfang Planstellen und Stellen in den im Ge-
schäftsbereich des Ministeriums des Innern zu etatisie-
renden Stellenpool umgesetzt und gegebenenfalls umge-
wandelt. Die 171 Planstellen und Stellen teilen sich wie 
folgt auf die Ressorts auf:

Staatskanzlei: 1
Ministerium des Innern: 40
Ministerium der Justiz: 20
Ministerium für Schule und Bildung: 80
Ministerium für Kultur und Wissenschaft: 1
Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integ-
ration: 1
Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleich-
stellung: 1
Ministerium für Verkehr: 3
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Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz: 3
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales: 1
Ministerium der Finanzen: 19
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung 
und Energie: 1.

(11) Ermächtigung

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, haus-
haltsrechtliche Maßnahmen zu treffen, die sich aus der 
Anpassung an das Tarifvertragsrecht, an das Besol-
dungsrecht oder an andere den Personalhaushalt betref-
fende gesetzliche Bestimmungen ergeben, insbesondere 
Stellenpläne und Stellenübersichten zu ergänzen sowie 
Planstellen und Stellen umzuwandeln und Ausgaben zu 
sperren.

§ 6a
Umsetzung des Grundsatzes der Rehabilitation 

vor Versorgung

(1) Melde- und Aufnahmeverpfl ichtung

Die Ressorts sind verpfl ichtet, dem Landesamt für Fi-
nanzen zeitnah Beamtinnen und Beamte zu melden, bei 
denen durch amtliches Gutachten festgestellt wurde, 
dass sie ihren Dienst im bisherigen Tätigkeitsbereich 
nicht weiter ausüben können, sie aber noch für andere 
Bereiche innerhalb der Landesverwaltung dienstfähig 
sind. Dies gilt nicht, wenn ein anderweitiger Einsatz im 
eigenen Ressort auf Dauer möglich ist. Darüber hinaus 
sind sie verpfl ichtet, dem Landesamt für Finanzen nach 
Satz  1 gemeldete Beamtinnen und Beamte der anderen 
Ressorts zu übernehmen. Die Übernahme der Beamtin-
nen und Beamten erfolgt auf Vorschlag des Landesamtes 
für Finanzen im Benehmen mit dem übernehmenden 
Ressort.

(2) Stellenverteilung

Von den im Haushaltsjahr freien oder freiwerdenden 
Planstellen sind 30 Planstellen für die Übernahme von 
Beamtinnen und Beamten nach Absatz 1 zu verwenden, 
die sich wie folgt auf die Ressorts verteilen:

Staatskanzlei: 1
Ministerium des Innern: 8
Ministerium der Justiz: 4
Ministerium für Schule und Bildung: 5
Ministerium für Kultur und Wissenschaft: 1
Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integ-
ration: 1
Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleich-
stellung: 1
Ministerium für Verkehr: 1
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz: 1
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales: 1
Ministerium der Finanzen: 5
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung 
und Energie: 1.

(3) Erfüllung und Weiterbestehen der Aufnahmever-
pfl ichtung

Die Aufnahmeverpfl ichtung ist erfüllt, wenn die Beamtin 
oder der Beamte zur aufnehmenden Dienststelle mit dem 
Ziel der Versetzung abgeordnet oder versetzt und auf 
einer Planstelle nach Absatz 2 geführt wird. Die Aufnah-
meverpfl ichtung gilt als erfüllt, wenn das Landesamt für 
Finanzen der aufnehmenden Dienststelle nicht Beamtin-
nen und Beamte in der entsprechenden Anzahl vor-
schlägt. Soweit ein Ressort der Verpfl ichtung zur Über-
nahme nicht bis zum Ende des Haushaltsjahres nach-
kommt, bleibt diese in den folgenden Haushaltsjahren 
unbeschadet neu entstehender Verpfl ichtungen bestehen. 

(4) Einrichtung und Umwandlung von Planstellen im 
Haushaltsvollzug

Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können 
zugunsten des abgebenden Ressorts bis zu 30 Planstellen 
mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) zusätzlich 
eingerichtet werden

1.  für den Fall einer Vermittlung an einen anderen 
Dienstherren oder

2.  für den Fall einer mehrjährigen Abordnung innerhalb 
der Landesverwaltung zum Zweck der Erprobung 
oder Qualifi zierung für eine anderweitige Verwen-
dung.

Im Rahmen der Übernahme auf eine Planstelle nach Ab-
satz 2 kann diese mit Einwilligung des Ministeriums der 
Finanzen entsprechend der zur Stellenführung erforder-
lichen Besoldungsgruppe und Amtsbezeichnung (§  17 
Absatz 5 Satz 1 Landeshaushaltsordnung) umgewandelt 
werden. Im Fall der Umwandlung ist die Planstelle mit 
einem Rückumwandlungsvermerk („ku mit Freiwerden 
dieser Planstelle“) zu versehen.

(5) Unterrichtung des Landtags

Das Ministerium der Finanzen unterrichtet den Haus-
halts- und Finanzausschuss des Landtags zum 31. März 
des Folgejahres über die in den Ressorts im Vorjahr er-
folgte Projektumsetzung.

§ 7
Personalausgaben

(1) Deckungsfähigkeiten

Die Ausgaben der Gruppen 422, 427 und 428 sind inner-
halb der einzelnen Kapitel einschließlich der Titelgrup-
pen – mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen 
auch kapitelübergreifend innerhalb des Einzelplans – 
gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben der Gruppen 
441 und 446 sind innerhalb des Einzelplans gegenseitig 
deckungsfähig. Die Ausgaben der Gruppen 412 und 443, 
der Obergruppe 45, der Obergruppen 51 bis 54 (ohne 
Gruppen 529 und 531) und der Obergruppe 81 dürfen bis 
zur Höhe der Einsparungen bei Ausgaben der Gruppen 
422, 427 und 428 innerhalb desselben Kapitels über-
schritten werden.

(2) Verstärkungen

In den einzelnen Kapiteln fl ießen die Einnahmen aus

Zuschüssen für die berufl iche Eingliederung schwerbe-
hinderter Menschen sowie aus Minderleistungsausglei-
chen bei der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen 
und

Zuweisungen im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeits-
beschaffung

den Ausgaben bei Titeln der Gruppen 422, 427 oder 428 
zu. Die Einnahmen aus dem Rahmenvertrag zur Perso-
nalbereitstellung mit der Deutschen Telekom AG – Vi-
vento – (Einzelplan 20 Kapitel 20 020 Titel 282 10) dür-
fen zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausga-
ben bei Titeln der Obergruppe 42 sowie der Ansätze für 
Zuschüsse an Landesbetriebe herangezogen werden.

§ 8
Zusätzliche Ausgaben des Landes und der Kommunen

im Zusammenhang mit der Aufnahme und 
Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Haushalts- und Finanzausschusses des 
Landtags in die Leistung von zusätzlichen Ausgaben zur 
Entlastung der Kommunen im Zusammenhang mit der 
Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und 
Asylbewerbern einzuwilligen, wenn und soweit hierfür 
zusätzliche Finanzhilfen des Bundes zweckgebunden zur 
Verfügung gestellt werden, die bei den Haushaltsansät-
zen noch nicht berücksichtigt sind. Entsprechendes gilt 
bei der Bereitstellung von zusätzlichen Finanzhilfen des 
Bundes für Belastungen, die vom Land zu tragen sind. 
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, die für 
die Verausgabung der Bundesmittel erforderlichen Haus-
haltstitel, sofern diese noch nicht vorhanden sind, einzu-
richten.

§ 9
Übertragbarkeit, Behandlung von Ausgaberesten, 
Weitergeltung von Verpfl ichtungsermächtigungen

(1) Übertragbarkeit bei Personalausgabenbudgetierung

Die Ausgaben der Gruppen 422, 427 und 428 sind über-
tragbar. In Höhe von 50 Prozent der nach Inanspruch-
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nahme der Deckungsfähigkeiten verbleibenden Minder-
ausgaben einschließlich der Verstärkungen für Besol-
dungs- und Tariferhöhungen können Ausgabereste 
gebildet werden.

(2) Übertragbarkeit bei Haushaltsfl exibilisierung

Soweit außerhalb der Gesamtausgabenbudgetierung 
nach § 25 Absatz 2 und 4 Ausgaben der Hauptgruppe 5 
durch Haushaltsvermerk für übertragbar erklärt wur-
den, können in Höhe von 50 Prozent der nach Inan-
spruchnahme der Deckungsfähigkeiten verbleibenden 
Minderausgaben Ausgabereste gebildet werden. Der hier 
bestimmte Prozentsatz zur Höhe der Bildung von Ausga-
beresten geht entgegenstehenden Haushaltsvermerken 
vor (Konkurrenzregel). 

(3) Weitergeltung von Verpfl ichtungsermächtigungen bei 
Miet- und Bauausgabenbudgetierung

Die in den Einzelplänen zur Umsetzung der Miet- und 
Bauausgabenbudgetierung veranschlagten oder nach 
§ 11 Absatz 3 in die Einzelpläne umgesetzten Verpfl ich-
tungsermächtigungen gelten abweichend von §  45 Ab-
satz  1 Satz  2 der Landeshaushaltsordnung fort, soweit 
sie nicht in Anspruch genommen worden sind. Die Inan-
spruchnahme nicht ausgeschöpfter Verpfl ichtungser-
mächtigungen bedarf der Einwilligung des Ministeriums 
der Finanzen.

§ 10
Allgemeine Vorschriften zur Bewirtschaftung 

von Sachausgaben und Verpfl ichtungsermächtigungen – 
Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen sind in-
nerhalb der einzelnen Kapitel die veranschlagten Ausga-
ben aller Titel der Gruppen 511 bis 527 und 546 sowie 
547 der sächlichen Verwaltungsausgaben gegenseitig de-
ckungsfähig. Die in den Einzelplänen zur Umsetzung der 
Mietausgabenbudgetierung bei den Titeln 518 01 und 
518 04 veranschlagten oder nach §  11 Absatz  3 in die 
Einzelpläne umgesetzten Verpfl ichtungsermächtigungen 
sind innerhalb des jeweiligen Kapitels gegenseitig de-
ckungsfähig.

§ 11
Umsetzung von Ausgaben und 
Verpfl ichtungsermächtigungen

(1) Strukturhilfegesetz

Soweit der Bund einzelne Maßnahmen von der Förde-
rung ausschließt oder vom Bund genehmigte Projekte 
nicht realisiert werden, kann das Ministerium der Finan-
zen auf Grund des Strukturhilfegesetzes vom 20. Dezem-
ber 1988 (BGBl.  I S. 2358) veranschlagte Ausgaben und 
Verpfl ichtungsermächtigungen für andere förderungsfä-
hige Zwecke umsetzen. Gemäß §  38 Absatz  1 der Lan-
deshaushaltsordnung wird zugelassen, dass Bewilligun-
gen für Strukturhilfemaßnahmen mit Fälligkeiten in 
künftigen Haushaltsjahren aus den übertragenen Ausga-
beresten ausgesprochen werden.

(2) Erwerb bebauter oder zu bebauender Immobilien

Das Ministerium der Finanzen wird für den Fall der De-
ckung des Raumbedarfs des Landes durch Erwerbsmaß-
nahmen von Bauträgern oder sonstigen Investoren, 
durch Immobilienleasing oder durch Mietkauf ermäch-
tigt, im Einvernehmen mit dem für Bauen zuständigen 
Ministerium Ausgaben und Verpfl ichtungsermächtigun-
gen, die für Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 
(Teilbeträge) in der Hauptgruppe 7 oder der Gruppe 891 
veranschlagt sind, zu einem von ihm einzurichtenden 
Titel der Gruppe 518 – bei Hochschulen im Sinne von § 1 
Absatz 2 des Hochschulgesetzes vom 16. September 2014 
(GV. NRW. S. 547), das zuletzt durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 17. Oktober 2017 (GV. NRW. S.  806) geändert 
worden ist, sowie Globalhaushalten im Bereich des Ein-
zelplans 06 Titel 685 10 und 894 30 – oder 821 im selben 
Kapitel umzusetzen. Dasselbe gilt für eine Umsetzung 
der bei Kapitel 20  020 Titel 821  70 veranschlagten Ver-
pfl ichtungsermächtigungen zu einem im jeweiligen Ein-
zelplan ausgebrachten Titel der Hauptgruppe 7 oder 
Gruppe 891 für Generalübernehmer-/Generalunterneh-
mermaßnahmen oder der Gruppe 518 – bei Hochschulen 

im Sinne von § 1 Absatz 2 des Hochschulgesetzes sowie 
Globalhaushalten im Bereich des Einzelplans 06 Titel 
685 10 und 894 30 – oder 821 für die in Satz 1 genannten 
Erwerbsmaßnahmen.

(3) Neue Miet- und Baumaßnahmen 

Zur Realisierung neuer Miet- und Baumaßnahmen im 
Rahmen der Miet- und Bauausgabenbudgetierung zur 
Deckung des Raumbedarfs des Landes wird zugelassen, 
dass

1.  das Ministerium der Finanzen die bei Kapitel 20 020 
Titelgruppe 75 veranschlagten Ausgaben und Ver-
pfl ichtungsermächtigungen zu einem im jeweiligen 
Einzelplan ausgebrachten oder dort von ihm noch 
einzurichtenden Titel umsetzt; für den Fall, dass Aus-
gaben und Verpfl ichtungsermächtigungen im Einzel-
plan nicht in Anspruch genommen werden, können 
diese aus dem Einzelplan in das Kapitel 20 020 Titel-
gruppe 75 umgesetzt werden,

2.  die in den Einzelplänen veranschlagten oder nach 
Nummer 1 umgesetzten Ausgaben und Verpfl ichtungs-
ermächtigungen im Benehmen mit dem Ministerium 
der Finanzen in dem jeweiligen Einzelplan innerhalb 
eines Kapitels sowie von einem Kapitel in ein anderes 
und – insoweit abweichend von § 25 Absatz 3 – inner-
halb einer Budgeteinheit sowie von einer Budgetein-
heit in eine andere zu einem vorhandenen oder noch 
einzurichtenden Titel umgesetzt werden können.

Die Ermächtigungen nach Satz 1 beziehen sich

1.  allgemein auf Titel der Gruppen 518 und 546, die Titel 
der Hauptgruppe 7 sowie die Titel der Gruppen 821, 
823 und 891,

2.  entsprechend für Hochschulen im Sinne von § 1 Ab-
satz  2 Hochschulgesetz und Globalhaushalte im Be-
reich des Einzelplans 06 auf die Titel 685 10, 685 57 
und die Titel der Gruppe 894 sowie

3.  entsprechend bei Schulen im Sinne von §  124 Ab-
satz 4 des Schulgesetzes NRW vom 15. Februar 2005 
(GV. NRW. S. 102), das zuletzt durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S.  404) geändert 
worden ist, im Bereich des Einzelplans 05 auf Titel 
der Gruppe 685.

Bei der Inanspruchnahme von veranschlagten oder nach 
Satz  1 umgesetzten Verpfl ichtungsermächtigungen sind 
mit der Maßgabe der Einhaltung des Gesamtvolumens 
Abweichungen von den ursprünglich vorgesehenen Fäl-
ligkeiten zulässig. Außerhalb der Miet- und Bauausga-
benbudgetierung gilt Satz 3 entsprechend für Verpfl ich-
tungsermächtigungen der Gruppe 518; die Umsetzungs-
möglichkeit nach Satz  1 Nummer  1 gilt auch in diesen 
Fällen.

(4) Öffentlich Private Partnerschaften

Das Ministerium der Finanzen wird zur Durchführung 
von Öffentlich Privaten Partnerschaften ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem jeweiligen Ressort Ausgaben und 
Verpfl ichtungsermächtigungen zu einem von ihm einzu-
richtenden Titel der Gruppe 546 oder 823 im selben Ka-
pitel umzusetzen. Bei der Inanspruchnahme der nach 
Satz  1 umgesetzten Verpfl ichtungsermächtigungen sind 
mit der Maßgabe der Einhaltung des Gesamtvolumens 
Abweichungen von den ursprünglich vorgesehenen Fäl-
ligkeiten zulässig.

(5) Konzentration der Förderprogramme bei der NRW.
BANK

Das Ministerium der Finanzen wird zur Übertragung der 
fi nanziellen Abwicklung beziehungsweise Durchführung 
von Förderprogrammen auf die NRW.BANK ermächtigt, 
im Einvernehmen mit dem jeweiligen Ressort Ausgaben 
und Verpfl ichtungsermächtigungen zu einem von ihm 
einzurichtenden Festtitel 546  05 im selben Einzelplan 
umzusetzen.

§ 12
Ausgleichsabgabe

In den einzelnen Kapiteln fl ießen die Einnahmen aus den 
von den Integrationsämtern für die Einrichtung behin-
dertengerechter Arbeitsplätze aus Mitteln der Aus-
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gleichsabgabe gezahlten Zuschüssen den Titeln der 
Hauptgruppen 5, 7 und 8 zu.

Abschnitt 4
Besondere Festsetzungen und Bewirtschaftungs-

regelungen für den Haushaltsplan

§ 13
Inanspruchnahme von Verpfl ichtungsermächtigungen

Beträgt die veranschlagte Verpfl ichtungsermächtigung 
5 000 000 Euro und mehr, bedarf jede Inanspruchnahme 
der Einwilligung des Ministeriums der Finanzen. Für 
Verpfl ichtungsermächtigungen, die zur Umsetzung der 
Miet- und Bauausgabenbudgetierung veranschlagt wer-
den, gilt dies nur, wenn eine einzelne Inanspruchnahme 
der veranschlagten Verpfl ichtungsermächtigung den Be-
trag von 5 000 000 Euro erreicht oder überschreitet.

§ 14
Über- und außerplanmäßige Ausgaben und 

Verpfl ichtungsermächtigungen

Der gemäß §  37 Absatz  1 Satz  2 der Landeshaushalts-
ordnung zu bestimmende Betrag wird auf 
5  000  000  Euro festgesetzt, für Verpfl ichtungsermächti-
gungen gemäß §  38 Absatz  1 Satz  2 in Verbindung mit 
§  37 Absatz  1 Satz  2 der Landeshaushaltsordnung als 
Jahresbetrag im Sinne von § 16 der Landeshaushaltsord-
nung. Für Verpfl ichtungsermächtigungen ist maßgeblich, 
dass der jeweilige voraussichtlich kassenwirksame Jah-
resbetrag in keinem Jahr den Betrag von 5 000 000 Euro 
überschreitet.

§ 15
Veräußerung und Überlassung der Nutzung 

von Vermögensgegenständen

(1) Wasserstraßen

Die für den Ausbau von Wasserstraßen des westdeut-
schen Kanalnetzes des Bundes und der Weststrecke des 
Mittellandkanals benötigten Grundstücke sind auf 
Grund der zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und dem Land Nordrhein-Westfalen getroffenen Regie-
rungsabkommen dem Bund unentgeltlich zur Verfügung 
zu stellen.

(2) Software

Gemäß §  63 Absatz  3 Satz  2 der Landeshaushaltsord-
nung wird zugelassen, dass vom Land entwickelte oder 
in dessen Auftrag erstellte ADV-Betriebs- und Anwen-
derprogramme (Software) unentgeltlich an juristische 
Personen des öffentlichen Rechts abgegeben werden, so-
weit Gegenseitigkeit besteht, oder unter der GNU Gene-
ral Public License (GNU GPL) veröffentlicht wird. Ver-
tragliche Sondervereinbarungen im Rahmen einer Ver-
bundentwicklung bleiben hiervon unberührt.

(3) Grundstücke

Mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses 
des Landtags dürfen Grundstücke

1.  direkt und ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren 
auf der Grundlage einer gutachterlichen Wertermitt-
lung 

 a)  an Gemeinden und Gemeindeverbände oder mehr-
heitlich kommunale Gesellschaften für die Erfül-
lung kommunaler Zwecke oder für die Errichtung 
von öffentlich gefördertem Wohnraum im Sinne 
des Gesetzes zur Förderung und Nutzung von 
Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen 
(WFNG NRW) vom 8. Dezember 2009 (GV. NRW. 
S. 772), in der jeweils geltenden Fassung, oder 

 b)  an Studierendenwerke (Anstalten öffentlichen 
Rechts) für deren gesetzlich festgelegte Zwecke, 
insbesondere für die Errichtung von studentischem 
Wohnraum, 
oder

2. im öffentlichen Ausschreibungsverfahren

 a)  unter Beschränkung auf Bieter, die sich vertraglich 
zur Realisierung städtebaulich oder wohnungspo-

litisch förderungswürdiger Vorhaben verpfl ichten, 
oder

 b)  mit der Aufl age, dass in angemessenem Umfang öf-
fentlich geförderter Wohnraum errichtet wird,

veräußert werden.

(3a) Grundstücke für die Aufnahme und Unterbringung 
von Flüchtlingen und Asylbewerbern 

Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit § 64 Ab-
satz  4 der Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, 
dass Grundstücke des Landes direkt und ohne öffentli-
ches Ausschreibungsverfahren auf der Grundlage einer 
gutachterlichen Wertermittlung an Gemeinden und Ge-
meindeverbände oder mehrheitlich kommunale Gesell-
schaften für die Aufnahme und Unterbringung von 
Flüchtlingen und Asylbewerbern veräußert werden dür-
fen oder ein Erbbaurecht bestellt werden darf. Dies gilt 
abweichend von § 63 Absatz 2 Landeshaushaltsordnung 
auch dann, wenn die Veräußerung Bestandteil einer Part-
nerschaft von Land und Erwerber zur Erfüllung ihrer je-
weiligen Aufgaben ist. An dem Veräußerungs- und Reali-
sierungsprozess können auch Dritte beteiligt werden. 
Der Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags ist 
unverzüglich von der Veräußerung oder Erbbaurechtsbe-
stellung zu unterrichten.

(4) Kantinen bei Behörden, Einrichtungen und Betrie-
ben des Landes

Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 der Landes-
haushaltsordnung wird zugelassen, dass Vermögensge-
genstände des Landes, insbesondere Räume, Energie und 
Einrichtungsgegenstände, zum Betrieb einer Kantine bei 
Behörden, Einrichtungen und Landesbetrieben durch 
eine Pächterin oder einen Pächter unentgeltlich oder 
verbilligt überlassen werden können, soweit dies im In-
teresse einer kostengünstigen Mitarbeiterverpfl egung 
unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Leistungs-
fähigkeit der Pächterin oder des Pächters geboten ist.

(5) Verwaltungsdaten

Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 der Landes-
haushaltsordnung wird zugelassen, dass Daten des Lan-
des unentgeltlich bereitgestellt und überlassen werden 
können, soweit dem nicht andere gesetzliche Regelungen 
entgegenstehen.

(6) Einzelfälle 

Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit § 64 der 
Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, dass

1.  die nachfolgend aufgeführten Grundstücke direkt und 
ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren auf der 
Grundlage einer gutachterlichen Wertermittlung ver-
äußert werden dürfen:

 a) - frei – 

 b) - frei -

 c) - frei -

 d) - frei -

 e) - frei -

 f)  Grundstück in Bad Driburg, Gemarkung Driburg, 
Flur 24, Flurstücke 2596 und 2654 mit einer Größe 
von zusammen 54 378 Quadratmetern an die Stadt 
Bad Driburg,

 g)  Grundstücke in der Stadt Köln, Gemarkung Ron-
dorf, Flur 51, Flurstücke 30/1, 31/7, 31/8, 31/9, 
31/11, 31/12, 32/3, 32/4, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 
56/1, 57/1, 57/4, 560, 561, 799, 817, 819, 820, 
821/818, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 
1143, 1158, 1160, 1161, 1365, 1366, 1367, 1368, 1373, 
1374, 1375, 1376, 1377, 1381, 1658, 1659, 1756, 1757, 
1798, 1799, 1804, 1805, 1826, 1827, 1829, 1830, 1831, 
2443/32, 2444/52, 3450/30, 4611/30, 4844/30, 
4845/30, 4876/30, 4957/86, 5279/52, 5493/55, 
5762/52, 6108/55, 7000/86, 7004/86 mit einer 
Größe von insgesamt 86 871 Quadratmetern an die 
Stadt Köln mit Einwilligung des Ministeriums der 
Finanzen,

2.  an den nachfolgend aufgeführten Grundstücken di-
rekt und ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 29 vom 30. Dezember 20191038

auf der Grundlage einer gutachterlichen Wertermitt-
lung ein Erbbaurecht bestellt werden darf:

 a)  Teilfl äche des Grundstücks in der Stadt Aachen, 
Gemarkung Laurensberg, Flur 25, Flurstück 459 
mit einer Größe von circa 1 400 Quadratmetern,

 b)  Teilfl äche des Grundstücks in der Stadt Bochum, 
Gemarkung Querenburg, Flur 14, Flurstück 62, mit 
einer Größe von insgesamt circa 13 660 Quadrat-
metern zugunsten der Fraunhofer-Gesellschaft zur 
Förderung an der angewandten Forschung e. V., 

 c)  Teilfl ächen der Grundstücke in der Stadt Bielefeld, 
Gemarkung Bielefeld, Flur 39, Flurstücke 214, 223, 
224, 225 und 246 mit einer Größe von circa 95 710 
Quadratmetern zugunsten der Universität Biele-
feld KöR,

3.  die nachfolgend aufgeführten Grundstücke direkt und 
ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren auf der 
Grundlage einer gutachterlichen Wertermittlung 
wahlweise veräußert oder Erbbaurechte daran bestellt 
werden dürfen:

 a)  Teilfl äche des Grundstücks in der Gemeinde Dort-
mund, Gemarkung Barup, Flur 6, Flurstücke 746 
und 747 sowie Teile der Flurstücke 748 und 749 
mit einer Größe von insgesamt circa 3 400 Quad-
ratmetern,

 b)  Teilfl äche des Grundstücks in der Gemeinde Bonn, 
Gemarkung Endenich, Flur 2, Flurstück 2748 mit 
einer Größe von circa 3 200 Quadratmetern,

4.  die nachfolgend aufgeführten Grundstücke mit Ein-
willigung des Ministeriums der Finanzen direkt und 
ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren auf der 
Grundlage einer gutachterlichen Wertermittlung 
wahlweise veräußert oder Erbbaurechte daran bestellt 
werden dürfen:

 a) - frei -

 b) - frei -

 c)  Grundstück in der Stadt Münster, Gemarkung 
Münster, Flur 38, Flurstück 326 mit einer Größe 
von 2 695 Quadratmetern an das Universitätsklini-
kum Münster AöR,

 d) - frei -

 e)  Grundstück in der Stadt Münster, Gemarkung 
Münster, Flur 37, Flurstück 499 mit einer Größe 
von 1 907 Quadratmetern an das Universitätsklini-
kum Münster AöR,

5.   die Grundstücke in Münster, Gemarkung Münster, 
Flur 59, Flurstücke 31 und 32 und Flur 62, Flurstück 
480 mit einer Gesamtfl äche von circa 119 000 Quad-
ratmetern direkt und ohne öffentliches Ausschrei-
bungsverfahren veräußert werden dürfen, soweit im 
Gegenzug die zur Realisierung von artenschutzrecht-
lichen Ausgleichsfl ächen im Rahmen der Errichtung 
der Justizvollzugsanstalt Münster benötigten Grund-
stücke vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Lan-
des Nordrhein-Westfalen erworben werden.

(7) Grundstücke und Gebäude

Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 der Landes-
haushaltsordnung wird zugelassen, dass Grundstücke 
und Gebäude des Landes mietzinsfrei an Kommunen für 
die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und 
Asylbewerbern überlassen werden können. Der Zeitraum 
der Überlassung endet, wenn die Überlassung von 
Grundstück und Gebäude für die Zwecke nach Satz  1 
nicht mehr erforderlich ist. Die Kommunen haben bei 
der Beendigung von entsprechenden Nutzungen auf-
grund eines geringeren Bedarfs prioritär die Nutzungen 
bei Liegenschaften des Landes (BLB NRW) zu beenden.

(8) Abgabe von Landeslizenzen im Rahmen des Klima-
schutzes

Gemäß §  63 Absatz  3 Satz  2 der Landeshaushaltsord-
nung wird zugelassen, dass an Gemeinden und Gemein-
deverbände die vom Land beschafften „Landeslizenzen 
im Rahmen des Klimaschutzes für Software zur Ermitt-
lung von CO2-Bilanzen und der sich daraus ergebenden 
Szenarien zur Ableitung klimaschonender Maßnahmen“ 
unentgeltlich abgegeben werden können.

§ 16
Weiterbildungsgesetz

(1) Durchschnittsbeträge für Unterrichtsstunden

Gemäß § 13 Absatz 3 des Weiterbildungsgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.  April 2000 (GV. 
NRW. S. 390), das zuletzt durch Artikel 23 des Gesetzes 
vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) geändert worden 
ist, werden folgende Durchschnittsbeträge festgesetzt:

für eine pädagogisch hauptamtlich oder hauptberufl ich 
besetzte Stelle 51 130 Euro,

für eine gemäß der Verordnung über die Prüfungen zum 
nachträglichen Erwerb schulischer Abschlüsse der Se-
kundarstufe I an Einrichtungen der Weiterbildung vom 
13. September 1984 (GV. NRW. S. 575), die zuletzt durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 27. Juli 2015 (GV. NRW. 
S.  547, ber. S.  550) geändert worden ist, hauptamtlich 
oder hauptberufl ich durchgeführte Unterrichtsstunde 
66,50 Euro und nebenamtlich beziehungsweise nebenbe-
rufl ich durchgeführte Unterrichtsstunde 23 Euro und

3. für eine sonstige im Pfl ichtangebot durchgeführte Un-
terrichtsstunde 19,20 Euro.

(2) Durchschnittsbetrag für den Teilnehmertag

Gemäß § 16 Absatz 4 Satz 2 des Weiterbildungsgesetzes 
wird der Durchschnittsbetrag für den Teilnehmertag auf 
25 Euro festgesetzt.

(3) Höchstförderbeträge

Der Gesamtbetrag der gemäß § 13 Absatz 4 des Weiter-
bildungsgesetzes im Jahr 1999 der Volkshochschule ge-
zahlten Landesmittel beziehungsweise des gemäß §  16 
Absatz 5 des Weiterbildungsgesetzes für die Einrichtung 
möglichen Höchstförderbetrags umfasst den gemäß § 12 
Absatz 3 des Haushaltsgesetzes 2002 vom 19. Dezember 
2001 (GV. NRW. S.  876) möglichen Höchstförderbetrag. 
Bei Zusammenschlüssen und vergleichbaren Kooperatio-
nen von Einrichtungen werden die jeweiligen Höchstför-
derbeträge zusammengefasst.

§ 17
(frei)

Abschnitt 5
Bürgschaften, Garantien, sonstige Gewährleistungen, 

Haftungsfreistellungen

§ 18
Bürgschaften zur Wirtschaftsförderung

(1) Ermächtigung

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Bürg-
schaften für Kredite an die Wirtschaft und die freien Be-
rufe sowie die Land- und Forstwirtschaft bis zu 900 000 
000 Euro zu übernehmen.

(2) Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses 
des Landtags

Zur Übernahme von Bürgschaften auf Grund der Er-
mächtigung in Absatz  1 bedarf es der Einwilligung des 
Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags; sie gilt 
für Ausfallbürgschaften im Rahmen der vom Haushalts- 
und Finanzausschuss des Landtags gebilligten Bürg-
schaftsrichtlinien des Landes Nordrhein-Westfalen für 
die Wirtschaft und die freien Berufe sowie die Land- und 
Forstwirtschaft, Runderlass des Finanzministers vom 
11. August 1988 (MBl. NRW. S. 1314), in der jeweils gel-
tenden Fassung, als allgemein erteilt. Der Haushalts- 
und Finanzausschuss des Landtags ist zu informieren, 
wenn die Ablehnung eines Bürgschaftsantrags von über 
2 500 000 Euro beabsichtigt ist.

(3) Übernahme von Bürgschaften

Die Bürgschaften gemäß Absatz 1 dürfen nur für Kredite 
übernommen werden, deren Rückzahlung durch den 
Schuldner bei normalem wirtschaftlichem Ablauf inner-
halb der für den einzelnen Kredit vereinbarten Zah-
lungstermine erwartet werden kann. Das Ministerium 
der Finanzen kann davon Ausnahmen zulassen, insbe-
sondere zur Erhaltung von Arbeitsplätzen oder zur Stüt-
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zung gewerblicher Unternehmen in strukturschwachen 
Gebieten. Der Haushalts- und Finanzausschuss des 
Landtags ist darüber unverzüglich zu unterrichten.

§ 19
Bürgschaften für Beteiligungen des Landes

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Zu-
sammenhang mit der Finanzierung von Unternehmen, an 
denen das Land mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist, 
und mit der Veräußerung von unmittelbaren oder mittel-
baren Beteiligungen des Landes Bürgschaften, Garantien 
und sonstige Gewährleistungen bis zu einer Gesamthöhe 
von 1 650 000 000 Euro zu übernehmen. Der vom Land 
verbürgte Anteil an einer Finanzierung darf nicht höher 
sein als der unmittelbare oder mittelbare prozentuale 
Anteil der Beteiligung.

§ 20
Besondere Bürgschaften, Garantien und 

sonstige Gewährleistungen

(1) Förderung des Sportstättenbaus

Das für Sport zuständige Ministerium wird ermächtigt, 
im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen zur 
Förderung des Sportstättenbaus in Nordrhein-Westfalen 
Bürgschaften und Gewährleistungen zugunsten der 
NRW.BANK für Darlehen an gemeinnützige Sportver-
eine und -verbände bis zu einer Gesamthöhe von 
45 000 000 Euro je Haushaltsjahr zu übernehmen.

(2) (frei)

(3) Bürgschaftsbank Nordrhein-Westfalen

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Ge-
währleistungen und Rückbürgschaften zugunsten der 
Bürgschaftsbank Nordrhein-Westfalen GmbH – Kredit-
garantiegemeinschaft -, Neuss, bis zu 100 000 000 Euro 
zu übernehmen.

(4) Wohnungsbauförderung durch die NRW.BANK

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Bürg-
schaften zugunsten der NRW.BANK für Darlehen zur 
Wohnungsbauförderung bis zur Höhe von 5  000  000 
Euro, zur Förderung von Eigentumsmaßnahmen im Woh-
nungsbau und zur Gründung von Wohnungsbaugenos-
senschaften Bürgschaften bis zur Höhe von 210 000 000 
Euro zu übernehmen.

(5) Kooperative Baulandentwicklung

Das für Bauen zuständige Ministerium wird ermächtigt, 
im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen 
Bürgschaften zu Gunsten der NRW.BANK für Darlehen 
an die NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH, 
Düsseldorf, zur Vorfi nanzierung von Grunderwerb und 
Grundstücksentwicklungsmaßnahmen im Treuhandauf-
trag von Kommunen zur Gewinnung von Grundstücken 
mit dem Ziel der Verstärkung des geförderten Wohnungs-
baus bis zur Höhe von 200 000 000 Euro zu übernehmen.

(6) Medizinische Fakultät OWL an der Universität Bie-
lefeld

Das für den Hochschulbau zuständige Ministerium wird 
ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium der 
Finanzen zur Förderung des Aufbaus einer neuen Medi-
zinischen Fakultät OWL in Bielefeld Bürgschaften und 
Gewährleistungen für Darlehen an die Universität Biele-
feld bis zu einer Gesamthöhe von insgesamt 512 000 000 
Euro zu übernehmen. 

Weiterhin wird das für den Hochschulbau zuständige 
Ministerium ermächtigt, sich im Einvernehmen mit dem 
Ministerium der Finanzen gegenüber der Universität 
Bielefeld zu verpfl ichten, dieser einen im Fall des Ver-
kaufs der Gebäude auf den Grundstücken in der Stadt 
Bielefeld, Gemarkung Bielefeld, Flur 39, Flurstücke 214, 
223, 224, 225 und 246, an den Bau- und Liegenschaftsbe-
trieb des Landes Nordrhein-Westfalen entstehenden Dif-
ferenzbetrag zwischen dem Kaufpreis und der zum Zeit-
punkt der Veräußerung bestehenden Restdarlehens-
summe des für die Anschaffung und Errichtung dieser 
Gebäude aufgenommenen Darlehens bis zu einer Ge-
samthöhe von insgesamt 465 000 000 Euro zu erstatten.

§ 21

Gewährleistungen

(1) Atomrechtliche Deckungsvorsorge

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Ge-
währleistungsverpfl ichtungen des Landes nach § 14 Ab-
satz  2 Atomgesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 15. Juli 1985 (BGBl. I S. 1565), das zuletzt durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2018 (BGBl. I S. 1122) 
geändert worden ist, sowie nach § 3 Absatz 1 und § 4 Ab-
satz  1 bis 6 Atomrechtliche Deckungsvorsorge-Verord-
nung vom 25. Januar 1977 (BGBl.  I S.  220), die zuletzt 
durch Artikel 13 der Verordnung vom 29. November 2018 
(BGBl. I S. 2034) geändert worden ist, 

1.  zugunsten der Forschungszentrum Jülich GmbH, Jü-
lich, bis höchstens zu einem Betrag von 25  000  000 
Euro und zugunsten der JEN Jülicher Entsorgungsge-
sellschaft für Nuklearanlagen mbH, Jülich, bis höchs-
tens zu einem Betrag von 45  000  000 Euro zu über-
nehmen und

2.  zugunsten der Hochschulen im Sinne von § 1 Absatz 2 
Hochschulgesetz bis höchstens zu einem Betrag von 
insgesamt 225 000 000 Euro zu übernehmen.

Auf die in Nummer 1 und Nummer 2 genannten Höchst-
beträge werden die auf Grund der Ermächtigungen frü-
herer Haushaltsgesetze übernommenen Gewährleis-
tungsverpfl ichtungen angerechnet, soweit das Land aus 
diesen noch in Anspruch genommen werden kann.

(2) Stiftung Zollverein

Das für Stadtentwicklung zuständige Ministerium wird 
ermächtigt, sich gegenüber der Stiftung Zollverein für 
den Fall einer Nichtverlängerung der bis zum Jahre 2023 
geltenden Finanzierungsvereinbarung zum unentgeltli-
chen Rückerwerb der Grundstücke Zeche Zollverein 
Schächte 1/2/8 und XII in Essen sowie zur Tragung der 
jährlich mit dem Grundstückseigentum verbundenen 
Kosten bis zur Höhe von derzeit 4 500 000 Euro zu ver-
pfl ichten.

(3) Gegenwerte im Ersatzschulbereich

Das Land übernimmt für Träger von Ersatzschulen 
gemäß § 105 des Schulgesetzes NRW, die Beteiligte in der 
Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) 
sind, im Fall der Zahlungsunfähigkeit des Ersatzschul-
trägers die Haftung für alle Gegenwerte, die aufgrund 
des Ausscheidens des Ersatzschulträgers beziehungs-
weise einer von ihm getragenen Ersatzschule aus der 
Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) 
entstehen.

(4) EU-Programm „Europäische territoriale Zusammen-
arbeit“

Das für Wirtschaft zuständige Ministerium wird ermäch-
tigt, sich im Einvernehmen mit dem Ministerium der Fi-
nanzen im Rahmen einer Vereinbarung zum NL-NRW/
Nds-EU-Programm „Europäische territoriale Zusam-
menarbeit“ zu verpfl ichten, für die Förderperiode 2014 
bis 2020 Gewährleistungen gegenüber der EU-Kommis-
sion bis zu einem Betrag von 30 000 000 Euro zu über-
nehmen.

(5) Gewährträgerschaft für Flächen des Nationalen Na-
turerbes

Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 
und Verbraucherschutz wird ermächtigt, sich im Einver-
nehmen mit dem Ministerium der Finanzen gegenüber 
dem Bund nach dessen Maßgaben zur Übernahme der 
Gewährträgerschaft für die Flächen des Nationalen Na-
turerbes in Nordrhein-Westfalen zu verpfl ichten, die vom 
Bund kostenlos in das Eigentum von Stiftungen und Ver-
einen des Naturschutzes übertragen werden. Die Ge-
währträgerschaft umfasst zukünftige Haftungsrisiken 
für eventuelle Altlasten- und Kampfmittelsachverhalte 
auf ehemals militärisch genutzten Liegenschaften und 
Personalkontingente (Bundesforst) bis zu einem Betrag 
von 5  000  000 Euro, die im Falle der Liquidation oder 
Aufl ösung der übernehmenden Stiftungen und Vereine 
des Naturschutzes wirksam werden können.
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§ 22
Garantien

(1) Kunstausstellungen

Das für Kultur zuständige Ministerium wird ermächtigt, 
Verpfl ichtungen zur Abdeckung von Ersatzansprüchen 

1.  aus der Dauerleihgabe von Kunstwerken an die Stif-
tung Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen bis zur 
Höhe von insgesamt 110 000 000 Euro,

2.  aus wechselnden Ausstellungen mit Ausstellungsstü-
cken von privaten und öffentlichen Leihgebern aus 
dem In- und Ausland bei der Stiftung Kunstsamm-
lung Nordrhein-Westfalen bis zur Höhe von insgesamt 
700 000 000 Euro und

3.  aus wechselnden Ausstellungen mit Ausstellungsstü-
cken von privaten und öffentlichen Leihgebern aus 
dem In- und Ausland bei der Akademie-Galerie der 
Kunstakademie Düsseldorf bis zur Höhe von insge-
samt 10 000 000 Euro

zu übernehmen.

(2) Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt

Das für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
e.V., Köln, (DLR) zuständige Ministerium wird ermäch-
tigt, mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen ge-
genüber der Bundesrepublik Deutschland eine Rückga-
rantie entsprechend dem Finanzierungsanteil des Landes 
an den Betriebskosten des DLR, höchstens bis 500 000 
Euro, zu übernehmen, durch die der Bund bei Inan-
spruchnahme aus Schadensereignissen im Zusammen-
hang mit Raketen- und Ballonstarts der mobilen Rake-
tenbasis des DLR im Ausland anteilig belastet wird.

(3) Kapitalversorgung mittelständischer Unternehmen

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, 

im Interesse der Kapitalversorgung mittelständischer 
Unternehmen Garantien bis zu 50 000 000 Euro für die 
Übernahme von Kapitalbeteiligungen zu übernehmen. 
Diese Garantien können auch als Rückgarantien gegen-
über der Bürgschaftsbank Nordrhein-Westfalen GmbH – 
Kreditgarantiegemeinschaft -, Neuss, übernommen wer-
den;

im Interesse der Kapitalversorgung kleiner und mittlerer 
Unternehmen mit Sitz in Nordrhein-Westfalen neue Fi-
nanzierungsformen zu unterstützen und Bürgschaften, 
Garantien und sonstige Gewährleistungen bis zu 
350 000 000 Euro zur Risikoentlastung von Kreditinsti-
tuten, Fondsgesellschaften und sonstigen Kapitalsam-
melstellen zu übernehmen.

§ 23
(frei)

Abschnitt 6
Weitere Ermächtigungen

§ 24
Weitere Ermächtigungen – Infl uenza-Pandemie

Das für Gesundheit zuständige Ministerium wird er-
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium der Fi-
nanzen und mit Zustimmung des Haushalts- und Fi-
nanzausschusses des Landtags im Falle einer Infl uenza-
Pandemie einen Pandemie-Impfstoff, das notwendige 
Impfzubehör sowie ergänzende Impfl eistungen bis zu 
dem für die Versorgung der Bevölkerung des Landes 
Nordrhein-Westfalen erforderlichen Umfang zu beschaf-
fen. 

Abschnitt 7
Haushaltsentwicklung

§ 25
Modernisierung des Haushalts- und Rechnungswesens

(1) Umsetzung des Programms EPOS.NRW

Zur Umsetzung der Modernisierung des Haushalts- und 
Rechnungswesens wird in der Landesverwaltung schritt-
weise die Integrierte Verbundrechnung mit den Kompo-

nenten Vermögensrechnung, Ergebnisrechnung, Kosten- 
und Leistungsrechnung sowie Finanzrechnung als Basis 
einer produktorientierten Haushaltssteuerung einge-
führt. Die Landesregierung legt hierfür die entsprechen-
den Bereiche der Landesverwaltung fest (Budgeteinhei-
ten). Die Budgeteinheiten umfassen in der kameralen 
Darstellung alle Einnahme- und Ausgabetitel eines Ka-
pitels und der ihr durch Haushaltsvermerk zugeordneten 
weiteren Kapitel, ausgenommen Titel der Gruppen 461, 
462, 549, 971, 972. Ausnahmen können durch Haushalts-
vermerk für einzelne Titel zugelassen werden. Die Lan-
desregierung bestimmt auch die Bereiche, die an dem 
EPOS.NRW-Modellversuch zur Erprobung des fachli-
chen Rahmenkonzeptes zur Einführung der Integrierten 
Verbundrechnung teilnehmen (Modellbehörden).

(2) Gesamtausgabenbudgetierung

In den Budgeteinheiten und Modellbehörden sind die 
Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 4 und 5 mit 
Ausnahme der Gruppen 529 und 531 sowohl innerhalb 
der Hauptgruppen als auch zwischen diesen Hauptgrup-
pen gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben bei den Ti-
teln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einspa-
rungen bei den Titeln der Hauptgruppen 4 und 5 über-
schritten werden. Die Deckungsfähigkeit in den 
Budgeteinheiten bestimmt sich bezogen auf die Ausga-
beansätze der Hauptgruppen 4 und 5 ausschließlich nach 
den vorstehenden Maßgaben (Konkurrenzregel), soweit 
nicht unter ausdrücklicher Bezugnahme auf diese Vor-
schrift etwas anderes bestimmt ist oder es sich um Aus-
gaben handelt, denen zweckgebundene Einnahmen ge-
genüberstehen. Satz 3 gilt nicht für Budgeteinheiten im 
Jahr der Umstellung.

(3) Umsetzung von Mitteln 

Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können 
in begründeten Ausnahmefällen Mittel von einer Budget-
einheit in eine andere umgesetzt werden.

(4) Übertragbarkeit

In den Budgeteinheiten sind die Ausgaben bei den Titeln 
der Hauptgruppen 4 und 5 übertragbar. In Höhe von 50 
Prozent der nach Inanspruchnahme der Deckungsfähig-
keiten verbleibenden Minderausgaben einschließlich der 
Verstärkungen für Besoldungs- und Tariferhöhungen 
können Ausgabereste gebildet werden. Bei den Modell-
behörden ist für Minderausgaben der Hauptgruppe 5 ein 
reduzierter Prozentsatz von 25 anzuwenden.

Abschnitt 8
Besondere Regelungen für landesunmittelbare 
juristische Personen des öffentlichen Rechts, 

Sondervermögen, Landesbetriebe und Beteiligungen

§ 26
Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes 

Nordrhein-Westfalen

(1) Kreditermächtigung

Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nord-
rhein-Westfalen (BLB NRW) wird ermächtigt, zur De-
ckung der eigenfi nanzierten Investitionen Kredite bis zur 
Höhe von 300 000 000 Euro aufzunehmen. Darüber hin-
aus wird das Ministerium der Finanzen ermächtigt, dem 
BLB NRW für Investitionen, die nicht zu einer über die 
veranschlagten Verpfl ichtungsermächtigungen hinausge-
henden weiteren Mietbelastung im Landeshaushalt füh-
ren, und für Investitionsmaßnahmen, deren Abwicklung 
schneller als geplant verläuft, eine weitere Kreditauf-
nahme bis zur Höhe von 100 000 000 Euro zu gestatten, 
soweit die Summe der Ausgaben für eigenfi nanzierte In-
vestitionen den im Finanzplan des BLB NRW vorgesehe-
nen Betrag überschreitet.

(2) Abschluss von Mietverträgen

Abweichend von § 38 Absatz 1 der Landeshaushaltsord-
nung bedarf es zum Abschluss von Mietverträgen keiner 
Verpfl ichtungsermächtigung, soweit die Summe der in 
dem jeweiligen Einzelplan bei den Festtiteln 518 01 und 
518  04 veranschlagten Ausgabemittel ausreicht, um die 
Verpfl ichtung zur Leistung von Ausgaben in künftigen 
Haushaltsjahren abzudecken und zuvor das Benehmen 
mit dem Ministerium der Finanzen hergestellt wurde. 
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Satz 1 gilt für Titel 685 10 der Hochschulen im Sinne von 
§  1 Absatz  2 des Hochschulgesetzes sowie für Global-
haushalte im Bereich des Einzelplans 06 mit der Maß-
gabe, dass es der Herstellung des Benehmens mit dem 
Ministerium der Finanzen nicht bedarf. Weitergehende 
Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des Ministeriums 
der Finanzen.

(3) Einnahmen aus Untervermietungen

Einnahmen aus Untervermietungen beim BLB NRW an-
gemieteter Gebäude, die über den im jeweiligen Haus-
halt veranschlagten Ansatz hinausgehen, dürfen für 
Mehrausgaben – mit Ausnahme von Personalausgaben – 
herangezogen werden.

(4) Erweiterung der Zweckbestimmung des Festtitels 
519 03

Die bei Festtitel 519 03 veranschlagten Ausgaben dürfen 
auch für Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ein-
gesetzt werden.

(5) Pilotprojekt Photovoltaik

Die Ressorts werden ermächtigt, im Rahmen des Pilot-
projektes Photovoltaik Vereinbarungen mit dem BLB 
NRW zum Bezug von Strom aus Photovoltaikanlagen ab-
zuschließen, soweit die im jeweiligen Kapitel oder der 
Budgeteinheit veranschlagten Ausgabemittel für Bewirt-
schaftungskosten (Titel 517 04) ausreichend sind, um die 
daraus entstehenden Verpfl ichtungen zur Leistung von 
Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren abzudecken. Ab-
weichend von §  38 Absatz  1 der Landeshaushaltsord-
nung sind in diesen Fällen keine Verpfl ichtungsermächti-
gungen erforderlich.

§ 27
Überlassung der Nutzung von

Vermögensgegenständen im Hochschulbereich

Abweichend von §  63 Absatz  3 und 4 der Landeshaus-
haltsordnung wird zugelassen, dass Vermögensgegen-
stände des Landes, die den früheren Medizinischen Ein-
richtungen der Hochschulen zugeordnet waren, den Uni-
versitätskliniken im Sinne des §  31a des 
Hochschulgesetzes unentgeltlich zur Nutzung überlassen 
werden können.

Abschnitt 9
Besondere Regelungen für Zuwendungen 

und die fachbezogene Pauschale

§ 28
Zuwendungen

(1) Sperrung von Zuwendungen

Ausgaben und Verpfl ichtungsermächtigungen für Zu-
wendungen im Sinne von § 23 der Landeshaushaltsord-
nung zur Deckung der gesamten Ausgaben oder eines 
nicht abgegrenzten Teils der Ausgaben einer Stelle au-
ßerhalb der Landesverwaltung (institutionelle Förde-
rung) sind gesperrt, bis der Haushalts- oder Wirtschafts-
plan der Zuwendungsempfängerin oder des Zuwen-
dungsempfängers von der Bewilligungsbehörde gebilligt 
worden ist. Abweichungen von Haushalts- und Wirt-
schaftsplänen, die vom Ministerium der Finanzen der 
Veranschlagung der Ausgabe für die Zuwendung zu-
grunde gelegt worden sind, bedürfen vor Aufhebung der 
Sperre dessen Einwilligung.

(2) Besserstellungsverbot

Die in Absatz 1 genannten Zuwendungen zur institutio-
nellen Förderung dürfen nur mit der Aufl age bewilligt 
werden, dass die Zuwendungsempfängerin oder der Zu-
wendungsempfänger ihre beziehungsweise seine Be-
schäftigten nicht besser stellt als vergleichbare Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer des Landes; vorbehalt-
lich einer abweichenden tarifvertraglichen Regelung 
dürfen keine günstigeren Arbeitsbedingungen vereinbart 
werden als sie für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
des Landes jeweils vorgesehen sind. Entsprechendes gilt 
bei Zuwendungen zur Projektförderung an Zuwendungs-
empfängerinnen oder Zuwendungsempfänger, deren Ge-
samtausgaben überwiegend aus Zuwendungen der öf-

fentlichen Hand bestritten werden, mit der Maßgabe, 
dass die auf die Besserstellung entfallenden Ausgaben 
nicht zuwendungsfähig sind. Mit Einwilligung des Mi-
nisteriums der Finanzen können bei Vorliegen zwingen-
der Gründe Ausnahmen zugelassen werden. Sind ver-
gleichbare Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des 
Landes nicht vorhanden, ist die Einwilligung des Minis-
teriums der Finanzen zum Abschluss des Anstellungs- 
oder Arbeitsvertrages erforderlich. Die Einwilligung soll 
mit der Maßgabe verbunden werden, dass nur ein Teil 
der aus dem Abschluss des Anstellungs- oder Arbeitsver-
trages erwachsenden Ausgaben zuwendungsfähig ist. 
Dieser Absatz gilt nicht für die Universitätskliniken im 
Sinne des § 31a des Hochschulgesetzes. 

(3) Ausnahmen von der Erbringung des kommunalen Ei-
genanteils

Abweichend von Nummer 2.3.3 und Nummer 2.4 VVG zu 
§  44 Landeshaushaltsordnung (Verwaltungsvorschriften 
zur Landeshaushaltsordnung – RdErl. d. Finanzministe-
riums vom 
30. September 2003, MBl. NRW. S.1254, zuletzt geändert 
durch RdErl. d. Ministeriums der Finanzen vom 11. Mai 
2018, MBl. NRW. S. 360) kann der Förderrahmen bis zu 
100 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben betragen. 
Zweckgebundene Spenden und eingeworbene Sponso-
renmittel können für die Bemessung der Zuwendung 
außer Betracht bleiben und einen verbleibenden Eigen-
anteil des Zuwendungsempfängers ersetzen. Diese Rege-
lungen gehen abweichenden Bestimmungen bezüglich 
der Erbringung des kommunalen Eigenanteils in Förder-
richtlinien vor.

(4) Vereinfachungen im Zuwendungs- und Verwendungs-
nachweisverfahren

Abweichend von § 44 Absatz 1 Satz 4 der Landeshaus-
haltsordnung bedarf es des Einvernehmens des Landes-
rechnungshofes für Regelungen des Verwendungsnach-
weises nicht, wenn das Ministerium der Finanzen Ver-
waltungsvorschriften zur Umsetzung von 
Vereinfachungen im Zuwendungs- und Verwendungs-
nachweisverfahren erlässt.

§ 29
Fachbezogene Pauschale

(1) Fachbezogene Pauschale

Zum eigenverantwortlichen Mitteleinsatz für die kom-
munale Selbstverwaltung werden den Gemeinden und 
Gemeindeverbänden für die Durchführung bestimmter 
Aufgaben veranschlagte Mittel in pauschalierter Form 
zur Verfügung gestellt (fachbezogene Pauschale).

(2) Regelung im Haushaltsplan

Die fachbezogenen Pauschalen werden nach objektivier-
baren Kriterien, die im Haushaltsplan verbindlich fest-
gelegt sind, an die Gemeinden und Gemeindeverbände 
verteilt. §  41 der Landeshaushaltsordnung bleibt unbe-
rührt. 

(3) Auszahlung der fachbezogenen Pauschale

Die Pauschalmittel werden den Gemeinden und Gemein-
deverbänden ohne Antrag zu festgelegten Terminen aus-
gezahlt. Die Gemeinden und Gemeindeverbände haben 
die gewährten Pauschalmittel in dem jeweiligen Aufga-
benbereich einzusetzen.

(4) Nachweis der Verwendung

Die Gemeinden oder Gemeindeverbände weisen den 
Einsatz der Pauschalmittel nach Abschluss des Haus-
haltsjahres unverzüglich durch rechtsverbindliche Be-
stätigung nach. Auf besondere Anforderung ist der 
Nachweis listenmäßig je Aufgabenbereich oder entspre-
chend der verbindlichen Gliederung des kommunalen 
Haushaltsplans durch Auszug aus den betreffenden Teil-
rechnungen des Jahresabschlusses zu führen.

(5) Rückzahlung

Die Gemeinden oder Gemeindeverbände haben nicht 
verbrauchte oder nicht nachgewiesene Pauschalmittel 
bis zum 31. März des Folgejahres unaufgefordert an die 
Landeskasse zurückzuzahlen. Nicht fristgemäß zurück-
gezahlte Beträge sind mit 5 Prozentpunkten über dem 
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Basiszinssatz zu verzinsen. Das Land kann seinen Rück-
zahlungsanspruch mit Forderungen der Gemeinde oder 
des Gemeindeverbandes aufrechnen. Die aus der Feuer-
schutzsteuer gewährte Investitionspauschale ist abwei-
chend von Satz  1 nicht zurückzuzahlen. Nicht ver-
brauchte Pauschalmittel sind entsprechend der Zweck-
bestimmung in den Folgejahren zu verwenden.

(6) Vorrang der fachbezogenen Pauschale

Werden Landesmittel als fachbezogene Pauschale ge-
währt, treten alle insoweit bisher geltenden Förderrege-
lungen außer Kraft.

(7) Träger der freien Jugendhilfe

Zur Erfüllung von Aufgaben in der Kinder- und Jugend-
politik können fachbezogene Pauschalen auch den nach 
§ 75 des Achten Buches Sozialgesetzbuch – Kinder und 
Jugendhilfe – in der Fassung der Bekanntmachung vom 
11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Dezember 2018 (BGBl.  I 
S.  2696) geändert worden ist, anerkannten Trägern der 
freien Jugendhilfe gewährt werden. Die Absätze 1 bis 4, 
5 Satz 1 bis 3 und Absatz 6 sind entsprechend anzuwen-
den.

§ 30
Förderung gemeinnütziger Zwecke durch 

Glücksspieleinnahmen

(1) Zweckgebundene Verausgabung von Glücksspielein-
nahmen

Aus den Einnahmen aus dem Fußball-Toto, der Lotterie 
„KENO“, der Lotterie „Eurojackpot“, der Losbriefl otte-
rie mit sofortigem Gewinnentscheid, den Zusatzlotterien 
„Spiel 77“ und „PLUS 5“ wird für Zwecke im Sinne von 
§  10 des Ausführungsgesetzes NRW Glücksspielstaats-
vertrag vom 13. November 2012 (GV. NRW. S.  524), das 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. 
S. 244) geändert worden ist und aus den Einnahmen aus 
Oddset-Wetten wird für Zwecke im Sinne von § 21 Ab-
satz 2 des Ausführungsgesetzes NRW Glücksspielstaats-
vertrag ein Festbetrag in Höhe von 87  300  000 Euro 
zweckgebunden verausgabt.

(2) Regelung im Haushaltsplan

In den Erläuterungen zu den jeweiligen Einnahmetiteln 
sind die zweckgebundene Verausgabung, der Vorwegab-
zug an die Hilfeeinrichtungen für Spielsüchtige, die Des-
tinatäre sowie der Verteilungsschlüssel verbindlich fest-
zulegen.

(3) Verweisung

Die Ausgaben können entsprechend §  29 Absatz  3, 4, 5 
Satz 4 und 5 sowie Absatz 6 zur Verfügung gestellt wer-
den.

(4) Eigenmittel 

Die Ausgaben gelten bei den Destinatären als Eigenmittel.

Abschnitt 10
Schlussvorschriften

§ 31
Weitergeltung

Die Abschnitte 2 bis 9 gelten nach Ablauf des 31. Dezem-
ber 2020 bis zur Verkündung des Haushaltsgesetzes 2021 
weiter.

§ 32
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.

Düsseldorf, den 19. Dezember 2019

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L.S.) Armin  L a s c h e t

Der Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration

Dr. Joachim  S t a m p

Der Minister der Finanzen

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Die Ministerin für Schule und Bildung

Yvonne  G e b a u e r

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung

Ina  S c h a r r e n b a c h

Der Minister der Justiz

Peter  B i e s e n b a c h

Der Minister für Verkehr

Hendrik  W ü s t

Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz

Ursula H e i n e n - E s s e r

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft

Isabel  P f e i f f e r - P o e n s g e n

Der Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten 
sowie Internationales

Dr. Stephan  H o l t h o f f - P f ö r t n e r
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Anlage zum
Haushaltsgesetz

Haushaltsplan
des Landes Nordrhein-Westfalen
für das Haushaltsjahr

2020

Gesamtplan

Haushaltsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 1 LHO)

Finanzierungsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 2 LHO)

Kreditfinanzierungsplan (§ 13 Abs. 4 Nr. 3 LHO)
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Haushaltsübersicht

Einzelplan Einnahmen Einnahmen Ausgaben Verpflich- Ausgaben
tungsermäch-

tigungen
2020 2019* 2020 2020 2019*

(TEUR) (TEUR) (TEUR) (TEUR) (TEUR)

01 Landtag 189,3 189,3 168 391,3 4 620,0 153 672,8

02 Ministerpräsident 738,9 828,9 329 330,5 262 705,0 260 000,5

03 Ministerium des Innern 181 809,3 187 752,3 6 202 739,2 795 714,5 5 857 553,4

04 Ministerium der Justiz 1 318 599,9 1 308 841,5 4 724 317,6 153 445,9 4 479 136,1

05 Ministerium für Schule und Bildung 464 553,1 253 864,0 20 000 139,6 527 450,1 18 766 765,1

06 Ministerium für Kultur und Wissenschaft 1 237 729,6 1 346 394,9 9 613 033,0 1 712 069,3 9 208 713,3

07 Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und
Integration

339 925,9 337 928,1 6 521 745,1 800 728,2 6 523 973,2

08 Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und
Gleichstellung

630 264,7 674 675,1 1 445 366,6 602 089,8 1 276 826,9

09 Ministerium für Verkehr 1 595 745,0 1 799 588,1 2 938 996,6 1 840 086,0 2 868 622,8

10 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur-
und Verbraucherschutz

375 465,9 386 523,3 1 077 653,7 853 010,7 1 055 946,9

11 Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 4 215 182,8 4 238 848,3 6 428 554,7 424 127,2 6 391 602,1

12 Ministerium der Finanzen 532 983,3 678 436,6 2 676 877,0 232 544,2 2 522 521,1

13 Landesrechnungshof 145,8 148,5 49 770,4 — 46 650,6

14 Ministerium für Wirtschaft, Innovation,
Digitalisierung und Energie

373 487,6 351 765,4 1 553 418,2 2 151 931,5 1 586 042,7

16 Verfassungsgerichtshof — — 737,1 — 200,1

20 Allgemeine Finanzverwaltung 68 896 478,7 66 363 158,6 16 432 229,2 245 000,0 16 930 715,3

Zusammen 80 163 299,8 77 928 942,9 80 163 299,8 10 605 522,4 77 928 942,9

*  Stand: Reindruck 2019 - einschl. Stand der Umsetzungen im Haushaltsvollzug 2019 = Vorjahresvergleichszahl

Hinweis:
Die Abweichungen in den Summen ergeben sich durch kaufmännisches Runden.
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F I N A N Z I E R U N G S Ü B E R S I C H T

( Mio EUR )

I. HAUSHALTSVOLUMEN 80.163,3

II. ERMITTLUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS

1. Ausgaben 79.953,3
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt,
Zuführungen an Rücklagen und für Fehlbeträge aus Vorjahren
und haushaltstechnische Verrechnungen)

2. Einnahmen 79.399,1
(ohne Einnahmen aus Kreditmarktmitteln,
Entnahmen aus Rücklagen und Überschüssen aus Vorjahren
und haushaltstechnische Verrechnungen)

3. Finanzierungssaldo -554,1

III. ZUSAMMENSETZUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS

4. Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt

4.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (brutto) 15.171,1

4.2 abzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 15.025,6

4.3 Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt 145,5

5. zuzüglich Entnahmen aus Rücklagen 611,9

6. abzüglich Zuführung an Rücklagen 204,2

7. zuzüglich Überschüsse aus Vorjahren 0,9

8. abzüglich Fehlbeträge aus Vorjahren —

9. Finanzierungssaldo -554,1

IV. NACHRICHTLICH
ERMITTLUNG DER KREDITERMÄCHTIGUNG FÜR KREDITMARKTMITTEL

Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (netto) 145,5

zuzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 15.025,6

Kreditermächtigung (brutto) 15.171,1

K R E D I T F I N A N Z I E R U N G S P L A N

( Mio EUR )

I. EINNAHMEN AUS KREDITEN

bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. —
vom Kreditmarkt (brutto) 15.171,1

Zusammen 15.171,1

II. TILGUNGSAUSGABEN FÜR KREDITE

bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. 145,5
am Kreditmarkt 15.025,6

Zusammen 15.171,1

III. NETTO-NEUVERSCHULDUNG insgesamt

bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. -145,5
am Kreditmarkt 145,5

Zusammen —
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Gesetz
zur Änderung haushaltswirksamer Landesgesetze 

(Haushaltsbegleitgesetz 2020)

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz zur Änderung haushaltswirksamer Landesgesetze
(Haushaltsbegleitgesetz 2020)

Vom 19. Dezember 2019

Artikel 1
Änderung des Gesetzes über den öffentlichen 
Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen

In § 12 Absatz 6 Satz 1 des Gesetzes über den öffentli-
chen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen vom 7. 
März 1995 (GV. NRW. S.  196), das zuletzt durch Gesetz 
vom 15.   Dezember 2016 (GV. NRW. S.  1157) geändert 
worden ist, wird die Angabe „2021“ durch die Wörter 
„des zweiten Folgejahres der Bewilligung“ ersetzt.

Artikel 2
Änderung des Gesetzes über die 

Gemeindeprüfungsanstalt

In § 11 Satz 2 des Gesetzes über die Gemeindeprüfungs-
anstalt vom 30. April 2002 (GV. NRW. S. 160), das zuletzt 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 
(GV. NRW. S.  759, ber. 2019  S.  23) geändert worden ist, 
wird die Angabe „2,91“ durch die Angabe „4,5“ ersetzt.

Artikel 3
Änderung des Landesmediengesetzes 

Nordrhein-Westfalen

Das Landesmediengesetz Nordrhein-Westfalen vom 
2.  Juli 2002 (GV. NRW. S.  334), das zuletzt durch Arti-
kel  3 des Gesetzes vom 26. Februar 2019 (GV. NRW. 
S. 134) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  § 100 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz 3 wird die Angabe „(§§ 22 und 42 des Lan-
desbesoldungsgesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. 
NRW. S. 310, ber. S. 642), das zuletzt durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 400) 
geändert worden ist)“ durch die Wörter „der Lan-
desbesoldungsordnung B des Landesbesoldungsge-
setzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S.  310, ber. 
S.  642) in der jeweils geltenden Fassung ein-
schließlich Familienzuschlag“ ersetzt.

 b) Nach Satz 3 wird folgender Satz eingefügt:

   „Darüber hinausgehende Zusatzleistungen sind 
zulässig, wenn im Aufgabenbereich und Interesse 
der LfM Funktionen in europäischen Koordinati-
onsgremien wahrgenommen werden, die über die 
bloße Vertretung der LfM nach § 102 hinausgehen.“

 c)   In dem neuen Satz 5 wird das Wort „bedarf“ durch 
die Wörter „sowie Änderungen des Dienstvertrages 
bedürfen“ ersetzt.

2.   In § 116 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „50“ durch 
die Angabe „55“ ersetzt.

Artikel 4
Änderung des Gesetzes über den 
„Westdeutschen Rundfunk Köln“

Das Gesetz über den „Westdeutschen Rundfunk Köln“ in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 25. April 1998 
(GV. NRW. S. 265), das zuletzt durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 
26. Februar 2019 (GV. NRW. S. 134) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1.   In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 57b ge-
strichen.

2.  § 47 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz 1 wird die Angabe „50“ durch die Angabe 
„45“ ersetzt.

 b) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

   „Er verwendet diese Mittel im Rahmen seiner Auf-
gaben für die Film- und Hörspielförderung der 
„Film  und Medienstiftung NRW GmbH“.“

3.  § 57b wird aufgehoben.

Artikel 5
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.

Düsseldorf, den 19. Dezember 2019

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L.S.) Armin  L a s c h e t

Der Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration

Dr. Joachim  S t a m p

Der Minister der Finanzen

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Die Ministerin für Schule und Bildung

Yvonne  G e b a u e r

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung

Ina  S c h a r r e n b a c h

Der Minister der Justiz

Peter  B i e s e n b a c h

Der Minister für Verkehr

Hendrik  W ü s t

Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz

Ursula H e i n e n - E s s e r

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft

Isabel  P f e i f f e r - P o e n s g e n

Der Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten 
sowie Internationales

Dr. Stephan  H o l t h o f f - P f ö r t n e r
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